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3.5 Umweltbedingte Lärmwirkungen

3.5.1 Schall und Lärm

387. Mit den allgemein gebräuchlichen Ausdrücken
Lärm, Lärmwirkungen, Lärmwirkungsforschung sind ob-
jektiv meßbare Schallbelastungen gemeint sowie deren
Wirkungen und die Erforschung dieser Wirkungen.
Schall, der als lästig erlebt wird oder zu gesundheitlichen
Beeinträchtigungen führt, wird als Lärm bezeichnet. Lärm
selbst kann nicht gemessen werden, sondern nur die phy-
sikalischen Bestandteile des Schalles können exakt defi-
niert und die im menschlichen Organismus durch diesen
Schall ausgelösten Wirkungen beschrieben werden.

T a b e l l e  3.5-1

Pegelbereiche für Lärm in der Umwelt

dB(A) Beispiele

0 Definierte Hörschwelle

10 Blätterrauschen im Wald

20 Tropfender Wasserhahn

30 Flüstern

40 Brummen eines Kühlschranks; leise Radio-
musik

50 Leise Radiomusik; übliche Tagespegel im
Wohnbereich

60 Umgangssprache; Pkw in 15 m Abstand

70 Rasenmäher; Schreibmaschine in 1 m Abstand

80 Pkw mit 50 km/h in 1 m Abstand; max. Sprech-
lautstärke

90 Lkw-Motor in 5 m Abstand; Pkw mit 100 km/h
in 1 m Abstand

100 Kreissäge; Lärm in einem Kraftwerk; Posau-
nenorchester

110 Propellerflugzeug in 7 m Abstand; Bohrma-
schine; laute Diskothek

120 Verkehrsflugzeug in 7 m Abstand; Beginn der
Schmerzgrenze

130 Düsenjäger in 7 m Abstand; Walkman Maxi-
malbelastung; Schmerzgrenze

160 Gewehrschuß in Mündungsnähe

Q u e l l e : SEIDEL, 1998; GRIEFAHN, 1988; modifiziert und er-
weitert
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Physikalisch handelt es sich bei Schall um mechanische
Wellen, die sich im Raum ausbreiten. Der Schalldruck-
pegel wird in Dezibel (dB) gemessen und nach einer so-
genannten Bewertungskurve A bewertet. Die A-Bewer-
tung berücksichtigt die frequenzabhängige Empfindlich-
keit des menschlichen Gehörs. Meßergebnisse für Lärm-
pegel werden üblicherweise in dB(A) angegeben (siehe
Kasten „Lärmmessung“). Die Hörfähigkeit des Menschen
umfaßt die Frequenzen von 16 Hz bis 16 000–20 000 Hz
und die Schallpegel von 0 bis etwa 120 dB(A). Für die
Altersschwerhörigkeit ist ein eingeschränktes Hörver-
mögen im Bereich der oberen Frequenzen typisch. In
Tabelle 3.5-1 sind einige für unsere Umwelt typische
Pegelbereiche angegeben.

Schall wirkt unmittelbar auf das Ohr, indem das Innen-
ohr durch die Schallenergie belastet wird. Durch über-
mäßige Belastung kann das Innenohr so geschädigt wer-
den, daß eine Lärmschwerhörigkeit auftritt. Neben die-
sen – auf das Ohr bezogenen – auralen Wirkungen gibt
es extraaurale, d.h. jenseits des Hörorgans bewirkte
Funktionsänderungen im physiologischen, psychologi-
schen und sozialen Bereich.

388. Die Lärmbelastung ist in Deutschland wie in an-
deren europäischen Ländern sehr hoch. So sind schät-
zungsweise 20 % der Bevölkerung der Europäischen
Union (das sind circa 80 Millionen Menschen) tagsüber
ständig verkehrsbedingten Lärmpegeln über 65 dB(A)
ausgesetzt. Dominierende Lärmquelle ist der Straßen-
verkehr. In Deutschland ist die Geräuschbelastung durch
Straßenverkehr trotz technischer und planerischer Lärm-
minderungsmaßnahmen auf einem hohen Niveau in etwa
gleich geblieben (Tab. 3.5-2). Etwa 15,6 % der Bevölke-
rung der alten Bundesländer sind tags mit Mittelungspe-
geln von über 65 dB(A) belastet, etwa 30 % sind auch
nachts Pegeln über 50 dB(A) ausgesetzt. Die gesund-
heitliche Relevanz derartiger Lärmbelastungen wird der-
zeit intensiv erforscht und kontrovers diskutiert. Die
Diskussion über mögliche extraaurale Effekte des Lärms
konzentriert sich auf kardiovaskuläre Reaktionen und die
Frage, ob Umweltlärm in der Pathogenese des Blut-
hochdrucks eine Rolle spielen kann. Unbestritten ist, daß
die Belästigung durch Lärm die am häufigsten wahr-
genommene Form der Umweltbelastung ist. So fühlen
sich etwa 70 % der Deutschen durch Straßenverkehrs-
lärm und etwa 50 % durch Luftverkehrslärm belästigt
(Tab. 3.5-3).

T a b e l l e  3.5-2

Geräuschbelastung der Bevölkerung in Prozent
(Straßenverkehr alte Bundesländer)

Mittelungspegel in dB(A)

>45
bis 50

>50
bis 55

>55
bis 60

>60
bis 65

>65
bis 70

>70
bis 75

>75

Tag 1992 16,5 15,8 17,9 15,6 9,1 5,2 1,5
1997 16,4 15,8 18,0 15,3 9,0 5,1 1,5

Nacht 1992 17,7 14,7 9,8 4,3 2,9 0,2 0,0
1997 17,6 14,3 9,3 4,2 2,9 0,2 –

Q u e l l e : UBA, 1999

Lärmmessung

– Der Schall(druck)pegel L ist eine objektiv meß-
bare Größe, die in Dezibel (dB) angegeben wird.
Der hörbare Bereich umfaßt die Schalldruckpegel
von 10-5 bis 102 Pa; dies entspricht auf der Dezi-
bel-Skala 0 bis 130 dB.

– Die Schallwahrnehmung hängt nicht nur vom
Schalldruck, sondern auch von der Tonhöhe, d.h.
von der Schwingungsfrequenz der Schallwellen
ab. Wahrnehmbar sind Frequenzen von 16 bis
20 000 Hz.

– Die Hörempfindlichkeit geht nicht in allen Fre-
quenzbereichen mit dem physikalisch meßbaren
Schallpegel parallel. Um eine hörgerechte Schall-
messung zu erreichen, wird das physikalische
Meßergebnis korrigiert, meistens nach der Be-
wertungskurve A. Der A-bewertete Schallpegel
L(A) mit der Maßeinheit dB(A) stellt eine aus-
reichende Annäherung an die menschliche Laut-
stärkeempfindung dar. Eine Zu- bzw. Abnahme
um 10 dB(A) wird als Verdoppelung bzw. Hal-
bierung der Lautstärke wahrgenommen.

– Zur Beurteilung längerfristiger, im Schallpegel
schwankender Geräusche, wird bei einer konti-
nuierlichen Pegelmessung der mittlere Verlauf als
Mittelungspegel Lm oder als energieäquivalen-
ter Dauerschallpegel Leq3 (international LAeq)
berechnet. Beide Kennwerte sind in Deutschland
identisch definiert – mit Ausnahme von Messun-
gen nach dem Fluglärmgesetz. Unter Verwendung
des Halbierungsparameters q = 3 entspricht eine
Erhöhung des energieäquivalenten Dauerschall-
pegels um 3 dB einer Halbierung der Einwirkzeit.

– Bei Beurteilungspegeln Lr bezieht sich die Mit-
telung auf bestimmte Zeiträume, z.B. 16 Stunden
am Tag oder 8 Stunden in der Nacht. Durch Hin-
zufügen von Zuschlägen kann aus Leq ein Beur-
teilungspegel gebildet werden, der den Störgrad
verschiedener Lärmarten berücksichtigt, z.B. ein
Impulszuschlag von 2 bis 4 dB(A) zur Berück-
sichtigung schneller Pegeländerungen.

– Für bestimmte Fragestellungen empfiehlt sich die
zusätzliche Berücksichtigung des Maximalpegels
Lmax oder des Spitzenpegels L1, der nur in 1 %
der Meßdauer erreicht oder überschritten wird.

– Zeitkonstanten der Meßgeräte (Fast, Slow, Impul-
se) kennzeichnen die gerätetechnische Anstiegs-
zeit. Mit „Fast“ und „Impulse“ werden schnelle
Pegeländerungen besser erfaßt als mit „Slow“.

3.5.2 Grundlagen der medizinischen Wirkungen
von Lärm

Die medizinische Wirkung von Schall und Lärm er-
streckt sich auf zwei getrennt zu betrachtende Bereiche:
den auralen und den extraauralen Bereich. In beiden
Bereichen der Lärmwirkung ist zwischen akuten (meist
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reversiblen) und chronischen (meist irreversiblen) soma-
tischen Wirkungen zu unterscheiden. Extraaurale Wir-
kungen haben zudem eine starke psychische Kompo-
nente, die über psychosomatische Reaktionen die
physiologischen Lärmwirkungen beeinflußt.

3.5.2.1 Aurale Lärmwirkungen
und Lärmschwerhörigkeitsrisiken

389. Im auralen Bereich kann eine sehr starke Schall-
belastung (z.B. 90 dB(A)) zu einer Hörermüdung führen,
die subjektiv als „Vertäubung“ erlebt wird, die jedoch
nach einer ausreichend bemessenen Ruhezeit wieder ver-
schwindet. Bei extrem hohen Schalldruckpegeln (Knalle,
Explosionen) können irreparable Gehörschäden schon
durch Einzelschallereignisse verursacht werden. Bei
lärmbelasteten Industriearbeitern reicht in der Regel eine
16- bis 18-stündige Freizeit nach der Schicht aus, um das
Gehör wieder voll funktionsfähig zu machen. Wenn da-
gegen Vertäubungen über Jahre und Jahrzehnte regel-
mäßig immer wieder auftreten, ermüdet das Hörorgan
so stark, daß die Zeit zwischen den Lärmbelastungs-
perioden nicht ausreicht, um die Vertäubung vollständig
aufzuheben. Der Betroffene geht mit einer Restver-
täubung in die neue Schicht, bis es schließlich zu einer
permanenten Vertäubung, d.h. zu einer Lärmschwerhö-
rigkeit kommt. Bei einem Lärmpegel von 90 dB(A) ent-
wickeln etwa 5 % der exponierten Personen eine Lärm-
schwerhörigkeit. Für ständige (24-stündige) Lärmbela-
stung gelten 70 bis 75 dB(A) als Schwelle für Schwerhö-
rigkeit.

In der Arbeitsstättenverordnung ist ein Mittelungspegel
von 85 dB(A) als Beginn eines Lärmschwerhörigkeits-
risikos angegeben. Wenn diese Lärmbelastung über
einen Zeitraum von 10 Jahren und täglich 8 Stunden auf
das Ohr einwirkt, verursacht sie bei 1 % der Arbeitneh-
mer eine Lärmschwerhörigkeit. Aber selbst bei sehr ho-
hen Mittelungspegeln (z.B. 100 dB(A)) kommt es nicht
bei allen, sondern nur bei einem bestimmten Prozentsatz
der Betroffenen zur Lärmschwerhörigkeit, und bei den
Lärmschwerhörigen sind bei gleicher Belastung unter-
schiedliche Ausprägungen der Schädigungen festzustel-
len. Bisher ist nur die Lärmschwerhörigkeit als durch
Lärm verursachte Krankheit anerkannt. Sie ist mit etwa
30 % aller Anzeigen die am häufigsten entschädigte Be-
rufskrankheit in Deutschland.

390. Einige Situationen im Freizeitbereich sind eben-
falls mit auralen Risiken behaftet. Sie sind dem Bereich
der Selbstschädigung zuzuordnen. Besonders alarmie-
rend ist die Situation bei Vorrichtungen zur Knallerzeu-
gung, wie Schreckschußwaffen, Spielzeugpistolen oder
Feuerwerkskörpern. Hier liegen die Spitzenpegel z.T.
weit über der Schädigungsschwelle für Einzelereignisse.
Schon ein einziger Knall mit dem effektiven Schall-
druckpegel von 190 dB(A) kann das ungeschützte In-
nenohr irreparabel schädigen.

Auch häufige Belastungen durch Musik, die durch Laut-
sprecher verstärkt wird, führen – in Abhängigkeit von
den Schallpegeln und von der Häufigkeit des Besuchs
solcher Veranstaltungen – zu auralen Wirkungen. Bishe-
rige Messungen von Pegelverläufen in Diskotheken oder

bei Pop-Konzerten ergaben äquivalente Dauerschall-
pegel, die fast immer über dem Gefährdungskriterium
85 dB(A) liegen, nicht selten aber 93 bis 96 dB(A) be-
trugen. Das bedeutet, daß die in diesen Geräuschen auf-
tretenden Einzelpegel bis an 116 dB(A) oder an die
Schmerzschwelle heranreichen. Höruntersuchungen im
Rahmen der Musterung zum Militärdienst ergaben bei
24 % der Untersuchten auffällige Hörbefunde. Männer,
die mehr als einmal in der Woche eine Diskothek be-
suchten, wiesen eine 1,3-fach häufigere Hörschädigung
auf als solche, die seltener dorthin gingen. Die Berech-
nung des attributiven Risikos ergab, daß bei den Disko-
thekenbesuchern mit auffälligem Hörverlust insgesamt
23 % der Fälle dem Einfluß des Diskothekenlärms zuzu-
schreiben waren (STRUWE et al., 1995).

Ein weiteres gesundheitliches Problem stellt das häufige
Tragen von ohrnahen Schallquellen (z.B. Walkman) dar.
Das Risiko einer Gehörschädigung ist bei denjenigen,
die über Kopfhörer mehr als 500 Stunden pro Jahr laute
Musik (über 85 dB(A)) gehört haben, auf das 1,8-fache
gegenüber der weniger häufig hörenden Kontrollgruppe
erhöht. 44 % der Fälle von Hörschäden können dem lau-
ten Walkman-Hören zugeschrieben werden (STRUWE
et al., 1996).

391. Im Umweltbereich können extreme Einzelpegel
bei Tiefflügen auftreten. Üblicherweise liegen die Schall-
belastungen aber unter 85 dB(A); die Lärmschwerhörig-
keit als Folge der Exposition spielt daher keine Rolle. Im
Bereich der Umweltmedizin sind statt dessen die extra-
auralen Wirkungen Gegenstand experimenteller und epi-
demiologischer Forschung. Inzwischen gibt es Anhalts-
punkte, die auf einen Zusammenhang zwischen chroni-
scher Verkehrslärmbelastung und der Entwicklung von
Herz-Kreislauf-Krankheiten hinweisen. In der Arbeits-
medizin werden extraaurale Beeinträchtigungen zwar
auch zur Kenntnis genommen (z.B. Bluthochdruckent-
wicklung), die Maßnahmen beschränken sich jedoch fast
vollständig auf die Einhaltung des Grenzwertes von
85 dB(A) und auf die Prophylaxe der Lärmschwerhörig-
keit.

3.5.2.2 Extraaurale Lärmwirkungen

Akute physiologische Lärmwirkungen

392. Lärm und Schall generell wirken nicht nur auf
den Gehörsinn, sondern beeinflussen über zentralnervöse
Impulse den Gesamtorganismus. Das autonome (vegeta-
tive) Nervensystem wird direkt oder indirekt über zen-
tralnervöse Strukturen erregt und beeinflußt dann eine
Reihe von vegetativen Funktionen, z.B.

– Freisetzung von ACTH (adrenocorticotropes Hor-
mon), Cortisol und Katecholaminen (Adrenalin und
Norarenalin),

– Steigerungen von Herzfrequenz, Blutdruck, Atmungs-
frequenz, Schweißsekretion, Magensaftproduktion,

– Vergrößerung der Pupillenfläche,

– Erhöhung der Muskelspannung,

– Verringerungen von peripherer Durchblutung und
Hautwiderstand.
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Diese physiologischen vegetativen Reaktionen sind nicht
als krankhafte Veränderungen des menschlichen Orga-
nismus aufzufassen. Sie zeigen vielmehr an, daß der
Organismus auf ein erhöhtes Aktivitätsniveau angehoben
wird. Sie werden als ergotrope bzw. sympathikotone
Reaktionen bezeichnet und sind in der Regel vorüberge-
hender Natur.

393. Die schallbedingten Änderungen physiologischer
Funktionen (periphere Gefäßverengung, Pupillenerweite-
rung u.ä.) fallen je nach Höhe der Schalldruckpegel un-
terschiedlich stark aus. Für gewohnte, bedeutungsarme
oder bedeutungsarm gewordene Geräusche liegt der
Schwellenwert (Beginn der Reaktionen) im Wachzu-
stand bei Maximalpegeln oder kurzfristigen Einwirkun-
gen zwischen 60 und 65 dB(A). In der Nacht liegt – ent-
sprechend der größeren Empfindlichkeit des vegetativen
Nervensystems und damit der Regulation der Durch-
blutung – der Schwellenwert für Vasokonstriktionen im
Bereich zwischen 50 und 55 dB(A).

394. Anhand der Pupillenerweiterung bei zunehmen-
der Schallbelastung konnte JANSEN (1967) als Schwel-
lenwert für eine gesunde Reizverarbeitung den Wert von
99 dB(A) ermitteln. Im Bereich von 65 bis 99 dB(A) läßt
sich, wie bei körperlicher oder mentaler Arbeit, eine
Gewöhnung feststellen; die Reaktionen in der Peripherie
fallen nach einiger Zeit nicht mehr so stark aus, obwohl
der Lärm anhält. Gewöhnung ist bis in den Bereich von
85 dB(A) immer zu beobachten, ist aber zwischen 85
und 99 dB(A) zunehmend schwächer ausgeprägt. Ab
100 dB(A) treten nur noch Defensivreaktionen auf; hier
ist also eine Gewöhnung nicht mehr möglich. Die Reak-
tionen sind als übersteuert und damit als potentiell
pathogen zu bezeichnen. Als Schwellenwert zwischen
normaler Verarbeitung von Schallreizen und Beginn der
vegetativen Übersteuerung wurde der Maximalpegel von
99 dB(A) ermittelt.

395. Nach der Bestimmung des Schwellenwertes für
die physiologische Verarbeitung wurden in zusätzlichen
Untersuchungen mit überkritischen (105 dB(A) betra-
genden) Pegeln Kreislaufmessungen bei gesunden und
erkrankten Personen durchgeführt. Die Untersuchungs-
ergebnisse bestätigten die Auffassung, daß bei häufigen
Überschreitungen des Schwellenwertes von 99 dB(A)
mit pathologischen Reaktionen gerechnet werden muß.
Auch epidemiologische Nachuntersuchungen zeigten,
daß häufige überkritische Maximalpegelbelastungen zu
einer erhöhten Erkrankungsrate im Herz-Kreislauf- so-
wie im neurovegetativen Bereich führen (JANSEN, 1983
und 1967). Bei seltenen Belastungen ist eine Gesund-
heitsbeeinträchtigung jedoch nicht zu erwarten.

396. Ähnlich wie langzeitige Überlastungen durch
körperliche Arbeit eine Gefährdung der Gesundheit be-
wirken, können übermäßig hohe und lang einwirkende
Schallbelastungen zu Gesundheitsbeeinträchtigungen im
extraauralen Bereich führen. Bei fortgesetzter oder zu
intensiver Reizung kommt es zu einem Überwiegen der
oben beschriebenen ergotropen (leistungssteigernden)
Reaktionen zu Lasten der notwendigen, ausgleichenden
Phasen. Aus dieser Verschiebung des Gleichgewichts re-
sultiert eine verstärkte Beanspruchung des Organismus
mit erhöhtem Energieumsatz und erhöhtem Verschleiß.

Folglich ist auf dem extraauralen Sektor nicht mit einer
spezifischen Lärmkrankheit zu rechnen, sondern Lärm
wirkt als Streßfaktor und kann als solcher Erkrankungen
begünstigen, die durch Streß mitverursacht werden. Dies
sind hauptsächlich Herz-Kreislauf-Krankheiten.

Lärm als Streßfaktor

397. Streß ist eine reizunspezifische Reaktion auf
Anforderungen und Belastungen. Auslösende Ursachen
für die Streßreaktion können Infektionen, Verletzungen,
Kälte- oder Hitzebelastungen, starke Schallreize sowie
alle Reize mit emotionaler Beteiligung sein. Die Streßre-
aktion dient der Sicherung der Leistungsfähigkeit und
liefert Energie für körperliche und mentale Belastungen.
Charakteristisch für die Streßreaktion ist eine gesteigerte
Sympathikusaktivität und eine verstärkte Ausschüttung
von Streßhormonen.

Mäßige Belastungen stellen für den Menschen eine Her-
ausforderung dar, die für die Entwicklung und die Stär-
kung der körperlichen Verfassung des menschlichen
Organismus eine hohe Bedeutung haben – in diesen
Fällen spricht man von Eustreß. Eustreß ist immer zeit-
weilig, d.h. der Aktivierung folgt eine entsprechende
Phase der Entspannung und Erholung. Bei permanenter
Aktivierung oder Überaktivierung entsteht Disstreß. Dis-
streß kann pathologische Prozesse auslösen, da infolge
langfristiger Beanspruchung bzw. wiederholter Über-
beanspruchung Funktionssysteme geschädigt werden
können. Von dieser Dysregulation sind in erster Linie
das Herz-Kreislauf-System, der Verdauungstrakt und das
Immunsystem betroffen.

Beim Lärm ist im physiologischen Bereich die Über-
steuerungsgrenze von 99 dB(A) ein Indiz für Disstreß.
Auf psychologischer Ebene führen schon Lärmbelastun-
gen, bei denen Erheblichkeit vorliegt, zu Disstreß. Es ist
davon auszugehen, daß schon erhebliche Belästigungen
auch Rückwirkungen auf die psychosomatische Gesund-
heit haben. Im medizinischen Sinne ist der Streßfaktor
„Lärm“ jedoch nur einer von vielen Risikofaktoren für
die menschliche Gesundheit.

398. Vereinfacht lassen sich in der Streßforschung
zwei Situationen unterscheiden:

– die Kampf-/Fluchtreaktion mit erhöhter Freisetzung
von Adrenalin und Noradrenalin;

– die Niederlagereaktion mit erhöhter Freisetzung von
Cortisol.

Entsprechend führen unterschiedlich starke, bezie-
hungsweise ungewohnte oder gewohnte Lärmbelastun-
gen bei wachen Personen zu verschiedenen Typen von
Streßreaktionen (ISING et al., 1998):

– Bei hoher ungewohnter Lärmbelastung mit Schall-
pegeln über 90 dB(A) kommt es zu einer erhöhten
Freisetzung von Adrenalin und Noradrenalin aus dem
Nebennierenmark mit Wirkung auf Effektororgane,
z.B. Blutgefäße.

– Bei gewohnter Lärmbelastung mit Pegeln über
90 dB(A) (z.B. Arbeitslärm) wird Noradrenalin aus
den Nervenendigungen des sympathischen Nerven-
systems freigesetzt.
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– Bei extremer Lärmbelastung mit Schallpegeln über
120 dB(A) (z.B. Tieffluglärm) erfolgt eine erhöhte
Freisetzung von Cortisol aus der Nebennierenrinde
mit Störung der allgemeinen Stoffwechsellage.

Bei Kombination von Lärm mit synergistisch wirkenden
Belastungen (Kälte, Magnesiummangel, Störung von
Konzentration und Kommunikation) führen bereits deut-
lich geringere Lärmbelastungen zu erhöhter Streßhor-
monausschüttung. So erhöhte Straßenverkehrslärm mit
einem Mittelungspegel von 60 dB(A) die Noradrenalin-
freisetzung bei erwachsenen Personen. Lärmbedingte
Streßreaktionen laufen auch im Schlaf ab, da das Gehör
als Warnsystem ständig auf Empfang geschaltet ist
(ISING et al., 1998).

Adaption und Gewöhnung

399. Bei langdauernden oder wiederholten Einwirkun-
gen des gleichen Streßfaktors nimmt die Stärke der
Streßreaktion mehr und mehr ab und es tritt eine phy-
siologische Adaption ein. Ein solcher Anpassungspro-
zeß, der sich im Zeitraum von einigen Tagen bis zu meh-
reren Monaten vollzieht, ist streng stressorspezifisch
(z.B. Anstieg der Erythrocytenzahl bei Sauerstoffman-
gel). Die unspezifischen Streßreaktionen (z.B. die Erhö-
hung der Streßhormone) nehmen mit wiederholten Be-
lastungen ebenfalls ab. Dieser Anpassungsprozeß, der
sich in kürzeren Zeiten vollzieht, wird als Gewöhnung
(Habituation) bezeichnet und auch bei Lärm beobachtet
(THEWS und VAUPEL, 1990).

Lärmwirkungen im Tag/Nacht-Verlauf

400. Zahlreiche biologische Funktionen (z.B. endo-
krine Regelkreise) bzw. ihre Parameter (z.B. Blutdruck,
Herzfrequenz, Cortisolausschüttung) unterliegen einem
Tag/Nacht-Verlauf (circadianer Rhythmus). So erreicht
die Cortisolkonzentration zwischen 7 Uhr und 12 Uhr
vormittags einen ausgeprägten Gipfel und sinkt dann
langsam ab, um etwa gegen Mitternacht ein Minimum
zu erreichen (Abb. 3.5-1). Die Ausschüttung der Kate-
cholamine folgt demselben circadianen Rhythmus, der
als leistungsbeeinflussend gilt. Die Circadianrhythmik
weist ein  Maximum und ein  Minimum auf.  Durch  den

A b b i l d u n g  3.5-1

Sekretionsprofil von Cortisol über 24 Stunden
bei einem gesunden Probanden

Q u e l l e : JANSEN et al., 1999

Wechsel von Arbeit und Pause, verbunden mit Nah-
rungsaufnahme, wird diese „Eingipfeligkeit“ jedoch
überformt. Es entsteht eine zweigipfelige Kurve der Lei-
stungsbereitschaft mit einem Leistungshoch am Vor-
mittag und einem zweiten, weniger ausgeprägten am
Nachmittag. Der Tiefpunkt liegt in der Nacht. Dieser
Verlauf kann durch andersartige Arbeitszeiten oder Ver-
haltensmuster jederzeit durchbrochen werden, weil der
menschliche Organismus die Fähigkeit zur Anpassung
besitzt.

401. Im Verlauf des circadianen Rhythmus sind zu
unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Lärm-
empfindlichkeiten hinsichtlich Reaktivität bzw. Aktivie-
rung nachzuweisen. Zwischen Minima und Maxima der
tagesrhythmischen Empfindlichkeit sind Wirkungsdiffe-
renzen im Verhältnis 1:10 zu verzeichnen. Bei einem
einzigen Immissionsgrenzwert für den 16 h-Tag sind
insbesondere die Abendstunden kritisch. Aus präventiv-
medizinischer Sicht wird daher vorgeschlagen, den 24 h-
Tag in kleinere Zeitbereiche einzuteilen. Insbesondere
der Bereich zwischen 19 Uhr und 22 Uhr wird als labile
Phase mit herabgesetztem Aktivierungsniveau betrachtet
(MASCHKE und HARDER, 1998).

Nach JANSEN et al. (1999) ist eine weitergehende Un-
terteilung der vorgegebenen 16 Tages- und 8 Nachtstun-
den in „Zeitscheiben“ aus physiologischer Sicht nicht
zwingend. Wenn in einigen Regelwerken unterschiedli-
che Beurteilungen etwa der Abend- oder Morgenstunden
vorgenommen werden, so könne dies medizinisch nicht
begründet werden. Aus verhaltenssoziologischen Grün-
den mag eine Dreiteilung der Wachzeiten hingegen sinn-
voll sein. So wird in einer Studie des TÜV Rheinland
(1999) vorgeschlagen, von der einfachen Tag/Nacht-
Unterscheidung zur Teilung des 24 h-Tages in Arbeits-
tag, morgendliche und abendliche Übergangszeiten
(Freizeit, Geselligkeit) und nächtliche Kernzeit überzu-
gehen (Abschn. 3.5.8 und 3.5.9).

Beeinflussung der Lärmwirkung
durch nichtakustische Faktoren

402. Ein Schallreiz ruft in einer betroffenen Person
grundsätzlich eine Reaktion hervor, aber beeinflussende
(moderierende) Faktoren, die selbst nicht vom Ausmaß
der akustischen Belastungen abhängen, steuern die Reak-
tion in Richtung einer Verstärkung oder Abschwächung.
Bei der Beurteilung und Prävention von gesundheitli-
chen Lärmwirkungen müssen gleichzeitig auch die mo-
derierenden Variablen miterfaßt werden. Im wesent-
lichen handelt es sich hierbei um individuelle oder auch
gesellschaftlich vorherrschende Einstellungen und Wert-
urteile (siehe auch Abschn. 3.5.3). Auch stoffliche Bela-
stungen und Mangelzustände sowie psychische Situatio-
nen wie z.B. Zeitdruck sind als Einflußfaktoren bekannt.
Von besonderer Bedeutung für die Lärmwirkung ist die
Beeinflussung durch biologische Rhythmen. Schon im
Umweltgutachten 1987 hat der Umweltrat auf diese Zu-
sammenhänge hingewiesen (SRU, 1988, Tz. 1445 ff.).

403. In jüngster Zeit wird ein Zusammenwirken von
Lärmbelastung und Mangel an Serum-Magnesium bei
der Entstehung einer Hypertonie diskutiert. So konnten
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ALTURA et al. (1993) in Tierversuchen zeigen, daß eine
magnesiumarme Diät einen lärmbedingten Bluthoch-
druck verstärken kann. Nach Meinung der Autoren
könne eine Magnesiumunterversorgung einen bedeuten-
den Risikofaktor bei der Ätiologie von lärmbedingtem
wie wahrscheinlich auch essentiellem Bluthochdruck
darstellen. Ebenfalls in Tierversuchen (an Ratten) konnte
gezeigt werden, daß Magnesiummangel und Lärm
synergistisch die Noradrenalinausscheidung erhöhen.
Langzeitfolgen der Kombinationsbelastung waren eine
beschleunigte Alterung des Herzmuskels – gemessen als
Anstieg des Calcium-Magnesium-Quotienten im Herz-
muskel – und eine Verkürzung der Lebensdauer. Beide
Parameter wurden in der Magnesiummangel-Gruppe
signifikant verstärkt (ISING, 1998). Für die Zusammen-
hänge zwischen Magnesium-Bilanz und fluglärmbe-
dingter Streßhormonausscheidung liegen auch Human-
daten vor (s. Abschn. 3.5.4.1).

3.5.3 Belästigung durch Lärm

404. Wie bereits in der Definition von „Lärm“ deutlich
wurde, spielt die subjektiv erlebte Belästigung eine zen-

trale Rolle in der menschlichen Schallwahrnehmung.
Belästigung durch Lärm kann bereits bei mittleren
Schallpegeln auftreten und ist daher die häufigste Wir-
kung von Umweltlärm. In Deutschland fühlen sich etwa
zwei Drittel der Bevölkerung durch Straßenverkehrslärm
belästigt. Die zweitwichtigste Quelle für Lärmbelästi-
gung ist der Flugverkehr, gefolgt von Schienenverkehr,
Industrie und Gewerbe sowie von lauter Nachbarschaft
(Tab. 3.5-3).

405. Nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz zählen
zu den schädlichen Umwelteinwirkungen neben „Gefah-
ren“ auch „erhebliche Belästigungen“. Dieser Begriff
wird je nach Vorbelastung, Gebietsqualität und anderen
raumbedeutsamen Faktoren, insbesondere der wirtschaft-
lichen Bedeutung der emittierenden Anlage, differenziert
ausgelegt. Als erhebliche Belästigung im medizinischen
Sinne wird im allgemeinen derjenige äquivalente Dauer-
schallpegel angesehen, bei dem sich 25 % der Befragten
stark belästigt fühlen. Die Schwellenwerte für Belästi-
gungsreaktionen liegen bei 50 bis 55 dB(A); für erhebli-
che Belästigungen liegen sie um 10 dB(A) höher. Die
erhebliche Belästigung im medizinischen Sinne ist daher
zu unterscheiden von dem Begriff der erheblichen Belä-

T a b e l l e  3.5-3

Anteil lärmbelästigter Personen in Deutschland von 1984 bis 1994

(Angaben in %)

Anteil Belästigter durch 1984 1986 1987 1989 1991 1992 1993 1994

Straßenverkehr D 70 75 69
AL/NL 61/– 65/– 54/– 69/– 69/85 66/84 72/85 66/79

davon stark belästigt D 24 24 22
AL/NL 21/– 25/– 19/– 23/– 21/35 20/40 21/36 18/37

Flugverkehr D 48 50 42
AL/NL 37/– 48/– 37/– 53/– 58/37 54/31 54/34 46/27

davon stark belästigt D 14 12 9
AL/NL 11/– 17/– 14/– 20/– 2 3 4 3

Schienenverkehr D 21 24 21
AL/NL 17/– 19/– 14/– 20/– 24/24 20/26 23/29 20/24

davon stark belästigt D 3 4 3
AL/NL 3/– 4/– 3/– 3/– 4/4 3/5 3/6 3/3

Industrie D 19 22 21
AL/NL 23/– 21/– 14/– 23/– 21/23 18/23 22/26 21/23

davon stark belästigt D 3 4 3
AL/NL 4/– 4/– 2/– 3/– 3/3 3/4 4/3 3/3

Nachbarn D 23 22 22
AL/NL 27/– 30– –/– 31/– 23/23 23/25 21/25 19/27

davon stark belästigt D 5 5 6
AL/NL 4/– 4/– –/– 4/– 4/6 4/7 4/7 5/7

Sportanlagen D 8 7 7
AL/NL 10/– 13/– 8/– 13/– 11/4 8/8 7/7 8/6

davon stark belästigt D 1 1 1
AL/NL 1/– 1/– 1/– 2/– 1/- 1/1 1/- 1/1

AL/NL: alte/neue Bundesländer; Minuszeichen (–): keine Angaben

Q u e l l e : UBA, 1998
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stigung in den maßgeblichen Umweltgesetzen, bei denen
es nicht allein auf die Reaktion der Betroffenen, sondern
auch auf wirtschaftliche und soziale Faktoren ankommt.

In der juristischen Eingrenzung auf „erhebliche Belästi-
gung“ hat dieser Begriff einen herausragenden Stellen-
wert für die Beurteilung unzumutbarer Schallimmissio-
nen gewonnen und stellt die Lärmwirkungsforschung vor
die Aufgabe, diese Erheblichkeitsgrenze inhaltlich zu
präzisieren. Bei näherer Betrachtung ist die „Belästi-
gung“ jedoch vielschichtig (vgl. GUSKI et al., 1998;
LERCHER, 1998; SCHICK, 1997). Sie kann folgende
Komponenten umfassen:

– die Lästigkeit eines Schallreizes, wie sie in psycho-
physiologischen Laborexperimenten untersucht wird.
Zwar sind Einflüsse der Situation und der Person an
solchen Lästigkeitsurteilen beteiligt, aber es lassen
sich auch Zusammenhänge zwischen wahrgenomme-
ner Lästigkeit und akustischen Charakteristika des
Schallereignisses wie Schärfe, Schwankungsbreite
usw. ermitteln (vgl. ZWICKER, 1991);

– die Emotion, d.h. das Gefühl von Verärgerung, Be-
lästigung oder Störung des persönlichen Wohlbefin-
dens;

– die Störung oder Unterbrechung von alltäglichen
Aktivitäten, insbesondere Störungen der Kommuni-
kation und der Entspannung;

– psychosomatische Symptome wie Reizbarkeit, Ge-
spanntheit, Kopfschmerzen u.ä.

In der englischsprachigen Literatur werden die drei
letztgenannten Komponenten unter „annoyance“ zu-
sammengefaßt (CLARK, 1984), während im deutsch-
sprachigen Raum häufiger ausdrücklich „Störungen“
untersucht werden. Diese unterschiedlichen Definitionen
werfen erhebliche Probleme beim Vergleich von For-
schungsergebnissen auf. Daher ist es als wichtiger Fort-
schritt zu begrüßen, daß es in jüngster Zeit auf interna-
tionaler Ebene Ansätze zur Standardisierung von Frage-
bögen zur Lärmbelästigung gibt (FELSCHER-SUHR
et al., 1998; FIELDS et al., 1998; FIELDS, 1996).

406. Dosis-Wirkungs-Beziehungen zwischen Lärmpe-
gel und Belästigung werden häufig anhand der Prozent-
zahlen erheblich Belästigter angegeben (z.B. SCHULTZ,
1978 in seinem Vorschlag einer allgemeingültigen
Lärmbelästigungskurve). Während sich die erfragte Be-
lästigung als Erlebensqualität in vielen Studien als guter
Indikator einer Schallbelastung erwiesen hat und bei
unterschiedlichen Schallmaßen in der Regel einen klaren
linearen Anstieg mit zunehmender Belastung zeigt, ist
der Schnittpunkt, an dem eine erhebliche Belästigung
beginnt, nach wie vor eher eine pragmatisch-politische
Entscheidung als eine fundierte wissenschaftliche Aus-
sage. Zudem birgt die häufig praktizierte Einschränkung
auf den Prozentsatz erheblich Belästigter die Gefahr in
sich, daß die tatsächlich in einer Bevölkerung vorhande-
ne Gesamtheit an Belästigungen verzerrt dargestellt wird
(vgl. BERGLUND und JOB, 1996; GUSKI, 1987). Dies
ist ein äußerst wichtiger Kritikpunkt angesichts des in
Westeuropa zu beobachtenden Trends, daß die Zahl stark
belästigter Bürger sinkt, der Anteil von weniger stark
belästigten jedoch steigt.

407. Auch wenn die erfaßten psychologischen Lärm-
wirkungen in der Regel deutlicher mit den physika-
lischen Kennwerten zusammenhängen als die medizini-
schen Wirkungen (GUSKI, 1987), wird die Streuung
z.B. des Lästigkeitsurteils in einer Stichprobe in der Re-
gel nur zu etwa einem Drittel durch akustische Faktoren
geklärt. In den unter Tz. 405 aufgeführten Komponenten
der „Belästigung durch Lärm“ sind situative und persön-
liche Einflüsse bereits impliziert, ganz deutlich in der
Störung von Tätigkeiten, aber auch in den emotionalen
und psychosomatischen Reaktionen. Mit dem Konzept
der Moderatorvariablen (ROHRMANN, 1984), d.h. der
Berücksichtigung von Faktoren, die den Zusammenhang
von akustischer Belastung und Wirkungsparametern be-
einflussen, kann die individuelle Streuung des Lästig-
keitsurteils weiter aufgeklärt werden. Im wesentlichen
werden in der Literatur folgende Einflußfaktoren ge-
nannt (LERCHER, 1998; SCHICK, 1997; GUSKI, 1987):

– Faktoren der Geräuschquelle: Informationsgehalt
von Geräuschen, Kontrollierbarkeit und Vorherseh-
barkeit des Geräusches, Einstellung des Betroffenen
zur Geräuschquelle und zum Verursacher, Informa-
tionsstand über die Geräuschquelle, Einschätzung der
Wichtigkeit oder Vermeidbarkeit des Geräusches,
auch Sichtbarkeit der Geräuschquelle;

– aktuelle Situation des Betroffenen: vor allem Stö-
rungen von Konzentration und Arbeit, Schlaf oder
Freizeitaktivitäten, situativ passender Kontext eines
Geräusches;

– sozialer Kontext und sonstige Umweltbedingungen:
Wohndauer, Zufriedenheit mit der eigenen Wohnsi-
tuation und dem Wohnumfeld, Rückzugsmöglichkei-
ten innerhalb der Wohnung, sonstige Umweltaspekte;

– individuelle Faktoren der betroffenen Person: gesund-
heitliche Befürchtungen oder Angstgefühle, allgemei-
ne Lärmempfindlichkeit, Fähigkeit zur Lärmbewälti-
gung, generelle Einstellung zu Lärm und Umweltpro-
blemen, generelle subjektive Alltagsbelastung.

Diese Zusammenstellung häufig untersuchter Modera-
torvariablen wird in einer transkulturellen Meta-Analyse
von 282 Studien (FIELDS, 1992) bestätigt, in der für die
folgenden Variablen in mehr als 50 % der Studien eine
beeinflussende Wirkung auf die wahrgenommenen Be-
lästigungen nachgewiesen wurden (Verstärkung (+) der
Wirkung/Verminderung (–) der Wirkung):

– Selbsteinschätzung als allgemein lärmempfindlich
(+)

– Überzeugung, daß der Verursacher den Lärm ver-
meiden könnte (+)

– mit dem Lärm assoziierte Angst vor Schädigungen
(+)

– zusätzliche Belästigung durch nicht-akustische Fak-
toren, z.B. Befürchtungen um Luftverschmutzung,
Gefahr von Flugzeugabstürzen, Wertverfall des
Grundstücks u.ä. (+)

– Einschätzung der Lärmquelle als bedeutsam oder
wichtig (–)

– Möglichkeiten des Schallschutzes (–).
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408. In vielen Untersuchungen ist nachgewiesen
worden, daß unterschiedliche Schallquellen bei gleicher
akustischer Intensität deutlich in den wahrgenommenen
Belästigungen differieren (vgl. LERCHER, 1998). Zu-
sammenfassend läßt sich festhalten:

– Mehrere Studien belegen eine deutlichere Belästigung
durch Fluglärm, vor allem hinsichtlich Störungen der
Kommunikation und der Erholung. Die Anzahl der
Flugbewegungen scheint eine wichtige Determinante
für das Ausmaß der Belästigung zu sein.

– Autobahnlärm wird im Vergleich mit anderem
Straßenverkehr als belästigender erlebt.

– Schienenverkehr erweist sich in den meisten Unter-
suchungen im Vergleich mit Straßenverkehr als
Lärmquelle mit insgesamt geringerer Belästigungs-
wirkung – allerdings in Abhängigkeit von Tageszeit,
Pegelstärke und Zugfrequenz. Der pauschale Schie-
nenbonus von 5 dB(A) bringt die Unterschiede in der
wahrgenommenen Belästigung nicht zum Ausdruck.
Feldstudien zur Frage, ob der Schienenbonus noch
gerechtfertigt ist, sind in Arbeit (vgl. SCHÜMER-
KOHRS et al., 1998).

– Industrie- und Gewerbelärm werden als besonders be-
lästigend erlebt, insbesondere durch die Impulshaltig-
keit und andere unangenehme Eigenschaften der Ge-
räusche. Der übliche Zuschlag von 5 dB(A) für Im-
pulshaltigkeit erscheint in vielen Fällen nicht ausrei-
chend, um die Belästigung adäquat wiederzugeben.

Zu den genannten Umweltlärmquellen hat MIEDEMA
(1993) in einer Metaanalyse einiger großer Feldstudien
sehr detaillierte Zahlenangaben vorgelegt, bei welchen
Schallpegeln welche Grade an Belästigungen zu erwar-
ten sind.

409. Die Schwellenwerte für Belästigungen in der
Bevölkerung liegen bei Mittelungspegeln von 50 bis
55 dB(A); für erhebliche Belästigung sind sie um
10 dB(A) höher. Als besonders belästigend wird bei Um-
fragen anhand von Belästigungsskalen die Störung der
Kommunikation angegeben. Wie schon im Umweltgut-
achten 1987 ausführlich dargestellt, ist die Schwelle für
eine entspannte und differenzierte Konversation in Wohn-
räumen bei einem Innenpegel von 40 dB(A) anzusetzen.
Entsprechend den geringeren Erwartungen im Außen-
wohnbereich ist eine ausreichende Sprachverständlich-
keit gegeben, wenn die Geräuschpegel 50 dB(A) nicht
überschreiten (SRU 1988, Tz. 1433 bis 1435).

410. Eine wichtige Frage ist die langfristige Entwick-
lung von Belästigungsreaktionen, also eine eventuelle
Gewöhnung an die Schallbelastung. Die wenigen Stu-
dien, in denen die Erfassung der Lärmbelästigung nach
einem bestimmten Zeitraum wiederholt wurde, haben
ein gleichbleibendes Niveau oder einen Anstieg der er-
fragten Belästigung ergeben (LERCHER, 1998). In der
jüngsten derartigen Studie, einer Felduntersuchung an
275 Schülern in der Umgebung des Flughafens London
Heathrow mit Anschlußstudie nach einem Jahr, gaben
die hochbelasteten Kinder zu beiden Befragungstermi-
nen eine höhere Lärmbelästigung an als die Kontroll-
gruppe; die Daten gaben keinen Hinweis auf eine Gewöh-
nung an die Belastungsquelle (HAINES et al., 1998).

Bleibt eine hohe Belästigung über längere Zeit bestehen,
ist diese Beanspruchung als Disstreß einzustufen.

411. Insgesamt ist festzuhalten, daß die erfragte Lärm-
belästigung einen verläßlichen Indikator für die Betrof-
fenheit einer Bevölkerungsgruppe durch Lärmquellen dar-
stellt und die physikalischen Lärmmaße relativ gut abbil-
det. Ein wesentlicher Anteil der intra- und interindividuel-
len Streuung läßt sich durch eine Reihe nicht-akustischer
Einflußfaktoren erklären. Dies sind vor allem Störungen
von Kommunikation, Konzentration, Arbeit und Erholung.

3.5.4 Gesundheitliche Beeinträchtigungen
durch umweltbedingten Lärm

412. Die psychischen Lärmwirkungen sind im allge-
meinen von körperlichen Reaktionen, insbesondere von
Streßreaktionen begleitet. Bedingt durch Streßreaktionen
können langandauernde Lärmbelastungen auch unterhalb
der Schwelle für Gehörschäden gesundheitliche Beein-
trächtigungen zur Folge haben. Wie in Abschnitt 3.5.2.2
ausgeführt, stehen am Beginn der Streßreaktion hormo-
nelle Reaktionen, u.a. die Ausschüttung von Katechola-
minen (Adrenalin und Noradrenalin) und von Cortisol.
Diese Hormone haben vielfältige und komplexe Wir-
kungen und beeinflussen z.B. das Herz-Kreislauf-System,
den Stoffwechsel und die Blutfette. So wirkt Adrenalin
vor allem auf das Herz, während Noradrenalin vor allem
den peripheren Gefäßwiderstand steigert und so den
arteriellen Blutdruck erhöht. Cortisol hat in der Leber
substanzaufbauende (anabole) Wirkung, in anderen
Organen substanzabbauende (katabole) Wirkung. Die
Folgen langfristiger Cortisolwerte oberhalb des Norm-
werts sind u.a. Cholesterinerhöhungen, Arteriosklerose
und Beeinträchtigungen des Immunsystems. Der Nach-
weis einer durch Lärm bedingten Streßreaktion sollte
primär durch Bestimmung der Streßhormone erfolgen.
Sekundäre Parameter für Streßreaktionen sind Blut-
druckerhöhung, erhöhte Blutfette und verändertes
Schlaferleben. Bei der Betrachtung der genannten Para-
meter ist zu beachten, daß die Streßreaktion selbst eine
reizunspezifische Reaktion ist. Da Streßreaktionen durch
zahlreiche Reize ausgelöst werden, ist die Beziehung
zwischen Reiz (= Lärm) und Reaktion (= Lärmstreß-
reaktion) häufig nicht eindeutig belegbar.

3.5.4.1  Hormonelle und biochemische Reaktionen

413. Die lärmbedingte Änderung von Stoffwechsel-
reaktionen wurde in zahlreichen Arbeiten untersucht. Be-
richtet werden u.a. Veränderungen der Werte von Gluko-
se, Enzymen und Streßhormonen in Blut und Urin. Nach-
gewiesen wurde auch eine lärmbedingte Zunahme der
Permeabilität der Zellmembran. In einem Feldversuch
wurde bei stark lärmexponierten Arbeitern eine Magnesi-
um-Abnahme im Blut registriert. Insgesamt sind die Er-
gebnisse uneinheitlich und liefern noch kein schlüssiges
Bild über die Lärmwirkungen auf biochemischer und
endokriner Ebene (JANSEN und NOTBOHM, 1994).

Streßreaktionen bei nächtlicher Lärmbelastung
(Berliner Lärmstudien)

414. In einer Laborstudie (MASCHKE, 1992) und in
zwei Feldstudien (MASCHKE et al. 1995a und b) führte
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T a b e l l e  3.5-4

Experimentelle Studien zur nächtlichen renalen Streßhormonausscheidung

Studie Ruhebedingung Lärmbedingung Adrenalin Noradrenalin Cortisol

Laborstudie
MASCHKE,
1992

Leq < 30 dB(A) Lmax

= 55, 65, 75 dB(A);
16, 32, 64 Überflüge

Um 60 % erhöht
(p<0,05)

Um 17 % erhöht
(p<0,05)

Nicht bestimmt

Feldstudie
MASCHKE
et al., 1995a

Nicht kontrolliert Lmax = 55, 65 dB(A);
16, 64 Überflüge

Um 17 % erhöht
(p<0,01)

Nicht unter-
schiedlich

Um 19 % erhöht
(p<0,01)

Feldstudie
MASCHKE
et al., 1995b

Pegeldifferenz
9–18 dB(A);
Straßenverkehrs-
lärm,

Leq (außen)
= 52,8 – 68,5 dB(A)

Nicht unter-
schiedlich

Um 6 % erhöht
(p>0,05)

Um 35 % erhöht
Signifikant

p<0,05: vermutlich signifikant; p<0,01: signifikant

Q u e l l e : ISING, 1998; MASCHKE, 1995a und b

nächtlicher Lärm zu erhöhten Adrenalin- bzw. Cortisol-
werten im nächtlichen und morgendlichen Sammelurin
(Tab. 3.5-4).

In der Felduntersuchung von Anwohnern des Flughafens
Tegel in Berlin (MASCHKE et al., 1995a) führte Simu-
lation von Nachtfluglärm in den ersten zwei Versuchs-
nächten zu einer erhöhten Adrenalinausscheidung. In der
dritten und vierten Versuchsnacht war dagegen Cortisol
erhöht. Bereits 16 Überflugereignisse mit Maximal-
pegeln von 55 dB(A) bewirkten eine signifikante Erhö-
hung der Streßhormonausscheidungen. Bei dieser Unter-
suchung blieb die Frage der Gewöhnung an Nachtflug-
lärm offen. Die Unterschiede in den Ergebnissen der
Laborstudie und der Feldstudie lassen sich teilweise
durch die unterschiedlichen Versuchskollektive erklären:
Im Gegensatz zu den jungen Teilnehmern der Labor-
studie (18 bis 35 Jahre) waren die Teilnehmer der Feld-
studie mit 35 bis 65 Jahren wesentlich älter, so daß hier
auch schwächere vegetative Reaktionen zu erwarten
sind. In keiner der Studien konnte ein Zusammenhang
zwischen der Anzahl der nächtlichen Flüge und der
Hormonausscheidung gesichert nachgewiesen werden.

Deshalb wurde im Rahmen der Studie „Verkehr und Ge-
sundheit“ des Berliner Senats die Gewöhnung an Lärm
von Personen in lauten und leisen Wohngegenden mittels
der Katecholaminausscheidung verglichen. Beim Ver-
gleich von Personengruppen mit Schlafzimmerfenstern
an leisen bzw. lauten Straßen konnte eine um 9 % erhöhte
Noradrenalinfreisetzung nachgewiesen werden. Personen,
die angaben, oft oder immer durch Straßenverkehr ge-
weckt zu werden, hatten eine um 24 % erhöhte Noradre-
nalinausscheidung im Vergleich zu ungestört schlafenden
Personen. Es kann daher nicht von einer vollständigen
Gewöhnung an die Streßreaktion ausgegangen werden
(FROMME und BEYER, 1996).

In einem weiteren Teil dieser Studie wurde die Streß-
hormonausscheidung von Probanden bei Schallpegeler-
höhung durch Öffnen von Schlafzimmerfenstern an lau-
ten Straßen untersucht (MASCHKE et al., 1995b). Unter
der akuten Pegelerhöhung wurde eine mittlere Erhöhung

der Cortisolausscheidung um ein Drittel nachgewiesen.
Der nachträgliche Vergleich mit einer ruhig wohnenden
Kontrollgruppe zeigte, daß die Noradrenalin- und Corti-
solauscheidung der Verkehrslärmbelasteten auch bei ge-
schlossenen Fenstern signifikant erhöht war. Da die
Lärmgruppe normalerweise bei geschlossenen Fenstern
schlief, liegen hier langfristige Streßhormonerhöhungen
bei chronischer Nachtlärmbelastung vor (ISING, 1998;
MASCHKE et al., 1997).

Nachtlärmbedingte Cortisolerhöhung
und Magnesium-Bilanz

415. Wegen der gesundheitlichen Bedeutung nacht-
lärmbedingter Cortisolerhöhungen (gemessen als Corti-
sol im Urin) wurden 16 Versuchspersonen 40 Nächte
lang untersucht. Nach drei Versuchsnächten ohne Lärm
wurden in den Schlafzimmern über Lautsprecher pro
Nacht 32 Fluglärmereignisse mit Lmax 65 dB(A) simu-
liert. Zudem wurden die Probanden in je eine Gruppe mit
ausgeglichener Magnesium-Bilanz und mit Magnesium-
Verlusten eingeteilt. Die Gruppe mit ausgeglichener
Magnesium-Bilanz zeigte eine normale Habituation nach
einer deutlichen Anfangsreaktion: die Normbereichs-
überschreitungen von Cortisol stiegen zunächst auf das
Vierfache an und normalisierten sich danach. Bei der
Gruppe mit Magnesium-Verlusten war bereits der Aus-
gangswert erhöht. Bei Nachtlärm stiegen die Normüber-
schreitungen auf mehr als 30 % an, fielen dann zunächst
ab, um in den letzten 10 Lärmnächten erneut anzustei-
gen. Die Autoren folgern aus diesem Versuch, daß lang-
fristige Nachtlärmexposition bei streßempfindlichen
Menschen (hier die Gruppe mit negativer Magnesium-
Bilanz) zu chronisch über den Normbereich erhöhten
Cortisolwerten führen kann (ISING, 1998).

Streßreaktion und erhebliche Belästigung
(Düsseldorfer Fluglärmstudie)

416. Am Flughafen Düsseldorf wurde fünf Monate nach
Inbetriebnahme der neuen Startbahn eine Querschnittsstu-
die an 112 etwa fünfzigjährigen Anwohnern durchgeführt.
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Dadurch kann zwischen den chronischen Auswirkungen
der langjährigen Belastung (Überfluggebiet Südbahn) und
der aktuellen Belastung (Überfluggebiet Nordbahn) unter-
schieden werden. Die durchschnittliche Anzahl der Über-
flüge betrug 304 Bewegungen pro Tag, die mittleren Ma-
ximalpegel lagen für die vier untersuchten Belastungsge-
biete zwischen 64,1 und 68,6 dB(A). Das Kontrollgebiet
war nicht durch Überflüge oder anderen Umweltlärm be-
lastet. Testgröße für die Streßreaktion waren die auf
Kreatinin bezogenen Cortisol-Tageswerte im Urin; zu-
sätzlich wurde die momentane Belästigungsreaktion auf
einzelne Fluglärmereignisse registriert. Insgesamt wurden
keine signifikanten Cortisolerhöhungen gefunden. Die
Mittelwerte lagen bei den Kontrollpersonen bei 19,7 µg/g
Kreatinin und bei den Gruppen aus den vier Belastungs-
gebieten zwischen 21,2 und 25,8 µg/g Kreatinin. Die Be-
lästigungsreaktionen bildeten die individuell unterschied-
liche Belastung durch Fluglärm gut ab, ein Zusammen-
hang zwischen Belästigung und Cortisolausscheidung
wurde nicht gefunden (KASTKA et al., 1998).

Streßreaktionen bei Schulkindern
(Münchner Fluglärmstudien)

417. Im Zusammenhang mit dem Umzug des Münch-
ner Flughafens im Mai 1992 wurden vor und nach dem
Umzug insgesamt vier Gruppen von Familien mit Kin-
dern im Alter von neun bis zwölf Jahren untersucht, die
im alten und dem neuen Fluglärmgebiet leben, sowie
zwei entsprechende städtische bzw. ländliche Kontroll-
gruppen. Die Parameter waren unter anderem Blutdruck,
Streßhormone, Stimmung und Befindlichkeit, Konzen-
trations- und Gedächtnisleistung. Im folgenden sollen
die Ergebnisse bezüglich der physiologischen Parameter
dargestellt werden, auf die Veränderungen im psychi-
schen Befinden wird in Abschnitt 3.5.4.5 eingegangen.
In der ersten Untersuchung (Herbst/Winter 1991/92) wa-
ren die Untersuchungsgebiete ein vom Flugverkehr be-
troffenes Stadtgebiet, in dem ein Leq (24 h) von 68 dB(A)
und ein Lmax von 80 dB(A) gemessen wurde, und ein
vom Flugverkehr nicht betroffenes Stadtgebiet mit einem
Leq (24 h) von 59 dB(A) und einem Lmax von 69 dB(A).
Bei 135 normalhörenden zehnjährigen Kindern wurden
in einer Nacht (20–8 Uhr) die Streßhormone im Urin be-
stimmt. Kinder, die seit mindestens zwei Jahren in der
Nähe des Flughafens wohnten, wiesen eine im Mittel um
43 % (p < 0,01) erhöhte Adrenalinausscheidung und eine
um 45 % (p < 0,001) erhöhte Noradrenalinausscheidung
auf. In der Cortisolausscheidung war kein signifikanter
Unterschied festzustellen (EVANS et al., 1995).

In der zweiten Studie im Gebiet des neuen Flughafens
wurden insgesamt 217 Kinder untersucht, die einer Aus-
gangslärmbelastung Leq (24 h) von 53 dB(A) ausgesetzt
waren. Nach Inbetriebnahme des Flughafens stieg der
Lärmpegel in den Kontrollgebieten auf Leq 55 dB(A), im
Bereich der Flugschneisen (= Belastungsgebiet) auf Leq

62 dB(A) mit Spitzenwerten von 73 dB(A). Sechs Mo-
nate und 18 Monate nach Beginn des Flugbetriebes wie-
sen die belasteten Kinder signifikante (p<0,001) Erhö-
hungen der nächtlichen Adrenalin- und Noradrenalin-
ausscheidungen auf sowie nicht signifikante Anstiege der
Cortisolwerte  (Tabelle  3.5-5).  In  Übereinstimmung  mit

T a b e l l e  3.5-5

Renale Ausscheidung von Streßhormonen
unter Fluglärmbelastung

Parameter
und Kollektiv

Vor Beginn
des

Flugbetriebs

6 Monate
Flugbetrieb

18 Monate
Flugbetrieb

Adrenalin, ng/h

Belastungsgruppe

Kontrollgruppe

229,2
(153,4)

251,8
(57)

328,1
(130,4)

280,9
(64,6)

341,9
(168,1)

246,2
(83,7)

Noradrenalin, ng/h

Belastungsgruppe

Kontrollgruppe

610,7
(338,6)

660,0
(509,9)

1 228,5
   (659,7)

879,7
(457,7)

1 556,3
   (703,6)

950,7
(525,5)

Angegeben sind Mittelwerte mit Standardabweichung in Klammern.

Q u e l l e : EVANS et al., 1998

der Erhöhung der Katecholamine war bei den lärmbela-
steten Kindern auch eine geringgradige, aber signifikante
Erhöhung des Blutdrucks festzustellen. Die Kontrollgrup-
pe zeigte deutlich geringere, statistisch nicht abgesicherte
Anstiege der Streßhormone (EVANS et al., 1998).

Die Ausscheidung von Streßhormonen als Parameter
extraauraler Lärmwirkung

418. Die vorgestellten Studien sind insgesamt unein-
heitlich, belegen aber dennoch, daß Fluglärm zu erhöh-
ten Ausscheidungen von Streßhormonen führen kann.
Unklar ist, welche Parameter (Katecholamine oder Cor-
tisol) in Abhängigkeit von Expositionsart (kurzzeitig
oder chronisch) und Untersuchungsgruppe (Erwachsene,
Kinder) zur Beschreibung der Streßreaktionen geeignet
sind. Vor allem die erste Phase der Streßreaktion, die
Alarm- oder Defensivreaktion, ist durch die Zunahme
der Konzentration von Adrenalin und Noradrenalin im
Blut und Urin (neben dem adrenocorticotropen Hormon
ACTH und den Corticosteroiden) gekennzeichnet. Quan-
titative Bestimmungen von Katecholaminen oder deren
Stoffwechselprodukten wie Metanephrin oder Vanillin-
mandelsäure werden daher in der Sportmedizin und in
der Streßforschung genutzt. In arbeitsmedizinischen Stu-
dien wurde die Messung des Katecholamingehaltes im
Blutplasma und im Urin zur Quantifizierung von Bela-
stungen vorgenommen, wie sie z.B. bei Schichtarbeit
oder unter Akkordtätigkeit auftreten (SIEGMANN et al.,
1999). In den prospektiven epidemiologischen Studien
von EVANS et al. (1998 und 1995) führte Fluglärm zu
deutlichen Erhöhungen der Katecholamine, während die
Veränderungen im Cortisolspiegel nicht signifikant wa-
ren. Nach EVANS et al. und nach anderen Autoren (zit.
in EVANS et al., 1998) kann eine erhöhte Katecholamin-
ausscheidung als verläßlicher Parameter für chronische
Exposition gegenüber Stressoren angesehen werden,
wohingegen die Cortisolkonzentrationen im Urin sich
bisher als weniger aussagekräftig erwiesen haben.
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Positive Befunde zur Erhöhung der Cortisolausschei-
dung liegen aus experimentellen Untersuchungen vor
(MASCHKE et al., 1997; ISING et al., 1995). Aus der
Sicht der Autoren dieser Untersuchungen lassen die Er-
gebnisse einen Anstieg der individuellen Streßhormon-
ausscheidung unter nächtlichem Lärm erkennen. Im Zu-
sammenhang mit den Ergebnissen der schlafmedizini-
schen Untersuchungen (siehe Abschn. 3.5.4.4) wird
Nachtfluglärm als Disstreß bewertet, der das interne
Milieu nachweislich verändert. Allerdings wurden die
Normwerte der Adrenalin- und Noradrenalinausschei-
dungen nicht überschritten; auch die Cortisolausschei-
dung lag offensichtlich im Rahmen der physiologischen
Bandbreite. Die Konzentration von Cortisol kann beim
gegenwärtigen Stand der wissenschaftlichen Forschung
noch nicht als entscheidendes Kriterium für die Festle-
gung einer Gesundheitsgefährdung durch Lärm herange-
zogen werden. Die geschilderten individuellen Schwan-
kungen der Cortisolwerte belegen die Flexibilität der
Cortisolproduktion in Abhängigkeit von psychischen,
körperlichen und altersabhängigen Aktivitäten und
Belastungen. Zusätzlich muß überprüft werden, welche
Bedeutung anderen Störparametern, z.B. Rauchen, Me-
dikamenteneinnahme usw. bei der Veränderung der
Cortisolausschüttung zukommt (JANSEN et al., 1999).
Auch die in den Münchner Fluglärmstudien festgestellte
Erhöhung der Katecholamine ist aus der Sicht der Auto-
ren medizinisch nur wenig bedeutsam (BULLINGER,
1998 und 1999). Die politisch entscheidende Frage, wel-
che Auswirkungen die festgestellten Erhöhungen der
Streßhormonausscheidung auf die Gesundheit haben,
läßt sich aus den bisherigen Untersuchungen nicht be-
antworten.

3.5.4.2 Lärm als Risikofaktor für die Entstehung
einer Hypertonie

419. Unter Hypertonie versteht man die dauerhafte Er-
höhung des arteriellen Blutdrucks auf Werte von systo-
lisch über 140 mm Hg und diastolisch über 90 mm Hg
(nach WHO-Definition; Personen bis 60 Jahre). Der dia-
stolische Blutdruck wird dabei als der empfindlichere
Indikator für eine Hypertonie angesehen. Die Ursachen
der Hypertonie sind nach wie vor nur zum Teil aufge-
klärt. Auf jeden Fall handelt es sich um ein komplexes
multifaktorielles Geschehen. Die genetische Belastung
ist ein wichtiger Faktor, aber selbst da sind wohl ver-
schiedene genetische Defekte mit jeweils eigener phä-
notypischer Ausprägung anzunehmen. Als weitere be-
deutsame Risikofaktoren wurden Alter, Rasse, Ge-
schlecht, Adipositas, Sozialstatus, Alkoholkonsum und
körperliche Bewegung ermittelt. Der Verlauf der essen-
tiellen Hypertonie hängt darüber hinaus mit Rauchen
und Serumcholesterin zusammen.

Berufliche Lärmbelastung und Hypertonie

420. In einer Reihe von epidemiologischen Studien
wurde der Zusammenhang zwischen beruflicher Lärm-
belastung und Bluthochdruck untersucht (s. Tab. 3.5-6
und 3.5-7). Diese Studien gelten als aussagekräftiger als
vergleichbare Untersuchungen des Zusammenhangs zwi-
schen Bluthochdruck und Lärmbelastung der Allge-

meinbevölkerung, weil Lärm am Arbeitsplatz meist mit
deutlich höheren Pegeln als Umweltlärm verbunden ist.
Einschränkend muß hier angemerkt werden, daß die Ex-
position am Arbeitsplatz zeitlich begrenzt ist und die
Betroffenen (ein ruhiges Wohnumfeld vorausgesetzt)
sich jeweils vom Lärmstreß erholen können.

421. Die Studien führen zu ganz unterschiedlichen Er-
gebnissen. In vier Studien läßt sich kein Lärmeffekt
nachweisen, in den übrigen Studien zeigen sich Lärmef-
fekte meist für mindestens eine Untergruppe, wenn auch
unterschiedlicher Art. Die Zahl der kontrollierten Varia-
blen sowie die angewendete statistische Methode zur
Kontrolle der Verzerrungsfaktoren sind ebenfalls ver-
schieden.

Die stärkste Evidenz zeigt sich bei hohen Belastungen.
Vor allem bei sehr hohen Schallpegeln (um 100 dB(A);
ZHAO et al., 1991; IDZIOR-WALUS, 1987), nach sehr
langen Expositionszeiten (10 Jahre und länger; LANG
et al., 1992; IDZIOR-WALUS, 1987; VERBEEK et al.,
1987) und bei nicht vorhandenem bzw. mangelhaftem
Gebrauch von Gehörschutz zeigen die Parameter einer
Hypertonie konsistente Werte.

Nimmt man die Gruppenmittelwerte von systolischem
und diastolischem Blutdruck als Effektvariable, so zei-
gen sich nicht unerhebliche lärmassozierte Blutdruckan-
hebungen (Tabelle 3.5-7). Allerdings verringert sich mit
der Zahl der kontrollierten Verzerrungsfaktoren die Hö-
he des Effektes in starkem Maße. Die höchsten lärmas-
soziierten Steigerungen konnten VERBEEK et al. (1987)
nach Expositionszeiten von rund 20 Jahren aufzeigen,
wobei in dieser Studie lediglich hinsichtlich des Alters
kontrolliert wurde. Wenn Körpergewicht, familiäre Be-
lastung, Alkoholkonsum oder auch andere Arbeitsbela-
stungen mitberücksichtigt wurden, waren die Beziehun-
gen zum Blutdruck erheblich geringer bzw. nicht mehr
nachweisbar.

Verkehrslärm und Hypertonie

422. Der Nachweis, Umweltlärm begünstige das Hy-
pertonie-Risiko, konnte bisher nicht schlüssig geführt
werden. Zu dieser Einschätzung kommt auch BABISCH
(1998), der in seiner neuen Analyse zu Verkehrslärm-
wirkungen feststellt, daß die epidemiologische Evidenz
für verkehrslärmbedingte Blutdruckerhöhungen sehr ge-
ring ist. Erst bei sehr hohen Schallbelastungen, wie sie in
der Umwelt nicht auftreten und wie sie heutzutage auch
an Arbeitsplätzen fast nicht mehr vorkommen, scheint
der Organismus mit einer dauerhaften Blutdruckanhe-
bung zu reagieren.

423. Die Ergebnisse einiger epidemiologischer Unter-
suchungen sollen im folgenden kurz besprochen werden.

– Verkehrslärmstudien in Bonn: In der ursprünglichen
Studie befanden sich in lauten Wohngegenden mehr
Personen (28 %) wegen hohen Blutdrucks in Be-
handlung als in den leiseren (14,6 %). Alter und Ge-
schlecht waren kontrolliert, Unterschiede bestanden
jedoch hinsichtlich sozialem Hintergrund und
Rauchgewohnheiten. In einer Folge-Studie wurden
36 blutdrucknormale Personen der ursprünglichen
Bonner Studie (davon 14 Personen aus einem lärm-
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T a b e l l e  3.5-6

Berufliche Lärmbelastung und Hypertonie

Studie
Lärmbelastung

Leq (dBA)
Expo-Dauer (Jahre)

Hypertonie
(PVR/OR)

kontrollierte Variablen und Besonderheiten

BRINI et al., 1983 > 80
> 90 Impuls

– 0,9
1,9

Alter

BELLI et al., 1984 86–108 – 1,3 Alter, Rauchen, Triglyceride, Glucose

VERBEEK et al.,
1987

> 80 <10 vs >19 3,1 Alter

WU et al., 1987 < 80 vs >85 7,3 2,4 Alter, BMI, Expositionszeit

IDZIOR-WALUS,
1987

105 – 116 15,1 3,7 Alter, keine Gruppenunterschiede für
Sozialstatus, erbl. Belastung, Rauchen,
Hypercholesterinämie, (BMI, Triglyceride
in Expo-Gruppe geringer)

VERMEL et al.,
1988

85 – 105 mindestens
4,2–4,9

3,0 keine; zahlreiche Risikofaktoren vorhan-
den (ca. 4,5 J. Follow-up)

TALIJANCIC und
MUSTAC, 1989

90 – 102 – höher vergleichbare anthropometrische Faktoren

KONTOSIC et al.,
1990

64–72 vs 103 – kein
Lärmeffekt

kein Gruppenunterschied für Alter, Kör-
perfett, Cholesterin, Triglyzeride, Alkohol,
Rauchen, Berufsjahre, seel. Spannung;
unterschiedl. BMI

TOMEI et al., 1991 92 20,5 2,7 keine; keine Gruppenunterschiede für
Rauchen, Cholesterin, BMI, erbliche Bela-
stung, Blutzucker

ZHAO et al., 1991
und 1993

75–104 16,2 � 9,6 1,2 pro 5dB
1,8 bei 95dB

Alter, erbliche Belastung, Salzkonsum,
Arbeitsjahre

LANG et al., 1992 85–100 25 + 2,6 (p = 0,06)
(Expo > 25J)

Alter, BMI, Alkohol [Gruppendiff. für
Fließbandarbeit, Sozialstatus, Schicht,
Zeitdruck]

HIRAI et al., 1991 85–115 10 + kein
Lärmeffekt

Keine

GARCIA und
GARCIA, 1992

hoch – kein
Lärmeffekt

keine; keine Stress-Symptome, geringer
Alkoholkonsum, vergleichbar hinsichtlich
Fettsucht

FOGARI et al., 1994 <80 vs >80 – 1,7 (1,9) Alter, BMI (in Klammern: gematchte Un-
terstichprobe)

HESSEL und SLU-
IS-CREMER, 1994

Individ.
Meßwerte

– kein
Lärmeffekt

Alter, BMI (Querschnitt + Follow-up)

ZHAO et al., 1998 < 75–97 dBA 9,5 � 6,7 1,2 pro 5 dB Alter, Geschlecht, Kohlenmonoxid

PVR: Prävalenzrate; OR: Odds Ratio; BMI: body mass index; vs.: versus

Q u e l l e : JANSEN et al., 1999
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T a b e l l e  3.5-7

Berufliche Lärmbelastung und mittlere Differenz von systolischem oder diastolischem Blutdruck

Studie
Lärmbelastung
Leq  dB(A)

syst. Blutdruck
(mm Hg)

mittl. Differenz*)

diast. Blutdruck
(mm Hg)

mittl. Differenz*)

Kontrollierte Variablen
und Besonderheiten

SINGH et al.,
1982

88–107
(10–15 J.)

5,1 6,6 Keine

ARO, 1984 64,8–76,4
(mindestens 2 J.)

kein
Lärmeffekt

kein
Lärmeffekt

BMI, Alkohol, Rauchen, körperl. Aktivität,
psych. Druck, (5 J. Follow-up)

FOURIAUD et al.,
1984

> 85 2,3 1,1 Alter, BMI, Alkohol

TALBOTT et al.,
1985

< 81 vs > 89 –3,0 (55–59 J)
  3,4 (60–63 J)

–0,6 (55–59 J)
–2,2 (60–63 J)

Alter, BMI, Alkohol, erbliche Belastung

v. DIJK et al.,
1987a

85,5 vs 98 –0,3 0,8 Alter, BMI, Expositions-Zeit (Alkohol,
Rauchen, Medikamente, andere Arbeits-
belastungen)

v. DIJK et al.,
1987b

< 86 vs > 95 kein
Lärmeffekt

kein
Lärmeffekt

Alter , BMI, andere Arbeitsbelastungen

VERBEEK et al.,
1987

> 80
10 vs 20 J.

16,0 7,0 Alter

LERCHER et al.,
1993

Subj. Lärm-
belästigung

2,1 (–3,0/  7,3)
7,5 (  0,0/15,0)
5,0 (–2,4/12,4)

3,5 (0,3/  7,4)
6,3 (0,6/12,4)
8,1 (2,5/13,7)

Nur Lärm
Lärm + Arbeitsunzufriedenheit
Lärm + Nachtschicht

FOGARI et al.,
1994

< 80 vs > 80 1,5 (2,7) 0,2 (1,9) Alter, BMI (in Klammern: Unterstichprobe)

HESSEL und
SLUIS-CREMER,
1994

Individuelle
Meßwerte

kein
Lärmeffekt

kein
Lärmeffekt

Alter, BMI
(Querschnitt + Follow-up)

KRISTAL-BONEH
et al., 1995

<80 vs >80 kein
Lärmeffekt

kein
Lärmeffekt

Alter, Geschlecht, körperl. Belastung,
BMI, Rauchen, Alkohol, Kaffee, Umge-
bungstemperatur

*)  Blutdruckwerte ohne Vorzeichen = Erhöhung, mit Minuszeichen = Erniedrigung; BMI: body mass index

Quelle: JANSEN et al., 1999, verändert

belasteten und 22 aus einem Kontrollgebiet) über
zwei Jahre hinweg weiter beobachtet. Die lärmbela-
steten Personen zeigten gegenüber den Kontrollperso-
nen einen um 10,7 mm Hg größeren Anstieg des dia-
stolischen Blutdrucks. In einer größeren prospektiven
Folge-Studie wurden bei gesunden Personen Herz-
und Kreislaufparameter, Gesundheitsverhalten, Lärm-
empfindlichkeit und andere Parameter erhoben. Die
mittlere Lärmbelastung lag im Lärmgebiet oberhalb
63 dB(A), im Kontrollgebiet unterhalb 55 dB(A). Die
mittleren Blutdruckwerte unterschieden sich nach drei
Jahren in der lärmbelasteten Gruppe nicht von denen
der Kontrollgruppe. Die Studie verdeutlicht die
Schwierigkeiten bei der Durchführung von Longitu-
dinalstudien zum Straßenverkehrslärm, denn nach
4 Jahren waren 75 % der ursprünglich 192 Probanden
weggezogen. Der Wohnungswechsel korrelierte je-

weils mit der Lärmempfindlichkeit (OTTEN et al.,
1988; NEUS et al., 1983).

– Niederländische Studie: An 830 gesunden 20- bis
55-jährigen Personen konnte – nach Kontrolle viel-
fältiger störender Variablen – kein signifikanter Zu-
sammenhang zwischen Straßenverkehrslärm und
Blutdruckverhalten gefunden werden. Nach weiterer
Auswertung der Daten stellten die Autoren die
Hypothese auf, daß Lärm als unerwünscht, bedro-
hend oder belästigend empfunden werden müsse, um
nachteilige Folgen für die Gesundheit zu haben. Die
Daten machen deutlich, daß Bewertungen dieser Art
sehr komplex sind und wahrscheinlich mit indivi-
duellen Bewältigungsstrategien und einem Gefühl
des Kontrollverlustes in Zusammmenhang stehen
(PULLES et al., 1990).
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Als Ergebnis läßt sich festhalten, daß der allgemeine
Effekt einer chronischen Lärmbelastung auf den Blut-
druck bei Schallpegeln, die unterhalb der Gehörschädi-
gungsgrenze liegen, offenbar von geringerer Bedeutung
ist als ursprünglich vermutet. Gerade beim Stressor Lärm
führt nach EIFF (1993) die Habituation üblicherweise zu
schwächer werdenden Kreislaufreaktionen. Dies trifft
aber nicht auf Personen zu, die erblich belastet sind oder
die emotional die Lärmbelastung nicht tolerieren können
und so verstärkte Kreislaufreaktionen haben. Nicht ge-
klärt ist bisher, wie es sich mit den Menschen verhält,
die aufgrund ihrer Veranlagung in höherem Maße ge-
fährdet sind, eine gesundheitliche Schädigung durch
Lärm zu erleiden.

3.5.4.3 Lärm als Risikofaktor für die Entstehung
von ischämischen Herzkrankheiten

424. Die dominierende Vorbedingung für die Entste-
hung einer koronaren Herzkrankheit ist das Vorliegen
einer Koronararteriosklerose. Diese ist ihrerseits meist
nur eine der möglichen Lokalisationen der allgemeinen
Arteriosklerose, die sich auch bzw. gleichzeitig an Ge-
fäßen anderer Organe oder Körperteile manifestieren
kann (z.B. Bauchaorta, Beinarterien, Hirnarterien). Eine
koronare Herzerkrankung kann sich als Angina pectoris,
als Myocardinfarkt oder als ischämiebedingte (d.h.
durch Sauerstoffmangel verursachte) EKG-Veränderung
äußern. Die wichtigsten Risikofaktoren für die Arterio-
sklerose und damit auch für die Entwicklung einer koro-
naren Herzkrankheit sind Rauchen, arterieller Bluthoch-
druck, Hyperlipidämie, Diabetes mellitus, Sozialstatus,
Bewegungsmangel, Alkoholabusus. Nach einer Über-
sicht von OMURA et al. (1996) sind mittlerweile rund
170 Risikofaktoren identifiziert worden, denen eine mit-
verursachende Rolle bei der Genese von kardiovaskulä-
ren Erkrankungen zugeschrieben wird. Neuerdings wird
auch eine infektiöse (Mit-)Verursachung durch be-
stimmte Bakterien (Chlamydien) vermutet.

425. Die Hypertonie ist ein wichtiger Indikator für
ischämische Herzerkrankungen. In neueren Publikatio-
nen (z.B. MELAMED et al., 1997; BABISCH et al.,
1993a) wird der Stellenwert der lärmbedingten Blut-
druckerhöhung als Mitverursacher einer koronaren
Herzkrankheit jedoch relativiert. Statt dessen wird postu-
liert, daß die Lärmwirkung auf das Myocard über sekun-
däre Beeinflussungen von Fettstoffwechsel, Fibrino-
genspiegel, Plasmaviskosität und Glukosehaushalt zu-
standekommt.

Berufliche Lärmbelastung und ischämische
Herzerkrankung

426. Die Zahl der zu ischämischen Herzkrankheiten
vorgelegten Studien ist im Vergleich zu den Studien über
Blutdruckwirkungen relativ gering. In Tabelle 3.5-8 sind
vier Studien aufgeführt, die sich mit dem Zusammen-
hang zwischen beruflicher Lärmbelastung und ischämi-
scher Herzkrankheit beschäftigen. In der Studie von
THÉRIAULT et al. (1988) wurden Überlebende und
Tote mit Herzinfarkt bzw. Angina pectoris erfaßt. Die
Lärmbelastung wurde anhand eines betriebseigenen

Katasters relativ genau ermittelt. Gleichzeitig wurde die
Dauer der Exposition berücksichtigt. In der Publikation
von ENDERLEIN et al. (1996) werden zwei verschiede-
ne Studien vorgestellt. Die zuerst aufgeführte stellt eine
Fall-Kontrollstudie mit Herzinfarktfällen dar. Die Lärm-
belastung am Arbeitsplatz wurde durch Arbeitshygieni-
ker bewertet bzw. es wurden Meßwerte verwendet. Für
die zweite Studie von ENDERLEIN et al. (1996) wurde
für die Kontrollpersonen der Datenbestand arbeitsmedi-
zinischer Vorsorgeuntersuchungen verwendet, so daß
auch hier für die Belastungsseite zuverlässige Werte he-
rangezogen werden konnten. In der Studie von ISING
et al. (1995) wurde die Lärmbelastung subjektiv anhand
von verbalen Geräuschvergleichen, die nachträglich
einer Pegelkategorie zugeordnet wurden, eingeschätzt.
Die Risikomaße der kontrollierten Störvariablen wie
Rauchen, Bluthochdruck, Cholesterin usw. liegen in der
Studie von THÉRIAULT et al. (1988) in den bekannten
Größenordnungen.

427. Die Ergebnisse der Studien stehen zueinander in
Widerspruch: In den Studien von THÉRIAULT et al.
(1988) und von ENDERLEIN et al. (1996) wurde kein
Zusammenhang zwischen Lärm am Arbeitsplatz und
ischämischer Herzkrankheit festgestellt, bei ISING et al.
(1995) fand sich dagegen ein positiver Zusammenhang,
der sich als Dosis-Wirkungs-Beziehung ausdrücken läßt.
Die berechneten Risikomaße sind unerwartet hoch und
signifikant; schon bei Pegeln um 76 dB(A) beträgt das
Odds Ratio 1,4 (prozentuales attributives Risiko 29 %),
bei rund 100 dB(A) ist das Odds Ratio 3,8 (prozentuales
attributives Risiko 74 %). Da die Lärmbelastung in der
Studie von ISING et al. (1995) subjektiv aus der Erinne-
rung eingeschätzt wurde, ist eine Überbewertung der
Lärmbelastung in der Patientengruppe allerdings nicht
auszuschließen.

428. Da das Ergebnis von ISING et al. (1995) erhebli-
che Konsequenzen für die Arbeitswelt impliziert, wurde
ein neues Forschungsprojekt initiiert. Zur Zeit wird eine
neue Fall-Kontroll-Studie mit vergleichbarer Zielsetzung
(Arbeitslärm und Herzinfarkt) in Berlin durchgeführt,
bei der jedoch eine präzisere Absicherung der Exposi-
tionsdaten vorgenommen wird (TRAUTNER et al.,
1998). Für eine abschließende Beurteilung der Bedeu-
tung einer beruflichen Lärmbelastung als Risiko einer
ischämischen Herzkrankheit ist der derzeitige Kenntnis-
stand noch zu gering.

Verkehrslärm und ischämische Herzerkrankungen

429. Die Zahl der epidemiologischen Studien, die sich
mit koronarer Herzkrankheit und Straßenverkehrslärm
beschäftigen, ist begrenzt. Wegen des aktuellen Interes-
ses werden vor allem die hierzu in jüngster Zeit fertigge-
stellten Studien vorgestellt (Tab. 3.5-9).

Die Caerphilly-Speedwell-Studien

430. In Großbritannien wurde an zwei repräsentativen
Kohorten von 2 512 (Caerphilly) und 2 348 Männern
(Speedwell) im Alter von 45 bis 59 Jahren der Zusam-
menhang zwischen dem Lärmpegel vor der Wohnung
und  der  Prävalenz  und  Inzidenz  ischämischer  Herz-
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T a b e l l e  3.5-8

Berufliche Lärmbelastung und ischämische Herzkrankheiten

Studie Lärmbelastung
ischämische Herzkrankheit

OR[CI95%]
Einflußvariablen Design

THÉRIAULT
et al., 1988

4 Kategorien
betriebseigenes
Lärmkataster

Expo-Zeit +
Schallpegel

0,93 [0,56/1,54] Alter, Rauchen (OR 3,2),
Hochdruck (OR 2,3),
Cholesterin (OR 1,5),
Übergewicht (OR 1,4),
Hyperglykämie (OR 1,6),
berufl. Status (OR 2,1),
Reduktionsbereich
(OR 1,7; bei Expo-Zeit
1–4 J OR 2,2), CO, SO2,
Lösemittel, Hitze, Staub,
Fluoride, mentale/
körperl. Belastung)

Aluminiumproduktion
306 Fälle (Überlebende
und Tote nach Herz-
infarkt, Angina
pectoris)

575 Kontrollen

ISING et al.,
1995

4 Kategorien
Selbstein-
schätzung

ca. 76 dB(A):
1,4 [1,0/2,0]

ca. 88 dB(A):
2,0 [1,5/2,7]

ca. 100 dB(A):
3,8 [2,7/5,4]

Alter, Rauchen, Sozial-
status, Gewicht, Schicht-
arbeit, Familienstand,
Wohngegend

Krankenhausstudie

395 Fälle (Überlebende
nach Herzinfarkt)

2 148 Kontrollen

ENDERLEIN
et al., 1996

> 85 vs.
< 85 dB(A)
(Meßwerte)

0,7 Alter, Rauchen 252 Herzinfarktfälle

252 Kontrollen

ENDERLEIN
et al., 1996

4 Schallpegel-
klassen

Expositions-
Dauer

(<5/5-9/>10 J)

Lärm allein:
1,0 [0,7/1,5]

Lärm+Nachtschicht:
1,4 [0,8/2,1]

früherer Lärm:
0,9 [0,7/1,2]

Alter, Sozialstatus, BMI,
Rauchen

4 140 Fälle mit ischäm.
Herzkrankheit

890 359 Kontrollen

OR: Odds Ratio; CI: Konfidenzintervall; BMI: body mass index; vs.: versus

Q u e l l e : JANSEN et al., 1999

erkrankungen untersucht. Das Design beider Kohorten-
studien enthält sowohl Querschnitts- als auch Langzeit-
komponenten (10-Jahres-Follow-up). Bei den beiden
Studien handelt es sich um umfangreiche prospektive
Untersuchungen, in denen eine Serie von Hypothesen
getestet wurde. Diese betreffen vor allem die Relation
zwischen der Inzidenz von ischämischen Herzerkran-
kungen und möglichen Risikofaktoren. Die Belastung
durch Straßenverkehrslärm ist nur einer der untersuchten
Faktoren. Die zu Beginn durchgeführte Querschnittsun-
tersuchung erbrachte diesbezüglich widersprüchliche
und eher marginale Resultate. In den ersten Nachunter-
suchungen deutete sich eine leichte Erhöhung verschie-
dener meßbarer Risikofaktoren (Blutfette und Plasma-
Viskosität) für die höchste Lärmkategorie an. Bei einer
Straßenverkehrslärmbelastung mit mittleren Pegeln (au-
ßen, 6 bis 22 Uhr) von 66 bis 70 dB(A) gegenüber 51 bis
55 dB(A) wurde eine statistisch nicht abgesicherte Risi-

koerhöhung für Herzinfarkt um 10 % gefunden. Bei
schrittweiser Berücksichtigung der Raumorientierung
(Fenster zu lauten Straßen) und des Fensteröffnungsver-
haltens stieg die Risikoerhöhung auf 20 % und 30 %,
ohne statistisch signifikant zu sein (BABISCH et al., 1998;
BABISCH et al., 1993a und b).

Die Berliner Verkehrslärmstudie

431. Diese Studie war eine bevölkerungsbezogene
Fall-Kontroll-Studie. In die Untersuchung einbezogen
wurden 645 männliche Infarktpatienten, die seit minde-
stens 15 Jahren in Berlin lebten. Das Kontrollkollektiv
war eine 1 %-Zufallsstichprobe von West-Berliner Män-
nern. Einschlußkriterium war die Ermittlung der Ver-
kehrslärmexposition der letzten 15 Jahre. Mögliche
Störvariablen wurden erfaßt. In Berlin begann der ver-
kehrsbedingte Anstieg der Herzinfarktinzidenz bei mitt-
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T a b e l l e  3.5-9

Lärmbelastung durch Straßenverkehr und ischämische Herzkrankheit

Studie
Straßenverkehrslärm

Leq dB(A)

Effektparameter
Vergleich zwischen höchster

und niedrigster Schallpegelklasse

Risikomaße
PVR/OR/RR

[CI95%]

Caerphilly
Phase I

4 Schallpegelklassen Angina pectoris PVR 0.5 [0.2–1.4]
n. s.

Leq, 6-22h
51–55 bis 66–70

Myocardinfarkt PVR 1.2 [0.6–2.3]
n. s.

Ischämiezeichen
(EKG)

PVR 1.2 [0.4–3.5]
n. s.

5 J Foll.-Up ischämische Herzkrankheit,
inzidente Fälle

RR 0.5 [0.2–1.7]
n. s.

10 J Foll.-Up

BABISCH et al.,

ischämische Herzkrankheit,
inzidente Fälle

RR 1.1 [0.6–1.9]
n. s.

1993 a und b, 1998

Speedwell
Phase I

4 Schallpegelklassen Angina Pectoris PVR 1.1 [0.7–1.9]
n. s.

Leq, 6-22h
51–55 bis 66–70

Myocardinfarkt PVR 1.1 [0.6–1.9]
n. s.

Ischämiezeichen
(EKG)

PVR 1.4 [0.7–2.9]
n. s.

3 J Foll.-Up ischämische Herzkrankheiten,
inzidente Fälle

RR 0.7 [0.3–1.8]
n. s.

10 J Foll.-Up
BABISCH et al.,

ischämische Herzkrankheiten,
inzidente Fälle

RR 0.9 [0.6–1.4]
n.s.

1993 a und b, 1998

Caerphilly/-Speedwell-
Pool

4 Schallpegelklassen ischämische Herzkrankheiten,
inzidente Fälle

RR 1.1 [0.7–1.7]
n. s.

6 J Foll.-Up

BABISCH et al., 1998

Leq, 6-22h
51–55 bis 66–70

Berlin 5 Schallpegelklassen Myocardinfarkt
(klinisch gesicherte Diagnose)

OR 1.2 [0.8–1.7]
n. s.

BABISCH et al., 1994 Leqday
� 60–80

Myocardinfarkt
(anamnetische Angabe)

PVR 1.2 [0.7–2.1]
n. s.

PVR: Prävalenzratio; OR: Odds Ratio; RR: relatives Risiko; CI: Konfidenzintervall; n.s.: nicht signifikant

Q u e l l e : JANSEN et al., 1999, verändert

leren Außenpegeln am Tage von 71 bis 75 dB(A) mit
10 % und erreichte 50 % bei 76 bis 80 dB(A). Diese Er-
gebnisse waren statistisch nicht signifikant. Bei Be-
trachtung lediglich der Personen ohne Wohnungswech-
sel innerhalb der vorangegangenen Jahre ergaben sich
Anstiege der Herzinfarktinzidenzen von 20 % bei Lärm-
pegeln (außen) im Bereich zwischen 71 bis 75 dB(A)
und von 70 % im Bereich zwischen 76 bis 80 dB(A). Bei
Kombination dieser Lärmkategorien ergab sich für Mit-
telungspegel über 70 dB(A) ein Anstieg der Inzidenz von
30 %. Dieses Ergebnis war statistisch an der Grenze zur
Signifikanz. Auf der Grundlage dieser Daten wurde ab-

geschätzt, daß bei Zutreffen der Verkehrslärmhypothese
etwa 1 bis 3 % aller Herzinfarkte (entsprechend 1 000
bis 3 000 Todesfällen jährlich) dem Verkehrslärm zuzu-
schreiben sind (BABISCH et al., 1994).

432. Von BOIKAT et al. (1998) wurde ausgehend von
den Daten der Berliner Studie eine quantitative Risiko-
betrachtung lärmbedingter Infarktrisiken im Vergleich
zu anderen umweltbedingten Gesundheitsrisiken vorge-
nommen. Danach käme den lärmbedingten Infarktrisiken
eine ähnliche Bedeutung zu wie Radonbelastungen in
Innenräumen und Passivrauchen (Tab. 3.5-10).
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T a b e l l e  3.5-10

Lärmbedingte Infarktrisiken im Vergleich zu anderen umweltbedingten Gesundheitsrisken

Wirkung Lebenszeitrisiko
Häufigkeit bezogen auf
Gesamtbevölkerung in %

Lärm > 65 dB(A) am Tag................................ Herzinfarkt 20   : 1000 15,8

Lärm > 75 dB(A) am Tag................................ Herzinfarkt 70   : 1000   1,5

Radon/Innenraum > 50 Bq/m3 ......................... Lungenkrebs 5   : 1000 40,0

Radon/Innenraum > 250 Bq/m3 ....................... Lungenkrebs 25   : 1000   1,8

Passivrauchen (Lebenspartner) ........................ Lungenkrebs 1,8 : 1000 22,4

Passivrauchen (Lebenspartner) ........................ Herzinfarkt 14   : 1000 22,4

Dieselruß/Außenluft > 20µg/m3....................... Lungenkrebs 1,4 : 1000 Nahbereich
Kfz-Verkehr

Quelle: BOIKAT et al., 1998

Lärm und Häufigkeit von gesundheitlichen  Beschwerden

433. In einer Kohortenstudie wurden etwa 1 000 Pro-
banden im Abstand von elf Jahren (1974 und 1985) zu
Lebensstil, Streßfaktoren, Belastungen am Arbeitsplatz
und in der Familie sowie zu gesundheitlichen Beschwer-
den und Krankheiten befragt. Die Studie berücksichtigte
Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, des Halte-
und Bewegungsapparats, des Atmungs-, Verdauungs-,
Urogenital- und endokrinen Systems und allergische Be-
schwerden. Aus dem Spektrum von über 100 verschie-
denen Krankheiten und Beschwerden erschien der
Wohn- und Arbeitslärm gerade dort als risikoerhöhender
Faktor, wo er nach Ergebnissen der Streßforschung zu
erwarten war, nämlich bei Erkrankungen des Magen-
Darm-Trakts und des Herz-Kreislauf-Systems (MÜL-
LER et al., 1994).

Zusätzlich wurde die Wechselwirkung von Wohn- und
Arbeitslärm in den folgenden vier Ausprägungen unter-
sucht:

– Lärm 0 = kein Arbeitslärm, kein Wohnlärm

– Lärm 1 = belastender Arbeitslärm, kein Wohnlärm

– Lärm 2 = kein Arbeitslärm, Wohnlärm

– Lärm 3 = belastender Arbeitslärm, Wohnlärm

Die Ergebnisse in Tabelle 3.5-11 zeigen durchgängig er-
höhte, aber statistisch nicht abgesicherte Erkrankungs-
risiken bei gleichzeitigem Vorhandensein von Wohn-
und Arbeitslärm (= Lärm 3).

434. Die epidemiologische Evidenz dafür, daß Stra-
ßenverkehrslärm das Risiko von ischämischen Herz-
krankheiten erhöht, ist sehr schwach. Den dargestellten
Studien mangelt es wegen zu geringer Fallzahlen in den
Gruppen mit hoher Lärmexposition an ausreichender
Teststärke; die Ergebnisse sind statistisch nicht signifikant
(JANSEN et al., 1999). Zum gegenwärtigen Zeitpunkt
kann daher nicht abschließend dazu Stellung genommen
werden, ob Umweltlärm bei der Entstehung von ischä-
mischen  Herzkrankheiten  eine  mitverursachende  Rolle

T a b e l l e  3.5-11

Wohn- und Arbeitslärm als Risikofaktoren
für Herz- und Kreislauferkrankungen

Lärm 0*) Lärm 1*) Lärm 2*) Lärm 3*)

Herz-Kreis-
lauf-Erkran-
kungen 1,00 0,66

0,34–1,32
1,03

0,68–1,57
2,81

0,89–8,87

Angina
pectoris 1,00 0,47

0,21–1,09
1,09

0,73–1,64
1,22

0,47–3,14

Herzinfarkt 1,00 2,59
0,79–8,45

1,04
0,42–2,53

3,54
0,79–15,54

Herzasthma 1,00 0,99
0,34–2,93

0,78
0,38–1,58

2,38
0,6–9,34

Hypertonie 1,00 0,48
0,2–1,15

0,92
0,6–1,42

1,32
0,42–4,11

(angegeben sind das relative Risiko und das 95 %-Konfidenzintervall)

*) Erklärung siehe Tz. 433

Q u e l l e : MASCHKE et al., 1997

spielt. Gleichwohl ist der Umweltrat der Meinung, daß
die Ergebnisse konsistent einen Trend aufzeigen. Als
Schwellenwert für mögliche lärmbedingte Infarktrisiken
gelten Immionspegel von 65 dB(A) am Tage.

3.5.4.4 Beeinträchtigung des Schlafes durch Lärm

435. Schlafstörungen zählen zu den häufigsten Lärm-
folgen. Rund 20 % der Bevölkerung geben an, wegen
des Lärms nicht bei geöffneten Fenstern schlafen zu
können, knapp 10 % können auch bei geschlossenen
Fenstern nicht ruhig schlafen (UBA, 1997). Die domi-
nierende Geräuschquelle ist der Straßenverkehr. Auch
nachts sind etwa ein Drittel der Bevölkerung mit Mitte-
lungspegeln von über 50 dB(A) belastet (Tab. 3.5-2).
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A b b i l d u n g  3.5-2a und b

Typische Schlafprofile unter Ruhe und Fluglärm

a) Die Versuchsperson schlief bei einem nächtlichen Mittelungspegel von Leq innen <30 dB(A) im Schlaflabor

b) Die Versuchsperson schlief bei nominal 32 Überflügen. Das entsprach einem Mittelungspegel
von Leq innen = 53 dB(A)

Q u e l l e : MASCHKE et al., 1995a, verändert
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Zur Physiologie des Schlafes

436. Der Schlaf des Menschen ist kein statischer Zu-
stand, sondern ein dynamischer Erholungsprozeß mit
Veränderungen von Bewußtseinslage und Körperfunk-
tionen bei Überwiegen des Parasympathikus. Das
Schlafmuster läßt sich mit der Elektroenzephalographie
(EEG) erfassen und als Schlafzyklogramm darstellen
(Abb. 3.5-2a und b). Der Schlaf beginnt mit dem Über-
gang vom Wachzustand in das Einschlafstadium (NON-
REM 1). Die EEG-Aktivität läßt nach, der Atem wird
ruhiger, der Puls langsamer und die Muskeln erschlaffen.
Nach wenigen Minuten wird das Leichtschlafstadium er-
reicht (NONREM 2), in dem die Stoffwechselaktivitität
abnimmt. Nach kurzer Verweildauer im Stadium 3
(mitteltiefer Schlaf, NONREM 3) wird der Tiefschlaf
(NONREM 4) erreicht, die Körperbewegungen hören
auf. Mit jeder Schlafvertiefung wird die Weckschwelle
erhöht. Das Ende eines Schlafzyklus bildet der Traum-
schlaf (REM-Schlaf) der im Elektroenzephalogramm dem
Einschlaf-Stadium ähnelt, aber durch schnelle Augenbe-
wegungen gekennzeichnet ist. Während einer Nacht wird
dieser Zyklus vier bis sechsmal durchlaufen, die Verweil-
dauer in den tiefen Schlafstadien nimmt mit der Schlaf-
zeit ab, die Verweildauer im Traumschlaf nimmt zu.

Der Tiefschlaf dient der physiologischen Erholung, der
Traumschlaf der psychischen Erholung, insbesondere der
Aufbereitung und Reflexion von Gedächtnisinhalten. Die
Qualität des Schlafes wird durch den ausgewogenen und
rhythmischen Ablauf dieser beiden Zustände bestimmt.
Chronische Störungen des Schlafes beeinträchtigen
psychisches Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit, unter
anderem die Verkehrssicherheit, und sind zudem Risiko-
faktoren für psychosomatische Erkrankungen, für Neu-
rosen, Angst und Aggressivität.

Lärmbedingte Schlafstörungen

437. Die Wirkung von Schallreizen auf den Schlaf des
Menschen wird in Primär-, Sekundär- und Tertiärreak-
tionen unterteilt. Primär- und Sekundärreaktionen wer-
den auch als Sofortreaktionen bezeichnet:

– Unter Primärreaktionen werden Veränderungen des
Schlafablaufs (Stadienwechsel und Stadienvertei-
lung, Aufwachreaktionen), der Motorik (Körperbe-
wegungen) und vegetativer Funktionen (Änderungen
von Atemfrequenz, Blutdruck und peripherer Durch-
blutung) zusammengefaßt. Sie ereignen sich direkt
nach dem Schallreiz oder im Verlauf der lärmgestör-
ten Nacht.

– Sekundärreaktionen sind im Wachzustand nach einer
lärmgestörten Nacht zu beobachten. Hierbei kann es
sich um eine Beeinträchtigung von Wohlbefinden,
Leistung, psychischer Verfassung u.ä. handeln. Diese
Reaktionen sind reversibel.

– Tertiärreaktionen sind gesundheitliche Beeinträchti-
gungen, die infolge langanhaltender Lärmexposition
zu beobachten sind. Sie bleiben auch nach Beendi-
gung der Exposition bestehen.

Vergleicht man das Schlafprofil in Abbildung 3.5-2a mit
dem Schlafprofil einer durch Fluglärm gestörten Person
(Abb. 3.5-2b), so ist eine Reduzierung der Tief- und

REM-Schlafphasen und eine Störung der Schlafzyklen
zu verzeichnen. Bei hoher, nächtlicher Lärmbelastung ist
– abhängig von der Zeitstruktur der Lärmquelle – eine
Minderung der Schlaftiefe und ein fragmentierter Schlaf-
verlauf zu beobachten (MASCHKE und HARDER,
1998). Ein fragmentierter Schlafverlauf bedeutet, daß der
Schlafende immer wieder gezwungen wird, einen neuen
Schlafzyklus zu beginnen; dies ist ein Vorgang, der als
Disstreß zu interpretieren ist.

Studien zur Wirkung von Verkehrslärm auf den Schlaf

438. Im Auftrag des Umweltbundesamtes wurden an-
hand der Literaturstudie „Beeinträchtigung des Schlafes
durch Lärm“ die Auswirkungen einer realen Lärm-
belastung (Straßenverkehrs-, Flug-, Lkw-Lärm) auf den
Nachtschlaf des Menschen überprüft (UBA, 1997;
MASCHKE et al., 1996). Einbezogen wurden die Er-
gebnisse von 35 Studien (19 Labor- und 16 Feldstudien),
die zwischen 1980 und 1995 in deutscher oder englischer
Sprache veröffentlicht wurden. Die Mehrzahl der Stu-
dien wurde mit jungen (weniger als 30 Jahre alten) Pro-
banden durchgeführt, wenige Studien mit Kindern (jün-
ger als 12 Jahre). Personen, die älter als 60 Jahre sind,
waren fast nicht vertreten. Die Lärmexposition bestand
in zwei Untersuchungen aus Straßenverkehrs- und Flug-
lärm, in fünf Untersuchungen nur aus Fluglärm und in
den restlichen 28 Untersuchungen aus Straßenverkehrs-
lärm, der, sofern es sich um intermittierenden Lärm han-
delte, meist durch vorbeifahrende Lastkraftwagen verur-
sacht war. Die Versuchsdauer umfaßte meist nur wenige
Nächte, so daß Gewöhnungseffekte in den meisten Stu-
dien nicht berücksichtigt wurden. Untersuchungspara-
meter waren Sofortreaktionen, die subjektiv angegeben
werden oder objektiv meßbar sind. Aus den Studien geht
hervor, daß nächtlicher Verkehrslärm zu Veränderungen
des physiologischen Schlafmusters führen kann. In der
Tabelle 3.5-12 sind die Effektschwellen der einzelnen
Sofortreaktionen zusammengestellt. Sie liegen mehr-
heitlich bei einem äquivalenten Dauerschallpegel (In-
nenpegel) zwischen 35 und 45 dB(A). Anderes gilt für
die Aufwachreaktion, die Dauer der Wachphasen und die
Dauer des Leichtschlafes. Für diese Reaktionen liegen
die Effektschwellen deutlich höher, nämlich zwischen
60 und 70 dB(A). Zu einer ähnlichen Beurteilung kommt
auch eine niederländische Studie (Health Council of The
Netherlands, 1996).

439. Einige der in Tabelle 3.5-12 zusammengefaßten
Ergebnisse der Literaturauswertung sollen im folgenden
auszugsweise dargestellt werden. Auf die Ergebnisse
der Studien zur nächtlichen Streßhormonausscheidung
wurde in Abschnitt 3.5.4.1 eingegangen.

– Gesamtschlafdauer: Dieser Parameter wurde in
13 Studien erhoben; in 9 Studien war die Gesamt-
schlafzeit verkürzt, in 2 Studien nicht verändert und
in 2 Studien verlängert. Durch kontinuierlichen
Straßenverkehrslärm mit einem Dauerschallpegel
Leq = 45 dB(A) kann die Gesamtschlafzeit bis zu
20 Minuten verkürzt werden, bei Leq = 75 dB(A) um
30 bzw. 45 Minuten. Bei intermittierendem Lärm er-
geben sich Verkürzungen von etwa 15 Minuten bei
Lmax = 45 dB(A) und 50 Lkw-Lärmereignissen. Auch
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Kinder reagieren mit einer Verkürzung der Gesamt-
schlafzeit, die jedoch geringer ist als bei Erwachsenen.

– Schlafstadienlatenz: Die Zeit, die vom Schlafbegeh-
ren bis zum Erreichen eines bestimmten Schlafstadi-
ums vergeht (Latenz), wurde in 22 Untersuchungen
ermittelt. In 7 Studien konnte eine signifikante Ver-
längerung der Schlafstadienlatenz ermittelt werden,
in 5 Studien die Tendenz zu einer Verlängerung und
in 10 Studien keine Veränderungen. Als besonders
lärmempfindlich gilt die Einschlaflatenz, womit die
Zeit, die bis zum Erreichen des Stadiums 1 oder
auch 2 vergeht, bezeichnet wird. Kontinuierlicher
Verkehrslärm kann die Einschlaflatenz ab einem
Leq = 45 dB(A) um etwa 10 Minuten verlängern,
während die Tiefschlaflatenz schon ab einem
Leq = 36 dB(A) um 30 Minuten verlängert sein kann.
Intermittierender Lärm (Lmax = 45 dB(A) bei 50 Er-
eignissen pro Nacht, Lmax = 55 dB(A) bei 20 Lärmer-
eignissen pro Nacht) verlängert die Tiefschlaflatenz
um 20 Minuten, insbesondere zu Beginn der Nacht.
Auch bei Kindern bewirkte eine nächtliche Lärmex-
position eine Veränderung der Schlafstadienlatenz.

– Dauer des Tiefschlafes: In einer Studie konnte bei
kontinuierlichem Lärm eine Reduzierung der Tief-
schlafdauer bereits bei Leq = 36 dB(A) beobachtet
werden. Eindeutige Verkürzungen um 10 bis 13 Mi-
nuten ergeben sich bei 67 und 76 dB(A). Die Unter-
suchungsergebnisse lassen Gewöhnungseffekte er-
kennen, sie zeigen aber auch, daß sich der Tiefschlaf
bei jahrelang exponierten Menschen durch zusätz-
liche Schallschutzmaßnahmen verlängern läßt. Bei
intermittierendem Lärm führen bereits 50 Lkw-
Lärmereignisse pro Nacht mit einem Maximalpegel
von 45 dB(A) bei Erwachsenen zu einer Verkürzung
des Tiefschlafs um etwa 15 Minuten. Eine um ca.
40 % verminderte Tiefschlafdauer ist mit etwa 45
Minuten bei Lmax = 75 dB(A) und 64 Fluglärmereig-
nissen zu verzeichnen. Für diesen Maximalpegel
zeigt sich eine zunehmende Tiefschlafverkürzung mit
der Erhöhung der Ereigniszahl. Kinder reagieren
selbst bei Maximalpegeln von 65 dB(A) nicht mit
einer Verkürzung der Tiefschlafdauer. Störungen zu
Beginn oder in der Mitte der Nacht können in der
verbleibenden Schlafdauer kompensiert werden.

– Dauer des REM-Schlafes: Die Traumschlafdauer wur-
de in 18 Studien bestimmt, in 9 Studien wurde eine
signifikante Verkürzung nachgewiesen, in 5 Studien
eine tendenzielle Verkürzung. Die REM-Schlaf-
dauer kann durch kontinuierlichen Lärm oberhalb
eines äquivalenten Dauerschallpegels von 36 dB(A)
reduziert werden. Die Verkürzungen liegen bei
Leq = 35-45 dB(A) zwischen 5 Minuten und 30 Minu-
ten, oberhalb von Leq = 45 dB(A) bei etwa 45 Minu-
ten. Intermittierender Lärm bei Maximalpegeln von
55 dB(A) und 50 Ereignissen kann zu einer Verkür-
zung von bis zu 20 Minuten führen. Eine Abhängig-
keit vom Alter der Probanden ebenso wie Gewöh-
nungseffekte sind nicht zu erkennen. Wird die Lärm-
exposition zu Anfang oder in der Mitte der Nacht dar-
geboten, reduziert sich die REM-Schlafdauer deutlich,
wohingegen eine Lärmexposition ausschließlich am
Ende der Nacht keinen nennenswerten Effekt hat.

Als Einflußfaktoren bei den Schlafuntersuchungen haben
sich Persönlichkeitseigenschaften wie Lärmempfindlich-
keit und der Zeitpunkt der Lärmexposition erwiesen. So
hat der Verkehrslärm auf den Nachtschlaf von Kindern
geringere Auswirkungen als auf den Schlaf von Erwach-
senen. Ein wesentlicher Einflußfaktor ist der Zeitpunkt
der Exposition: Besonders beeinträchtigend wirken sich
Lärmexpositionen zu Beginn und in der Mitte der Nacht
aus.

440. Schlafstörungen variieren beträchtlich mit den
akustischen Charakteristika der Schallreize; informati-
onshaltige Geräusche und starke Pegelschwankungen
sind besonders ungünstig, während breitbandige, gleich-
förmige Geräusche relativ schnell zur Gewöhnung füh-
ren. Bisher liegen nur wenige Arbeiten vor, die fundierte
Aussagen bezüglich einer Gewöhnung (Habituation) an
nächtlichen Lärm ermöglichen. Es wird aber davon aus-
gegangen, daß keine oder zumindest keine vollständige
Gewöhnung an nächtlichen Lärm stattfindet, auch wenn
sich nach einer gewissen Zeit ein neues, kompensiertes
Schlafverhalten entwickelt (JANSEN et al., 1999).

Schwellenwerte für nächtliche Lärmbelästigung

441. Die Störung des Schlafes durch Lärm setzt bei ge-
ringeren Pegeln ein als der Lärmstreß des wachen Men-
schen. Die größere Empfindlichkeit des vegetativen Ne-
vensystems in der Nacht beträgt etwa 10 bis 15 dB(A).
Die in den Regelwerken aufgeführten Immissionswerte
für Tag und Nacht tragen dem Rechnung und unter-
scheiden sich meist um 10 bis 15 dB(A). Nach JANSEN
et al. (1999) ist bei Maximalpegeln von 87 dB(A) eine
Übersteuerung der vegetativen Funktionen auch im
Schlaf zu erwarten. Da ein solcher Wert ohnehin fast
immer zum Aufwachen führt, müssen zur Beurteilung
von Nachtlärmbelastungen für eine durchschnittliche
Bevölkerung andere Kriterien verwendet werden. Maß-
gebendes Kriterium könne die Aufweckhäufigkeit, d.h.
der Anteil der Aufwachenden in Abhängigkeit vom
Lärmpegel sein. Nach JANSEN et al. (1999) deutet un-
physiologisches Aufwachen darauf hin, daß die für die
Nacht typische Stoffwechsellage (trophotrope Phase)
nicht weiter aufrecht erhalten werden kann und in eine
für den Tag typische Stoffwechsellage mit Überwiegen
des Sympathikus übergeht. Zudem wird der normale
Schlafzyklus unterbrochen. Der Schwellenwert von
60 dB(A) kann daher als Beginn gesundheitsbeeinträch-
tigender Belastungen angesehen werden.

442. In der Lärmwirkungsforschung ist die Frage, wel-
che Sofortreaktion bei langanhaltender Exposition eine
Gesundheitsbeeinträchtigung hervorruft, umstritten. Da
die verschiedenen Sofortreaktionen bei unterschiedlichen
Minimalpegeln beobachtet werden können, hat die
wissenschaftliche Klärung dieser Frage einen hohen
präventivmedizinischen Stellenwert.

Aus der Literaturanalyse „Beeinträchtigung des Schlafes
durch Lärm“ (MASCHKE et al., 1996) ziehen die Auto-
ren den Schluß, daß aus präventivmedizinischer Sicht eine
Unterschreitung der aufgeführten Pegelbereiche – äqui-
valenter Dauerschallpegel von 35 bis 45 dB(A) und Ma-
ximalpegel von 45 bis 55 dB(A) – anzustreben sei. Diese
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T a b e l l e  3.5-12

Effektschwellen für Sofortreaktionen bei nächtlicher Lärmbelastung

Parameter Kontinuierlicher Lärm (Leq) Intermittierender Lärm (Lmax)

Gesamtschlafdauer Ab 45 dB(A) verkürzt Bei 45 dB(A) (50 Ereignisse) verkürzt

Schlafstadienlatenz Einschlaflatenz ab 45 dB(A) verlän-
gert; Tiefschlaflatenz ab 36 dB(A)
verlängert; Tendenz zur Verlängerung
der Traumschlaflatenz

Einschlaflatenz keine Daten; Tief-
schlaflatenz bei 45 dB(A) (50 Ereig-
nissen) verlängert; Tendenz zur Ver-
kürzung der Traumschlaflatenz

Arousalreaktionen
und Stadienwechsel

*) Ab 45 dB(A) induziert

Aufwachreaktionen Erhöhung oberhalb 60 dB(A) Ab 45 dB(A) induziert

Dauer der Wachphasen Verlängerung oberhalb von 66 dB(A) Verlängerung ab 65 dB(A)
(15 Ereignisse)

Dauer des Leichtschlafs Verlängerung oberhalb von 66 dB(A) Verlängert bei 75dB(A)
(16 Ereignisse)

Dauer des Tiefschlafs Verkürzung ab 36 dB(A) Verkürzung ab 45 dB(A)
(50 Ereignisse)

Dauer des REM-Schlafs Verkürzung oberhalb von 36 dB(A) Verkürzung bei 55 dB(A)
(50 Ereignisse)

Herzrhythmusstörungen *) Erhöhung der Häufigkeit durch Ereig-
nisse > 50 dB(A)

Herzfrequenz *) Erhöhung ab Modulationstiefe von
7 dB(A)

Körperbewegungen Oberhalb von 35 dB(A) vermehrt Bei 45 dB(A) vermehrt und induziert

Streßhormonausscheidung *) Erhöhung bei 55 dB(A)
(16 Ereignisse)

Subjektive Schlafqualität Verschlechtert ab 36 dB(A) Bei 50 dB(A) (64 Ereignisse) bereits
um 25% verschlechtert

Erinnerbares Erwachen Erhöhung oberhalb von 40 dB(A) Erhöhung ab 45 dB(A), nimmt
mit Lmax und Ereigniszahl zu

Leistung Verschlechtert oberhalb von 45 dB(A) Verschlechtert bei 45 dB(A)
(16 Ereignisse)

*)  Keine (ausreichenden) Daten

Q u e l l e : MASCHKE et al., 1996

Pegelbereiche haben sich für den Großteil der unter
suchten Parameter als Effektschwellen erwiesen. Das
alleinige Abstellen auf Aufwachreaktionen berücksich-
tigt nach MASCHKE und HARDER (1998) weder die
Zerstörung der Zeitstruktur des Schlafes, noch die
Schlafstadienverteilung, noch die nachteiligen Wirkun-
gen einer Kompensation.

443. Schon 1982 stellte der Interdisziplinäre Arbeits-
kreis für Lärmwirkungsfragen beim Umweltbundesamt
fest, daß Innenpegel von Leq 30 dB(A) und Lmax 40 dB(A)

geeignet seien, Schlafstörungen weitgehend zu vermei-
den. Bei gekippten Fenstern können die Außenpegel um
ca. 10 dB(A) höher liegen, bei geschlossenen Fenstern
um ca. 25 dB(A). In seinem Gutachten von 1987 hat sich
der Umweltrat dieser Auffassung insofern angeschlossen,
als hiermit Schwellenwerte für Beeinträchtigungen an-
gegeben werden (SRU, 1988, Tz. 1444). Die genannten
Innenwerte finden sich auch in der für die WHO erarbei-
teten Dokumentation „Community Noise“ von BERG-
LUND und LINDVALL (1995). In den Materialien zum
4. Immissionsschutzbericht der Deutschen Bundesregie-
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rung an den Bundestag wird festgehalten, daß Mitte-
lungspegel von 25 bis 35 dB(A) am Ohr des Schläfers
noch im schlafgünstigen Bereich liegen (MASCHKE
et al., 1997).

444. Die medizinische Begründung der aufgeführten
Innenpegel von Leq 30 dB(A) und Lmax 40 dB(A) ist um-
stritten. Insbesondere ist nicht geklärt, ob und in wel-
chem Maße die in der Tabelle 3.5-12 aufgeführ-
ten Sofortreaktionen bei langanhaltender Exposition
eine Gesundheitsgefährdung hervorrufen. Daher kann
nach JANSEN et al. (1999) bis zur Klärung der Zu-
sammenhänge zwischen physiologischen Sofortreaktio-
nen und Gesundheitsgefährdung an den Kriterien von
Lmax 60 dB(A) für die Aufweckschwelle und von sechs-
mal 60 dB(A) für lärmbedingtes Aufwachen durch in-
formationsarme Geräusche festgehalten werden. Der
Wert von 60 dB(A) darf nach JANSEN et al. (1999) bis
zu sechsmal pro Nacht überschritten werden. Bei dem
Kriterium sechsmal 60 dB(A) handelt es sich um Maxi-
malpegel (innen), die nicht häufig oder dauernd auftreten
– z.B. Fluglärmereignisse – und deren Pegel deutlich,
d.h. mehr als 20 dB(A), über dem Grundpegel liegen.
Treten Schallbelastungen in der Nacht dagegen häufig
auf und liegen ihre Pegelspitzen weniger als 20 dB(A)
über dem Grundpegel (z.B. Straßenverkehrslärm an viel-
befahrenen Straßen), so sind die energieäquivalenten
Mittelungspegel zur Beurteilung heranzuziehen.

Aus der Sicht des Umweltrates ist nicht auszuschließen,
daß die beobachteten Schlafstörungen langfristig Ge-
sundheit und Leistungsfähigkeit beeinträchtigen können.

3.5.4.5 Lärmbedingte Leistungsstörungen
und psychische Auswirkungen von Lärm

445. Leistungsstörungen gehören zu den erheblichen
Lärmwirkungen. Im auditiven Bereich kann die maskie-
rende Wirkung von Störgeräuschen dazu führen, daß
akustische Informationen verdeckt werden. Im nicht-
auditiven Bereich kann Lärm durch Ablenkung, Belästi-
gung und Überaktivierung kognitive Funktionen beein-
trächtigen. Naturgemäß sind kreatives Denken, Konzen-
trationsfähigkeit u.ä. eher störanfällig als einfache repe-
titive Leistungen. Die Störung wird dabei durch jede
Auffälligkeit des Schallreizes verstärkt, also durch in-
termittierenden, unvorhersehbaren Lärm, unregelmäßige
Pegelschwankungen, hochfrequente Anteile oder beson-
dere Ton- und Informationshaltigkeit.

446. In vielen Belastungssituationen wird die lärmbe-
dingte Leistungseinbuße durch erhöhten Aufwand, z.B.
durch zusätzliche Konzentrationsanstrengungen, kom-
pensiert, so daß vorübergehend sogar Leistungssteige-
rungen auftreten. Zahlreiche Untersuchungen belegen
aber eine Nachwirkung des Lärms über den Belastungs-
zeitraum hinaus, die sich in erhöhter Ermüdung oder ver-
ringerter Belastbarkeit zeigt.

So erwiesen sich bei Erwachsenen (COHEN et al., 1981)
wie bei Schulkindern (COHEN et al., 1986) die in La-
borstudien festgestellten Leistungsdefizite über ein Jahr
lang als stabil; eine Doppelbelastung der Schulkinder
(Wohnung und Schule) hatte einen verstärkenden Effekt,

der auch durch eine erfolgreiche Lärmminderung in der
Schule binnen eines Jahres nicht reduziert wurde.

In der Düsseldorfer Verkehrsbelastungsstudie wurde im
Rahmen einer Explorationsstudie an 38 Kindern Konzen-
trationsfähigkeit und Aufmerksamkeitsverhalten erfaßt.
Die experimentellen Ruhe- und Schallbedingungen waren
nach einem Cross-Over-Plan so verteilt, daß jeweils die
Hälfte der Kinder aus den beiden Untersuchungsgebieten
beim ersten Testtermin die Tests in Ruhe und beim zwei-
ten Termin bei Beschallung durchführte. Bei den übrigen
Kindern wurde umgekehrt verfahren. Bei akuter Beschal-
lung erbrachten alle Kinder im Stroop-Diskriminations-
Test und Vigilanztest bessere Leistungen als ohne
Beschallung. Erhöhte chronische Schallbelastung (Pegel
im Wohngebiet der Kinder tagsüber zwischen 57 und
76 dB(A)) beeinträchtigte dagegen die selektive Aufmerk-
samkeitsleistung (Go/Nogo-Test) und die Erfassung der
Detail-Diskrimination (d2-Test). Die Leistungen der
Kinder aus ruhigen Gebieten (tagsüber 49 bis 57 dB(A))
waren in dieser Hinsicht besser und ausgeglichener
(MÜLLER et al., 1998).

Der Befund, daß bestimmte Leistungen bei zusätzlicher
Belastung durch Straßenverkehrsgeräusche besser wer-
den, ist mit der Theorie der reaktiven Anspannungsstei-
gerung vereinbar. Um eine Aufgabe trotz störender Hin-
tergrundgeräusche gut bewältigen zu können, muß man
sich mehr anstrengen, konzentrieren und aufmerksamer
sein, als es zur Bewältigung derselben Aufgabe in Ruhe
nötig ist. Der erhöhte Aufwand kann durch Überkom-
pensation zu einer Verbesserung der Leistung führen.
Die „Kosten“ für die bessere Leistung sind jedoch größe-
re Beanspruchung und als Folge schnellere Ermüdung.
Die Leistungseffizienz, das ist das Verhältnis von Auf-
wand zu Ertrag, ist reduziert. Die einzig wirksame Mög-
lichkeit, die resultierende Ermüdung zu kompensieren,
ist ausreichend ergiebiger Schlaf. Vor diesem Hinter-
grund kann die Beobachtung bedeutsam werden, daß die
Konzentrationsleistungen gerade derjenigen Kinder be-
einträchtigt sind, die höheren Lärm-Nachtpegeln ausge-
setzt sind. Diese Kinder haben möglicherweise geringere
Möglichkeiten, sich von dem Aufwand der Anspan-
nungssteigerung zu erholen (MÜLLER et al., 1998).

447. Durch die Verlegung des Münchner Flughafens im
Jahre 1992 ergab sich für die Wissenschaft die seltene
Gelegenheit eines quasi „natürlichen Experimentes“, da in
der Nachbarschaft sowohl des alten wie des neuen Flugha-
fens lärmbelastete und nicht-belastete Gruppen von
Schulkindern gebildet und sowohl vor als auch nach der
Verlegung untersucht werden konnten (genauere Angaben
s. Tz. 417). Eine Arbeitsgruppe um EVANS, HYGGE und
BULLINGER konnte über einen Zeitraum von zwei Jah-
ren nachweisen, daß sich einige kognitive Leistungen der
Schulkinder in der Nachbarschaft des neuen Flughafens
allmählich verschlechterten und im Einzugsgebiet des al-
ten Flughafens wieder verbesserten. Insgesamt zeigen die
Münchner Fluglärmstudien nur leichte, nicht besorgniser-
regende Beeinträchtigungen in einigen Bereichen (z.B.
Konzentrationsfähigkeit und Lesefähigkeit), wohingegen
das Wohlbefinden der Kinder, d.h. ihre Lebensqualität,
kaum beeinträchtigt wird (BULLINGER, 1999 und 1998;
EVANS et al., 1995).
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Die kognitiven Wirkungen chronischer Lärmbelastung
bei Kindern betreffen vor allem Lesedefizite, Störungen
der Sprachwahrnehmung und des Spracherwerbs sowie
der Langzeiterinnerung (HYGGE et al., 1998). EVANS
et al. (1995) zeigen auch Motivationsdefizite und beson-
dere kognitive Bewältigungsstrategien (z.B. Ausfiltern
auditiver Reize) bei langjährig lärmbelasteten Kindern
auf, und diskutieren die Frage, inwieweit daraus Nach-
wirkungen auf die weitere kindliche Entwicklung zu er-
warten sind.

448. Lärmbedingte Motivationsänderungen in diesem
Sinne beruhen nicht auf der wahrgenommenen Belästi-
gung oder auf lärminduzierten Lernstörungen, sondern
sind in erster Linie mit der Wahrnehmung von Unkon-
trollierbarkeit verbunden (EVANS et al., 1998). Im Sin-
ne des Modells der „gelernten Hilflosigkeit“ kann die
Exposition gegenüber aversiven, unkontrollierbaren
Umweltreizen dazu führen, daß die aktive Auseinander-
setzung mit der Umwelt aufgegeben wird. Als typischer
Indikator solcher Motivationsdefizite wird in Labor-
oder Feldstudien das frühzeitige Aufgeben bei bestimm-
ten Aufgabenstellungen, z. B. Puzzles, angesehen.
EVANS et al. weisen darauf hin, daß lärmbedingte ge-
lernte Hilflosigkeit und deren möglicher Zusammenhang
mit der Entwicklung von Depressionen gerade im Hin-
blick auf besonders gefährdete Personengruppen – z.B.
Lärmempfindliche, Depressive, Personen mit geringem
Vertrauen in die eigenen Kontrollmöglichkeiten – weiter
zu untersuchen sei.

Als Alternativhypothese zur Theorie der „gelernten
Hilflosigkeit“ schlagen MÜLLER et al. (1998) vor, daß
die Kinder aufgrund jahrelanger Erholungsdefizite „er-
schöpft“ sind und die zusätzliche Anspannung nicht
mehr aufbringen können oder, weil sie gelernt haben,
ihre Ressourcen optimal einzusetzen, nicht aufbringen
wollen.

449. Im Zusammenhang mit Anpassung an Lärmbela-
stung und Entwicklung besonderer Bewältigungsstrate-
gien ist auch der Gesichtspunkt der psychischen Kosten
zu berücksichtigen, der zuerst von GLASS und SINGER
(1972) bei Laborexperimenten aufgezeigt wurde. In die-
sen Experimenten hielten die Versuchspersonen während
der Schallexposition zwar ihre Leistung konstant, zeig-
ten jedoch danach Leistungsabfall und Stimmungsände-
rungen. Auch bei der Bewältigung von Umweltlärm
werden solche Kompensationsleistungen der Betroffenen
postuliert, entweder auf physiologischer Ebene (vgl.
TAFALLA und EVANS, 1997) oder in Form von Ände-
rungen des Verhaltens bzw. der kognitiven Einstellun-
gen. Inwieweit diese Anpassungsleistungen Auswirkun-
gen auf das Sozialverhalten oder die emotionale Stabili-
tät haben, ist schwierig zu untersuchen. LERCHER
(1998) faßt folgende Beeinträchtigungen bei lang-
andauernder Lärmbelastung zusammen:

– Leistungsminderung (verminderte Merkfähigkeit und
Frustrationstoleranz)

– soziale Insensitivität (geringe Hilfsbereitschaft, Nei-
gung zu Aggressivität)

– Streßinsuffizienz (zunehmende Unfähigkeit, unter
Druck zu arbeiten)

– Veränderungen des Gesundheitsverhaltens (häufi-
geres Rauchen, verstärkte Medikamenteneinnahme
usw.)

– physiologische Veränderungen (vegetative Labilität,
Blutdruckänderungen usw.)

– psychische Veränderungen (Hoffnungslosigkeit, Pas-
sivität, erlernte Hilflosigkeit).

450. Belästigungsäußerungen, körperliche Reaktionen
auf Lärm und Lärmbewältigung bilden ein komplexes
Beziehungsgefüge. Unbestritten spielt die psychische
Wirkungsebene insbesondere bei chronischer Belastung
durch Umweltlärm eine zentrale Rolle. Auswirkungen,
die sich relativ gut reizbezogen untersuchen und auch in
Laborexperimenten näherungsweise simulieren lassen
– z.B. Leistungstörungen –, sind dabei verläßlicher
nachgewiesen als relativ unspezifische psychische oder
verhaltensmäßige Veränderungen, die natürlich immer
von vielen zusätzlichen Faktoren beeinflußt werden. Die
konkreten Ausprägungen psychischer Lärmwirkungen
(siehe Kasten) sollten deshalb auch bei administrativen
und rechtlichen Maßnahmen zur Lärmbekämpfung ent-
sprechend berücksichtigt werden.

451. Umgebungslärm, der die Schwelle für erhebliche
Belästigung überschreitet, hat nicht nur Auswirkungen
auf die betroffenen Individuen, sondern betrifft auch das
Zusammenleben der Bevölkerung in den entsprechenden
Wohngebieten. Es kommt zu „Vermeideverhalten“ wie
Schließen der Fenster und geringe Balkonnutzung. Die
spontane Kommunikation auf der Straße und vor den
Häusern wird erschwert, die Vereinzelung der Menschen
wird gefördert. Im Extremfall sehen sich die betroffenen
Personen zu einem Wohnungswechsel veranlaßt. Dies ist
wiederum nur von einer Minderheit finanziell tragbar, so
daß eine soziale Entmischung die Folge ist (ACKER-
MANN-LIEBRICH et al., 1999).

Ausprägungen psychischer Lärmwirkungen

– Störungen von Tätigkeiten

– Störung des Schlafs und der Erholung

– Störung der Kommunikation in jeder Form

– Störung von Lernen und Leistung infolge veränder-
ter Aufmerksamkeitshaltung und verringerter Kapa-
zität zur Informationsverarbeitung

– Veränderungen der emotionalen Stimmungslage bis
hin zu psychischen Auffälligkeiten und Verhaltens-
änderungen

Q u e l l e : JANSEN et al., 1999

3.5.5 Lärmempfindliche Personen und
besonders gefährdete Personengruppen

452. Die Wirkung von Lärm, insbesondere von Stra-
ßenverkehrs- und Fluglärm, auf die Bevölkerung ist dif-
ferenziert zu betrachten. Die in den allgemeinen techni-
schen und sonstigen Regelwerken festgelegten Immis-
sionswerte geben eine Beurteilungsgrundlage für die
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durchschnittliche Bevölkerung ab. Es gibt aber Perso-
nengruppen in der Bevölkerung, die bei Lärmbelastun-
gen besonders starke Wirkungen zeigen oder auf Lärm-
belastungen besonders sensibel reagieren. Somit stellt
sich die Frage, ob bei der Beurteilung von Lärmeinwir-
kungen das einzelne Individuum, die durchschnittliche
Bevölkerung oder bestimmte Personengruppen als Maß-
stab einer allgemeinen Richtwertfestsetzung oder eines
Maßnahmenkataloges herangezogen werden sollen.
Schutzwürdige Gruppen sind im Hinblick auf die Lärm-
belastung (wie auch in anderen Umweltbereichen)
Schwangere, Kinder, alte Menschen, Kranke (hier insbe-
sondere Hypertoniker und blutdrucklabile Patienten) und
die Gruppe der besonders lärmempfindlichen Personen.

Lärmwirkung und Lärmempfindlichkeit

453. Etwa 10 bis 15 % der Bevölkerung werden als
lärmempfindlich eingeschätzt, dies scheint auch für Kin-
der zu gelten. So zeigte bei Untersuchungen zur Wir-
kung von Tieffluglärm auf Kinder ein ähnlich hoher Pro-
zentsatz lärmbedingte Schreckreaktionen (POUSTKA,
1991). Es besteht allgemeine Übereinstimmung darüber,
daß eine individuelle Sensitivität gegenüber Lärm
existieren muß, wobei allerdings ungeklärt ist, ob diese
genetisch determiniert oder als Folge der Lärmbelastung
anzusehen ist (GRIEFAHN, 1991). In Untersuchungen
zur Quantifizierung der physiologischen Lärmempfind-
lichkeit wurde ein gefährdetes Kollektiv von 6,25 % der
Allgemeinbevölkerung ermittelt (JANSEN et al., 1996).
Eine mögliche Erklärung für die Abweichung gegenüber
der gängigen Schätzung von 10 bis 15 % geht davon aus,
daß JANSEN et al. lediglich auf die physiologische
Lärmempfindlichkeit abgestellt haben, während die psy-
chologischen und soziologischen Aspekte nur ansatzwei-
se über die physiologisch-psychologische Anamnese, al-
so nicht umfassend einbezogen wurden.

454. Menschen, die von ihrer Anlage her oder durch
besondere Umstände psychisch und vegetativ labil sind,
empfinden auch Lärmbelastungen wesentlich eher als
lästig oder gar als unzumutbar. Epidemiologische Unter-
suchungen über Lärm und seinen Einfluß auf die Häu-
figkeit von Medikamenteneinnahmen weisen aber kon-
troverse Ergebnisse auf und liefern somit keine Beweise
für ursächliche Zusammenhänge.

455. Für einen Arzt ist es schwierig, den Lärmeinfluß
bei der Entstehung der vegetativen Dystonie abzuschät-
zen. Psychologische Testverfahren (z.B. Freiburger Per-
sönlichkeitstest nach Fahrenberg) erlauben Aussagen
über „Neurotizismus“ oder „vegetative Labilität“. In Un-
tersuchungen mit „Neurotikern“ und „Nichtneurotikern“
wurden bei Schallbelastungen unterhalb der hörschä-
digenden und vegetativ übersteuerten Grenzwerte
(z.B. „Weißes Rauschen“ und Industriegeräusche) mit
Leq3 = 75 dB(A) je nach psychischer Ausgangslage un-
terschiedliche Vasokonstriktionsgrößen ermittelt. Die
Neurotiker wiesen bei unterkritischen Belastungsgrößen
signifikant stärkere Reaktionen auf. Auch bei der Prü-
fung anderer physiologischer Parameter ergaben sich
teilweise beachtliche Unterschiede zwischen labilen
(neurotischen) und stabilen Probanden als Folge persön-
licher Dispositionen und Konstitutionen. Wenn dagegen

die Schallreize den kritischen Wert von 100 dB(A) er-
reichten, traten zwischen den beiden Gruppen keine phy-
siologischen Reaktionsunterschiede mehr auf (JANSEN
und HOFFMANN, 1971).

Besonders gefährdete Personengruppen

456. Zu den besonders gefährdeten Personengruppen
gehören Kinder, Schwangere, kranke Personen (hier be-
sonders Personen mit Herz- und Kreislauf-Erkrankun-
gen) sowie alte Menschen.

Säuglinge und Kleinkinder sind in einigen physiologi-
schen Funktionen noch nicht voll entwickelt, so daß
bestimmte Funktionsänderungen durch Lärm, wie die
Vasokonstriktion, in Versuchen nicht oder nur andeu-
tungsweise sichtbar werden. So konnten unter Belastun-
gen von 105 dB(A) nur sehr schwache, lärmbedingte
Vasokonstriktionen nachgewiesen werden (MATTHIAS,
1961). Sie fallen dagegen besonders prägnant bei
Jugendlichen und bei Erwachsenen zwischen 22 und
35 Jahren aus.

Kindergartenkinder und Schulanfänger weisen in bezug
auf hormonell-vegetative Reaktionen keine erhöhte
Lärmempfindlichkeit auf. Aus experimentellen Studien
ist bekannt, daß die kardiovaskulären Parameter von
Kindern (z.B. Blutdruck) sehr schnell auf Lärm reagie-
ren, sich aber ebenso schnell zurückbilden. Vor diesem
Hintergrund sind lärmbedingte Bludruckerhöhungen
nicht als Gesundheitsgefährdung zu interpretieren
(MASCHKE und HARDER, 1998).

Darüber hinaus stellt man fest, daß die meisten Kinder
sehr lärmfreudig sind, wie die Beispiele von Kindergär-
ten und Schulhöfen zeigen. Bei Messungen in drei Kin-
dergärten wurden Mittelungspegel von 69 bis 74 dB(A)
festgestellt (HOUCHÉ, 1996). Es liegen nur wenige Stu-
dien vor, in denen Schlafstörungen von Kindern unter-
sucht wurden. Eine schwedische Felduntersuchung
zeigte, daß Verkehrslärm auf den Nachtschlaf von Kin-
dern deutlich geringere Auswirkungen hat als auf den
Nachtschlaf von Erwachsenen. Einzelne Befunde hierfür
finden sich auch in den in Abschnitt 3.5.4.4 dargestellten
Studien zur Wirkung von Verkehrslärm auf den Schlaf.

Untersuchungen zur Auswirkung von Tieffluglärm auf
Kinder ergaben direkte aurale Wirkungen (z.B. häufige
Ohrenschmerzen und Hörschwellenverschiebungen;
SPRENG, 1987). Die auralen Wirkungen betrafen Kin-
der verschiedenster Altersgruppen, die in weniger hoch
belasteten Tieffluggebieten lebten und weisen auf eine
besondere Empfindlichkeit des jugendlichen Gehörs hin
(MASCHKE und HARDER, 1998).

457. Im Vordergrund von Lärmwirkungen bei Kindern
steht nicht die Belästigung, sondern die Störung geistiger
Tätigkeiten. So konnte in den Untersuchungen der Ar-
beitsgruppe von COHEN (Tz. 446) festgestellt werden,
daß bei Schulkindern, die in der Nähe eines Flughafens
leben, neben Blutdrucksteigerungen vor allem Einbußen
in kognitiven Funktionen vorlagen. In Untersuchungen,
die in der Nachbarschaft des alten und des neuen
Münchner Flughafens durchgeführt wurden (Tz. 447),
konnte bestätigt werden, daß fluglärmexponierte Kinder
mehr Fehler bei schwierigen Leseaufgaben machen, eine
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reduzierte Erinnerungsleistung beim Langzeitgedächtnis
und längere Reaktionszeiten aufweisen als Kinder, die
ohne Fluglärm leben. Wird der Fluglärm eingestellt,
gleichen sich die Leistungen der Kinder wieder an. Setzt
der Fluglärm ein, beginnen die negativen Veränderungen
und sind nach zwei Jahren deutlich ausgeprägt. In einer
vergleichenden Untersuchung über die Wirkungen von
Flug-, Straßenverkehrs- und Schienenverkehrslärm auf
das Langzeitgedächtnis bei 12- bis 14-jährigen Schülern
konnte HYGGE (1993) zeigen, daß Flug- und Straßen-
verkehr diesen Parameter beeinträchtigten, nicht aber
Schienenverkehr.

Insgesamt sind die in der Literatur mitgeteilten Leistungs-
differenzen zwischen schallbelasteten Kindern und
Kontrollgruppen, obgleich statistisch bedeutsam, meist
nicht sehr groß. Einige kognitive Tätigkeiten werden
durch Geräusche deutlich, andere gar nicht gestört oder
sogar begünstigt. Oft liegen die Leistungen aller Kinder
noch im Normbereich der verwendeten Tests, jedoch mit
deutlichen Häufungen der Testwerte schallbelasteter
Kinder an den oberen oder unteren Grenzen der Normbe-
reiche (MÜLLER et al., 1998).

458. Der Zustand der Schwangerschaft ist nach ärzt-
licher Auffassung kein Krankheitszustand, sondern stellt
eine natürliche und gesunde, jedoch eine gegenüber Be-
lastungen sensible und unter Umständen schnell über-

schießende Reaktionslage dar. Vorsorgemaßnahmen für
Schwangere zielen darauf ab, höhere Belastungen, die
im täglichen, vor allem aber beruflichen Leben auftreten,
zu vermeiden. Als Richtwert ist in der Arbeitsstättenver-
ordnung ein mittlerer Maximalpegel von 80 dB(A) für
Schwangere festgelegt worden, der wesentlich auf Mes-
sungen der Vasokonstriktion der Schwangeren und der
foetalen Herzfrequenz beruht (ARENS, 1976).

Belege für eine erhöhte Rate von Geburtsfehlern oder ein
reduziertes Geburtsgewicht aufgrund der Lärmbelastung
liegen nur vereinzelt vor und lassen allenfalls einen ge-
ringen Zusammenhang vermuten (JANSEN und NOT-
BOHM, 1994). So ermittelten REHM und JANSEN
(1978) in der Umgebung des Flughafens Düsseldorf die
Frühgeburtenrate aus 4,5 Jahren in drei unterschiedlich
fluglärmbelasteten Gebieten (Abb. 3.5-3). Diese lag in
allen drei Gebieten bei durchschnittlich 6 % von 1 452
Geburten und damit im Rahmen einer normalen Streu-
breite in der Bevölkerung.

459. Patienten mit Hypertonie reagieren auf Schall-
pegel im Bereich von 50 bis 90 dB(A) stärker als Ge-
sunde. Signifikante Anstiege des Blutdrucks werden
auch bei Probanden mit labilem Bluthochdruck unter
Schalleinwirkungen in diesen Größenordnungen gefun-
den. Bei Personen mit Erkrankungen des Kreislauf- und
Gefäßsystems  (u.a. Patienten mit schlaganfallbedingten

A b b i l d u n g  3.5-3

Frühgeburtenhäufigkeit in Flughafennähe

Q u e l l e : REHM und JANSEN, 1978
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Halbseitenlähmungen) wurde ein im Vergleich zu gleich-
gleichaltrigen Gesunden eingeschränktes vegetatives Re-
aktionsvermögen auf Lärmreize gefunden. Gleichzeitig
wiesen die peripheren Gefäßregulationen Verzögerungen
in der Rückregulation der Durchblutung auf (JANSEN
et al., 1980). Das nervöse Aktivationsniveau ist bei
Patienten gegenüber Gesunden erhöht, die zusätzliche
Belastung durch Lärm hemmt oder verzögert Regenera-
tionsprozesse und kann so das Krankheitsgeschehen im
negativen Sinne beeinflussen. Die psycho-physiolo-
gische Lärmempfindlichkeit des Kranken ist höher als
die des Gesunden. Allgemein läßt sich aus diesen Ergeb-
nissen folgern, daß der für Gesunde geltende Schwel-
lenwert von 99 dB(A) für die normale vegetative Ver-
arbeitung von Schalleinwirkungen für Erkrankte nicht
bestehen bleiben kann, sondern tiefer anzusetzen ist.
Der Schwellenwert von 99 dB(A) reduziert sich um
11 dB(A), wenn es sich um leicht Erkrankte handelt,
während für schwer und schwerst Erkrankte die Not-
wendigkeit einer Reduktion um 21 dB(A) beziehungs-
weise 32 dB(A) ermittelt wurde (GRIEFAHN, 1982).

460. Altersspezifische Reaktionen sind im Bereich der
nervösen Regulationen nachweisbar. Ebenso weisen die
physiologischen Reaktionen altersspezifische Ausprä-
gungen auf. In Untersuchungen mehrerer Autoren
konnten zwischen Alter und lärmbedingter Vasokon-
striktion sowie zwischen Alter und vegetativer Aus-
gangsschwankung (Gefäßelastizität und Gefäßdynamik)
signifikante Zusammenhänge in der Richtung gefunden
werden, daß vegetative Lärmreaktionen mit zunehmen-
dem Alter schwächer werden. Andererseits konnten in
Laboruntersuchungen zur Wirkung militärischer Tief-
flüge bei 70-jährigen systolische Blutdrucksteigerungen
bis zu 45 mm Hg als akute Reaktion auf Tieffluggeräu-
sche festgestellt werden.

3.5.6 Unterschiedliche Lärmquellen
und Gesamtlärmbelastung

461. Belastungen durch verschiedene Lärmquellen
werden in der öffentlichen Diskussion wenig beachtet,
obwohl allein die Zahl der Bundesbürger, die durch
Straßenverkehrs- und Fluglärm belästigt werden, auf
31 Millionen geschätzt wird (ORTSCHEID, 1996). Die
wissenschaftliche Diskussion um die Frage, ob sich die
Belästigung durch mehrere Lärmquellen zu einem Ge-
samtmaß der Belästigung zusammenfassen läßt, wird
kontrovers geführt. Seit dem Vorschlag von SCHULTZ
(1978), eine einheitliche Dosis-Wirkungs-Kurve für alle
Arten von Verkehrslärm zu verwenden, in der nur ein
Nachtzuschlag von 10 dB(A) für erhöhte Lästigkeit vor-
gesehen ist, wurden verschiedene Korrekturen in der
Bewertung der „Gesamtbelästigung“ angeregt, um der
unterschiedlichen Wirkung der wichtigsten Lärmarten
gerecht zu werden. Genannt werden getrennte Kurven
für Flug- und Bodenverkehr (FIDELL et al., 1991),
Zuschläge in Dezibel-Äquivalenten für bestimmte
Lärmquellen (FIELDS, 1990) und pegelabhängige Kor-
rekturen mit Straßenverkehrslärm als Referenzgröße
(VOS, 1991). Demgegenüber betont eine grundsätzliche
Kritik an der Zusammenfassung verschiedener Belästi-
gungsquellen auf der Grundlage der Schallpegel, daß

unterschiedliche Wirkungen der einzelnen Lärmarten
nicht nur vom Schallpegel, sondern von zusätzlichen
akustischen Kennwerten abhängen (GUSKI, 1997).
Auch wird hervorgehoben, daß die hervorgerufene Belä-
stigung je nach Lärmquelle unterschiedliche Qualität
zeigen kann (KRYTER, 1982).

462. Empirische Daten zur kombinierten Wirkung
mehrerer Lärmquellen zeigen bisher keine klaren Ten-
denzen bzgl. der Art des Zusammenwirkens. FIELDS
(1993) zieht in einer Literaturauswertung die Schlußfol-
gerung, daß die Belästigung durch eine Hauptlärmquelle
in den meisten Studien kaum durch eine zusätzliche
Lärmquelle beeinflußt wird. OLIVA (1998) zieht in ei-
ner umfangreichen Untersuchung zur Belästigung durch
Flug- und Straßenverkehrslärm den Schluß, daß die ein-
zelnen Geräuschquellen nicht zu einer „gesamthaften
Geräuschkulisse“ integriert werden, sondern daß sich die
Intensität der einzelnen Quellen in den Einzelbewertun-
gen niederschlägt. Nach VOS (1992) trifft dies aber nur
zu, wenn eine Lärmquelle beträchtlich stärker ist als die
andere. Sind dagegen zwei Lärmquellen ungefähr gleich
belästigend, so liegt die Gesamtbelästigung im allgemei-
nen höher als die Belästigung durch die vorherrschende
Quelle. Dies konnte auch experimentell bestätigt werden
(Health Council of The Netherlands, 1996; VOS, 1992).

463. Nach JANSEN et al. (1999) ist im Bereich der
Belästigungen der Stand der Forschung noch nicht so weit
fortgeschritten, daß geeignete Summationsregeln abgelei-
tet werden können. Die bisherigen Erkenntnisse aus der
Lärmwirkungsforschung rechtfertigen noch die bisherige
getrennte Betrachtungsweise der einzelnen Lärmarten.

JANSEN et al. halten allerdings hinsichtlich gesundheit-
licher Gefährdung eine Gesamtbetrachtung für richtig
und notwendig. Es sei zwar wissenschaftlich noch nicht
erwiesen, daß solche Gesamtbelastungswerte mit der
schädlichen Wirkung korrelieren, dies sei jedoch sehr
wahrscheinlich. Die unterschiedliche Behandlung von
Gesundheitsgefährdung und erheblicher Belästigung
dürfte damit zusammenhängen, daß für die gesundheitli-
chen Auswirkungen in erster Linie akustische Meßgrö-
ßen wie die Schallpegel maßgebend sind, die sich grund-
sätzlich addieren lassen, wohingegen bei erheblichen
Belästigungen andere, insbesondere qualitative Lärm-
charakteristika in die Bewertung mit eingehen.

3.5.7 Zumutbarkeitskriterien
und Bevölkerungsschutz

464. Das allgemeine Lärmbewußtsein ist erheblich
gestiegen, da trotz der Erfolge in der technischen und
organisatorischen Lärmbekämpfung die belästigenden
und zum Teil gesundheitsbeeinträchtigenden Wirkungen
des Lärms nach wie vor bestehen. Durch die Zunahme
der lärmerzeugenden Aktivitäten, insbesondere im Ver-
kehrsbereich, wurden die bisherigen Erfolge der Lärm-
minderung überkompensiert. Die Reaktion der Bevölke-
rung auf Lärm reicht von extremer Empfindlichkeit bis
zu Gleichgültigkeit.

Der Beitrag des Umweltfaktors Lärm zum Krankheitsge-
schehen kann nur dann richtig eingeschätzt werden, wenn
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Klarheit über den Begriff Gesundheit besteht. Wie in Ka-
pitel 1.3 dargestellt wurde, ist der Begriff der Gesundheit
differenziert und gestuft zu betrachten. Insbesondere ist zu
beachten, daß die Übergänge von gesunden Reaktionen zu
krankhaften Veränderungen fließend sind, wobei insbe-
sondere beim Lärm zeitliche Aspekte, d. h. die Dauer der
Lärmbelastung, eine entscheidende Rolle spielen.

465. Eine andere Frage ist es, inwieweit durch die
geltenden Grenz- und Richtwerte Gesundheitsbeein-
trächtigungen durch Lärm tatsächlich verhindert werden
und ein ausreichender Bevölkerungsschutz gewährleistet
werden kann. Der Umweltrat hat im Umweltgutachten
1987 eine ausführliche Darstellung der Lärmproblematik
vorgelegt (SRU, 1988). In seinen Gutachten 1994 und
1996 sind allgemeine Schlußfolgerungen für Lärmbela-
stungen gezogen worden mit der Zielsetzung, die zur
Zeit für ca. 16 % der Bevölkerung noch starke, d.h. mehr
als 65 dB(A) betragende Lärmbelastung mittelfristig ab-
zubauen (SRU, 1996 und 1994). Als Zielgröße gibt der
Umweltrat einen Immissionsrichtwert von 55 dB(A) an.
Angesichts der beim Verkehrslärm heute noch bestehen-
den, weit höheren Belastungen im Bereich um Mitte-
lungspegel von 65 dB(A) wird es sicherlich erheblicher
Anstrengungen bedürfen, um dieses Ziel zu erreichen.

Ein Nahziel muß es aber sein und bleiben, daß der kriti-
sche Wert für erhebliche Belästigung von 65 dB(A)
– wie er hier dargestellt worden ist – möglichst nicht
mehr überschritten wird. Mittelfristig sollte ein Präven-
tionswert von 62 dB(A) angestrebt werden, der dann
längerfristig schrittweise auf einen Zielwert von
55 dB(A) herabgesetzt werden müßte. Eine dauerhafte
Absenkung der Lärmbelastung auf Werte von 65 dB(A)
oder weniger wird auch im Entwurf eines Umweltpoliti-
schen Schwerpunktprogramms als eines der Ziele inner-
halb des Themenschwerpunkts „Schutz der mensch-
lichen Gesundheit“ genannt (BMU, 1998). Das Umwelt-
bundesamt hat bereits im Jahr 1995 einen Wert von
59 dB(A) vorgeschlagen (UBA, 1995).

Aus epidemiologischen Untersuchungen liegen wissen-
schaftliche Hinweise vor, nach denen Menschen, die an
lauten Straßen wohnen, ein erhöhtes Risiko für Herzin-
farkte haben. Weitere Untersuchungen sind erforderlich,
um diesen Zusammenhang zu quantifizieren. Bei ganz-
tägig vorhandenem Verkehrslärm liegt der Schwellenbe-
reich für die Erhöhung kardiovaskulärer Risiken bei
Außenpegeln zwischen 65 und 70 dB(A). Der Wert für
erhebliche Belästigung von 65 dB(A) (außen, tagsüber)
sollte somit auch aus Gründen des vorbeugenden Ge-
sundheitsschutzes nicht überschritten werden. Dies ent-
spricht auch den Empfehlungen der WHO, wonach zur
Vermeidung möglicher Gesundheitsschäden die Mitte-
lungspegel vor Wohngebäuden am Tage 65 dB(A) nicht
überschreiten sollten.

466. Für die nächtliche Belastung sollte unter gesund-
heitlichen Gesichtspunkten heute schon ein Immissions-
wert von 55 dB(A) für die kurzfristige Lärmschutzpolitik
maßgeblich sein. Die in Deutschland geltenden niedrigen
Immissonsgrenzwerte bei Neubau oder wesentlicher Än-
derung von Straßen- und Schienenwegen von 49 dB(A)
für reine Wohngebiete und 54 dB(A) für Mischgebiete
können das nächtliche Lärmproblem nur teilweise lösen,

da immerhin 17 % der Bevölkerung nächtlichen Pegeln
über 55 dB(A) ausgesetzt sind und diese Werte nicht für
bestehende Verkehrswege gelten. Wegen der besonderen
Bedeutung von Schlafstörungen genügt es zur Nachtzeit
nicht, lediglich Mittelungspegel festzusetzen. Vielmehr
müssen, wie dies in einigen Regelwerken bereits gesche-
hen ist und für den Bereich des Fluglärms auch von
der Rechtsprechung (BVerwGE 87, 332, 376) gefordert
wird, zusätzlich Maximalpegel festgelegt werden. Dabei
ist zu überprüfen, ob die gegenwärtig geltenden Maxi-
malpegel (insbesondere in der Nachtzeit) dem Schutzbe-
dürfnis der Bevölkerung ausreichend Rechnung tragen.
Nach JANSEN et al. (1999) ist mit kritischen Lärmbela-
stungen dann zu rechnen, wenn die Weckschwelle von
60 dB(A) sechsmal pro Nacht überschritten wird. Die
Maximalpegel an den Immissionsorten (Außenpegel an
Gebäuden) werden mit sechsmal 75 dB(A) angegeben,
wobei die Lärmminderung für teilgeöffnete Fenster mit
15 dB(A) und damit sehr hoch angesetzt ist (s.u.). Am
Tage ist nach JANSEN et al. (1999) die Schwelle zur
Gefährdung mit mehr als 19 Überflügen mit Maximal-
pegeln von über 99 dB(A) erreicht. Demgegenüber sieht
das Oberlandesgericht Koblenz in einer neueren Ent-
scheidung (Urteil vom 6. Mai 1998 – 1U 1568/93)
die enteignungsrechtliche Zumutbarkeitsschwelle bei
17maliger Überschreitung von Spitzenpegeln von über
90 dB(A) am Tage als erreicht an. Neuere Ergebnisse der
Lärmwirkungsforschung zeigen, daß körperliche Reak-
tionen schon bei weit niedrigeren Maximalpegeln auf-
treten. So bewirkten bereits 16 Überflüge mit Maximal-
pegeln von 55 dB(A) eine Erhöhung der nächtlichen
Streßhormonausscheidung (MASCHKE, 1992; Tz. 414),
Beeinträchtigungen der Schlafstruktur beginnen bereits
bei Maximalpegeln (innen) von 45 dB(A) (Tz. 414 ff.).
Da die gesundheitliche Relevanz dieser und ähnlicher
Reaktionen wissenschaftlich noch nicht geklärt ist, wer-
den diese Lärmwirkungen bisher nicht zur rechtlichen
Beurteilung von Fluglärmbelastungen herangezogen.
Üblicherweise wird daher auf die Aufweckschwelle von
60 dB(A) abgestellt. Anzumerken ist hierzu, daß von
manchen Autoren auch deutlich niedrigere Werte ange-
geben werden (siehe auch Tab. 3.5-12).

Wie dargelegt, können meßbare lärmbedingte Schlafstö-
rungen bereits deutlich unter der Aufwachschwelle von
60 dB(A) festgestellt werden. Sie liegen mehrheitlich bei
Mittelungspegeln (innen) zwischen 35 und 45 dB(A) und
Maximalpegeln (innen) von 45 bis 55 dB(A). Inwieweit
diese Schlafbeeinflussungen als Gesundheitsstörung ge-
wertet werden können, kann derzeit noch nicht beant-
wortet werden. In dem für die WHO erarbeiteten Doku-
ment „Community Noise“ (BERGLUND und LIND-
VALL, 1995) werden als Schwellenwerte für Schlafstö-
rungen Mittelungspegel (innen) von 30 dB(A) und Ma-
ximalpegel von 45 dB(A) genannt.

Die Schalldifferenz außen/innen liegt bei gekippten bzw.
leicht geöffneten Fenstern zwischen 6 und 15 dB(A) und
wird meistens mit 10 dB(A) angesetzt (BECKERS,
1999). Bei einem Immissionswert von 55 dB(A) liegen
bei gekipptem Fenster die Innenpegel an der Grenze zum
schlafgünstigen Bereich. Ein Mittelungspegel von
30 dB(A) wäre erst bei geschlossenem Fenster (Abzug
von 25 Dezibel) zu erreichen. Im Hinblick auf die ge-
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sundheitliche Bedeutung des Raumklimas sollte der Be-
völkerung nicht zugemutet werden, bei geschlossenem
Fenster zu schlafen.

467. Für den Erhalt von Gesundheit und Wohlbefinden
sind Erholungsphasen notwendig. Die klassischen Ruhe-
zeiten – nach der Arbeit, während der Nacht und an den
Wochenenden – sollten verstärkt berücksichtigt werden.
Die Erweiterung der (zumindest beim Verkehr) herange-
zogenen Beurteilungszeiten Tag/Nacht durch die Be-
urteilungszeit „Abend“ kommt dem Bedürfnis nach
Ruhe entgegen und sollte verstärkt bei Lärmminde-
rungsmaßnahmen berücksichtigt werden (Tz. 494 ff.).

468. Die bei der Festlegung von „Zumutbarkeit“ auf-
tretenden Konflikte zwischen gesundheitspolitisch
Wünschbarem und wirtschaftlich Machbarem sind so zu
lösen, daß der Kompromiß eindeutig unter den Schwel-
lenwerten für Gefährdung liegt. Auch sollte der Kennwert
für erhebliche Belästigung nicht überschritten werden,
wenn die Belästigung (psychisches Wohlbefinden) als
entscheidende Belastungsgröße zu beurteilen ist (z.B.
Straßenverkehrslärm). Regelsetzende Institutionen sollten
Immissionsrichtwerte festlegen, die deutlich unterhalb der
Werte für gesicherte Gesundheitsgefährdungen (vegeta-
tive Übersteuerung, Aufwachen) liegen. Diese Werte sind
in erster Linie auf Wohngebiete zugeschnitten. Für wenige
schutzbedürftige Gebiete mit Wohnnutzungen wie Misch-
gebiete und Kerngebiete ist der Zielwert von 55 dB(A),
jedenfalls langfristig, ebenfalls anzustreben. Sicherlich hat
hier eine Abwägung zwischen dem gesundheitspolitisch
Wünschbarem und den wirtschaftlichen Möglichkeiten zu
erfolgen. Bei der Ausgestaltung als Zielwert kann aber
sichergestellt werden, daß die wirtschaftlichen Grenzen
des Lärmschutzes ausreichend Berücksichtigung finden.

Der besonderen Lärmempfindlichkeit bestimmter Grup-
pen, insbesondere von Kranken und Kindern, muß an-
gemessen Rechnung getragen werden. Neben einem
Schutz der Einschlafzeit von Kindern ist dies praktisch
nur gebietsbezogen möglich. Das gebietsbezogene Kon-
zept zum Schutz solcher vulnerabler Gruppen wird von
den geltenden Regelwerken (TA Lärm, 16. BImSchV
und Fluglärmgesetz) im Ansatz bereits berücksichtigt.

469. Wissenschaftlich begründete Hinweise auf ge-
sundheitliche Gefährdungen (z.B. Risikoerhöhung für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen) müssen bei Maßnahmen
der Vorsorge berücksichtigt werden. Bei zukünftigen
Untersuchungen zur erhöhten Ausscheidung von Streß-
hormonen bei Belastung mit Fluglärm muß geklärt wer-
den, inwieweit bei Pegelbereichen, die bisher „nur“ als
belästigend eingestuft werden, physiologische Reaktio-
nen ablaufen, die ihrer Natur nach langfristig als ge-
sundheitsschädlich anzusehen sind.

3.5.8 Technische und umweltpolitische
Analyse der Lärmbelastung

470. Im letzten Jahrzehnt sind in allen Lärmsektoren
auf der Grundlage von Schallemissionsbegrenzungen für
Anlagen und Produkte erhebliche Lärmminderungen er-
reicht worden. Dies gilt insbesondere für genehmigungs-
bedürftige Anlagen, die den Anforderungen der TA
Lärm unterliegen. Aber auch im Verkehrsbereich konnte

durch technische Maßnahmen an Kraftfahrzeugen und
Flugzeugen zur Begrenzung der Schallemissionen (akti-
ver Schallschutz), aber auch mit Hilfe anderer Schall-
schutzmaßnahmen (z.B. Bau von Lärmschutzwänden,
Einbau von Schallschutzfenstern, Einführung von Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen, Nachtflugverboten) zu-
mindest in Teilbereichen eine Verringerung der Lärm-
belastung der Bevölkerung erreicht werden.

Insgesamt ist aber festzustellen, daß insbesondere im
Verkehrsbereich die technischen Erfolge an den Fahr-
zeugen bzw. Flugzeugen durch den zunehmenden An-
stieg der Verkehrsstärke zumindest teilweise wieder
kompensiert worden sind. Dies hat zu einer weiterhin
starken Verkehrslärmbelastung geführt.

471. Nach Angaben der EU-Kommission sind ca.
20 % der Bevölkerung in der Europäischen Union, d.h.
annähernd 80 Millionen Menschen, Lärmpegeln ausge-
setzt, die von der Lärmwirkungsforschung als untragbar
angesehen werden, von denen sich die meisten Men-
schen gestört bzw. belästigt fühlen, die zu Schlafstörun-
gen führen und bei denen gesundheitsschädliche Aus-
wirkungen zu befürchten sind. Weitere 170 Millionen
Menschen leben in sogenannten „Grauen Zonen“, in de-
nen die Lärmbelastung am Tage zu starken Belästigungen
führt. Untersuchungen für die Bundesrepublik Deutsch-
land kommen zu ähnlichen Ergebnissen (IPOS, 1995),
obwohl es in Deutschland als Folge der Wiedervereini-
gung und der politischen Umwälzungen in Mittel- und
Osteuropa zu erheblichen Veränderungen der Verkehrs-
ströme gekommen ist und in Zukunft verstärkt kommen
wird. Diese Entwicklung hat die heutige Geräuschbela-
stung nachhaltig beeinflußt und erreichte Verbesserungen
teilweise aufgezehrt. Auch bei den anderen Geräuschar-
ten ergab sich, u.a. bedingt durch den technischen
Strukturwandel und ordnungspolitische Instrumente,
eine Sonderentwicklung in den neuen Bundesländern.

3.5.8.1 Straßenverkehrslärm

Emissionssituation

472. Nach der Straßenverkehrszulassungsordnung
(StVZO) müssen Kraftfahrzeuge so beschaffen sein, daß
ihre Geräuschentwicklung das nach dem Stand der
Technik unvermeidbare Maß nicht überschreitet. Die
Entwicklung muß dabei so weit fortgeschritten sein, daß
die praktische Eignung der entsprechenden Maßnahme
gesichert ist (erfolgreiche Erprobung im Betrieb). Ver-
gleicht man aber die Innovationsaktivitäten mit dem Ziel
der Lärmminderung bei Kraftfahrzeugen mit den Akti-
vitäten zur Abgasemissions- und Kraftstoffverbrauchs-
reduzierung, so muß man erstere eher als schleppend
bezeichnen. Der erreichte Entwicklungsstand wird nach-
folgend dargestellt.

In der EG-Richtlinie 92/97/EWG sind Grenzwerte für
das Fahrgeräusch von Kraftfahrzeugen festgelegt (s.
Tab. 3.5-13). Seit 1989 sind die Anforderungen an die
Geräuschemissionen nach dieser Richtlinie für Pkw,
Busse, Kleinbusse und Lieferwagen, Lkw und Krafträder
in zwei Stufen verschärft worden. Die Geräuschgrenz-
werte wurden dabei je nach Fahrzeugtyp und Leistungs-
klasse um 2 dB(A) bis 5 dB(A) gesenkt. Auch die laute-
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T a b e l l e  3.5-13

Grenzwerte für Fahrgeräusche von Kraftfahrzeugen

Zulässige Höchstwerte in dB(A)
bis

1989/1990

1989 bis

1995

seit

1995/1996

Pkw 80 77 74

Busse > 3,5 t; < 150 kW 82 80 78

Busse � 3,5 t; < 150 kW 85 83 80

Kleinbusse/Lieferwagen � 2 t 81 78 76

Kleinbusse > 2 bis 3,5 t 81 79 77

Lkw > 3,5 t; < 75 kW 86 81 77

Lkw > 3,5 t; 75 bis
< 150 kW

86 83 78

Lkw > 3,5 t; � 150 kW 88 84 80

Krafträder bis 80 cm³
Hubraum

seit
1988:
77

seit
1993:
75

Krafträder bis 175 cm³
Hubraum

seit
1989:
79

seit
1994:
77

Krafträder > 175 cm³ Hub-
raum

seit
1988:
82

seit
1993:
80

Das zugehörige Meßverfahren ist beschrieben in DIN ISO 362
(Stand:1984) „Messung des von beschleunigten Straßenfahrzeugen ab-
gestrahlten Geräusches“

Q u e l l e :  TÜV Rheinland, 1999

sten Neufahrzeuge bei den Lkw und Bussen dürfen seit
1996 keine höheren Geräuschemissionen aufweisen als
Pkw, die bis Ende der achtziger Jahre gebaut wurden.

473. Mit der genannten Richtlinie der EG ist auch das
Druckluftgeräusch von Lastkraftwagen auf einen Wert
von 72 dB(A) begrenzt worden, der auch für sogenannte
lärmarme Lkw gefordert wird.

Mit der 18. Verordnung zur Änderung straßenverkehrs-
rechtlicher Vorschriften vom 20. Juli 1994 wurde die
Kennzeichnung lärmarmer Kraftfahrzeuge (Lkw mit
einer zulässigen Gesamtmasse über 2,8 t) mit dem Buch-
staben „G“ eingeführt. Durch diese Kennzeichnungsvor-
schrift wurde auch die Einführung von Benutzervorteils-
regelungen für lärmarme Lkw und deren Überwachung
deutlich vereinfacht. Bislang haben vor allem Kur- und
Ferienorte Ausnahmeregelungen für lärmarme Lkw in
Fußgänger- und Lärmschutzzonen eingeführt.

Die deutschen Grenzwerte für lärmarme Lkw lagen in
der Vergangenheit um 6 dB(A) bis 8 dB(A) unter den
EG-Grenzwerten für normale Lkw. Durch die zwischen-
zeitlich eingetretene technische Entwicklung unterschei-
den sie sich heute praktisch nicht mehr von den Grenz-
werten der Europäischen Union. Entsprechend den tech-
nischen Möglichkeiten sollten die Kriterien für lärmarme
Fahrzeuge auch weiterhin verschärft werden.

474. Bei Motorrädern werden die Geräuschemissionen
zwar seit langem durch EU-Richtlinien begrenzt, den-

noch liegen die Geräusche von Motorrädern in ver-
gleichbaren Verkehrssituationen weit über denen von
Personenwagen, im Mittel über 6 dB(A). Die Geräusch-
grenzwerte für Motorräder sind in mehreren Stufen fort-
geschrieben worden; die letzte Stufe trat 1993/1994 in
Kraft. Lärmprobleme rufen Motorräder vor allem des-
halb hervor, weil sie als Freizeitgeräte besonders zu
lärmsensiblen Zeiten und häufig in ansonsten ruhigen
Gebieten gefahren werden. Eine hochtourige Fahrweise
sowie Veränderungen an der Auspuffanlage können die
Lärmbelastung zusätzlich erhöhen.

In der EU-Richtlinie 97/24/EG sind u.a. auch neuere Ge-
räuschgrenzwerte für Motorräder und geschwindigkeitsbe-
grenzte motorisierte Zweiräder festgelegt. Mit dieser
Richtlinie werden die bisher nur in Deutschland vollstän-
dig umgesetzten Geräuschgrenzwerte der 2. Stufe der
Richtlinie 87/56/EWG EU-weit verbindlich vorgeschrie-
ben. Außerdem werden in dieser Richtlinie erstmals für
Kleinkrafträder der unterschiedlichen Kategorien einheitli-
che, auch gegenüber den bisher in Deutschland geltenden
Werten spürbar abgesenkte Geräuschgrenzwerte festgelegt.

475. Die Antriebsgeräusche moderner Pkw wurden
aufgrund der stufenweise verschärften Grenzwerte be-
reits soweit abgesenkt, daß das Motorgeräusch vom Ab-
rollgeräusch der Reifen bereits ab Geschwindigkeiten
etwa zwischen 50 km/h und 60 km/h übertroffen wird,
d.h. bei höheren Geschwindigkeiten dominieren bei mo-
dernen Pkw heute die Reifen-Abrollgeräusche.

Zur Vorbereitung international harmonisierter Produkt-
anforderungen an Reifen wurden ein spezielles Ge-
räuschmeßverfahren entwickelt und der derzeitige Stand
der Lärmminderungstechnik bei Pkw- und Lkw-Reifen
ermittelt. Die Jury Umweltzeichen hält auf der Grund-
lage dieser Ergebnisse eine Verminderung des Abrollge-
räusches um mindestens 3 dB(A) bis 5 dB(A) durch
technische Verbesserung der Reifen für möglich und hat
am 1. Oktober 1997 Anforderungen an die Vergabe des
Umweltzeichens „Blauer Engel“ an geräuscharme Reifen
festgelegt.

Für eine umfassende Verminderung der Reifen-Fahr-
bahn-Geräusche ist neben der Entwicklung leiserer Rei-
fen auch die Entwicklung und der Bau lärmmindernder
Fahrbahnen erforderlich. Zur Zeit werden in allen Berei-
chen des Straßenbaus erhebliche Anstrengungen unter-
nommen, leisere Fahrbahnbeläge in Form offenporiger
oder dichter Deckschichten sowohl in Asphalt- als auch
in Betonbauweise zu entwickeln und in die Praxis umzu-
setzen. Allerdings stößt man bei solchen Entwicklungen
in der Regel auf einen Zielkonflikt: Die Ansprüche an
Sicherheit, Zeitstandfestigkeit und Lärmemissionsminde-
rung müssen aufeinander abgestimmt werden. Die bisher
vorliegenden Erkenntnisse werden bereits nach den
Richtlinien des Bundesverkehrsministeriums für den
Lärmschutz an Straßen bzw. der Verkehrslärmschutz-
Verordnung (16. BImSchV) bei der Berechnung von Be-
urteilungspegeln bei Straßenverkehrslärm angewendet.
Auch die Lärmbekämpfung durch geeignete Straßenbe-
grünung – Pflanzen mit niedrigem Wuchs und rauher
Oberfläche, Moose, Efeu an Hauswänden usw. – erwies
sich als unerwartet erfolgreich. Lärmminderungen von
3 bis 5 dB(A) konnten hierdurch erreicht werden.
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In der Fahrzeugkonstruktion werden von einigen Herstel-
lern besondere Möglichkeiten der Psychoakustik genutzt,
die sich vorteilhaft auf die Wahrnehmung der Lärm-
emissionen auswirken. Dabei wird nicht eine Verminde-
rung des Lärmpegels insgesamt angestrebt, sondern eine
als angenehmer empfundene (spektrale) Zusammenset-
zung des Geräusches. Dies gilt zunächst für das Fahrzeu-
ginnengeräusch, kann gegebenenfalls aber auch auf die
externe Schallabstrahlung angewendet werden.

476. Neben technischen müssen auch organisatorische
Mittel eingesetzt werden. Lärmminderungspläne nach
§ 47a BImSchG wurden in den vergangenen Jahren in
beträchtlicher Anzahl aufgestellt und umgesetzt. In der
Regel stößt die Verwirklichung eines Lärmminderungs-
planes aber auf rechtliche und vor allem auf finanzielle
Probleme. Im Ost-West-Vergleich wurde in den neuen
Bundesländern eine erheblich größere Zahl von Lärm-
minderungsplänen erstellt, da dort im Rahmen des „Auf-
baus Ost“ erhebliche Bundesmittel bereitgestellt wurden.
Insofern besteht in den alten Bundesländern noch ein er-
heblicher Nachholbedarf. Soweit es um die Lärmsanie-
rung von Straßen geht, deren Baulastträger eine Ge-
meinde ist, können Bundesmittel gemäß dem Gemeinde-
verkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG von 1971) zur Ver-
fügung gestellt werden, allerdings nur nach Maßgabe der
Verfügbarkeit und nach dem „Windhundprinzip“. Für
die Auswirkung von Maßnahmen der Verkehrsberuhi-
gung, die im einzelnen in unterschiedliche Richtungen
wirken können (lärmmindernde Senkung der Höchstge-
schwindigkeit von 50 auf 30 km/h, aber auch eine lärm-
erhöhende Wirkung von Straßenschwellen), kann durch-
schnittlich eine Minderung der Lärmimmission von
höchstens 3 dB(A) erzielt werden.

Schallimmissionen des Straßenverkehrs

477. Das Straßenverkehrsgesetz bildet u.a. die Grund-
lage für Vorschriften zum Schutz von Wohnbevölkerung
und Erholungssuchenden gegen Lärm und Abgase des
Kraftfahrzeugverkehrs, für Beschränkungen des Kraft-
fahrzeugverkehrs an Sonn- und Feiertagen, für die Be-
schaffenheit, Ausrüstung und Prüfung von Fahrzeugen
zur Vermeidung schädlicher Umweltauswirkungen im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. Für den
Lärmschutz sind von Bedeutung die Fahrverbotsrege-
lungen für Lastkraftwagen an Sonn- und Feiertagen, das
Verbot eines unnötigen Laufenlassens von Motoren, des
unnützen Hin- und Herfahrens in geschlossenen Ort-
schaften und des lauten Schließens von Fahrzeugtüren
sowie die Befugnis der Behörden, den Verkehr zum
Schutz der Bevölkerung vor Lärm zu beschränken oder
umzuleiten und Fußgängerbereiche sowie verkehrsberu-
higte bzw. geschwindigkeitsbeschränkte Zonen einzu-
richten.

478. Mit der 16. BImSchV aus dem Jahre 1990 wurden
Emissionsgrenzwerte zum Schutz der Nachbarschaft vor
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsge-
räusche festgelegt. Die Verordnung gilt nicht für beste-
hende Straßen oder Eisenbahnlinien, sondern nur beim
Neubau oder einer wesentlichen Änderung von Straßen
und Schienenwegen. Die nach dieser Verordnung einzu-
haltenden Immissionsgrenzwerte (berechnete Beurtei-

lungspegel) sind nach Gebietstyp gestaffelt und nach
Tag (06.00 bis 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 bis 06.00
Uhr) unterschieden (siehe Tab. 3.5-14). Weitere Orien-
tierungswerte für die Verkehrslärmbelastung, die insbe-
sondere bei Neuplanungen im Städtebau Anwendung
finden sollen, finden sich in der DIN 18005 „Schall-
schutz im Städtebau“.

Regelungen zur Lärmsanierung an bestehenden Straßen
existieren aufgrund haushaltsrechtlicher Vorschriften für
Straßen in der Baulast des Bundes sowie für Straßen in
der Baulast eines Teils der Bundesländer. Auch hier sind
die Sanierungswerte nach Tag (70 bis 75 dB(A)) und
Nacht (60 bis 65 dB(A)) differenziert. Zur Beurteilung
werden im allgemeinen berechnete Beurteilungspegel als
Mittelungspegel entsprechend der 16. BImSchV oder der
Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an Bundesfern-
straßen (RLS-90) herangezogen.

Die in Tabelle 3.5-14 dargestellten Immissionswerte
werden auch als Auslöser für die Aufstellung von
Lärmminderungsplänen für das bestehende Straßennetz
verwendet. Schließlich legt die Verkehrswege-Schall-
schutzmaßnahmenverordnung (24. BImSchV) aus dem
Jahre 1998 Art und Umfang der zum Schutz vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche
notwendigen Schallschutzmaßnahmen für schutzbe-
dürftige Räume in baulichen Anlagen fest, soweit durch
den Bau oder eine wesentliche Änderung öffentlicher
Straßen oder Schienenwege die Immissionsgrenzwerte
der 16. BImSchV überschritten werden (siehe auch Ver-
kehrslärm-Schutzrichtlinie 97).

T a b e l l e  3.5-14

Immissionsgrenzwerte nach der 16. BImSchV

Lärmvorsorge bei Neubau und wesentlicher Änderung von Straßen

Art der zu schützenden Nutzung Immissions-
grenzwert

Tag 06.00-
22.00 Uhr

Immissions-
grenzwert

Nacht 22.00-
06.00 Uhr

Krankenhäuser, Schulen,
Kur- und Altenheime

57 dB(A) 47 dB(A)

reine und allgemeine
Wohn- sowie Kleinsied-
lungsgebiete

59 dB(A) 49 dB(A)

Kerngebiete, Dorf- und
Mischgebiete

64 dB(A) 54 dB(A)

Gewerbegebiete 69 dB(A) 59 dB(A)

Q u e l l e :  TÜV Rheinland, 1999

Vergleich internationaler Regelungen

479. Straßenverkehrslärm ist nahezu in allen Staaten
die am weitesten verbreitete Lärmquelle und damit auch
Hauptursache für Belästigungen oder gesundheitliche
Auswirkungen auf den Menschen. Die in Tabelle 3.5-151
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für einige Staaten zusammengestellten Schallimmis-
sionswerte für Wohngebiete als Schutz vor Straßenver-
kehrslärm wurden der Arbeit „Regulations for Commu-
nity Noise“ (GOTTLOB, 1995) entnommen.

Wie Tabelle 3.5-15 zeigt, werden in den einzelnen Staa-
ten durchaus unterschiedliche Lärmindizes verwendet.
Wegen des engen Zusammenhangs der einzelnen Beur-
teilungspegel, zumindest bei stark befahrenen Straßen,
ist ein Vergleich leichter möglich als z.B. beim Indu-
strielärm. So kann für dichten Verkehr angenommen
werden, daß der Wert für den Lärmindex L10 z.B. um et-
wa 3 dB(A) höher, der Wert für L50 aber um 1 bis
2 dB(A) niedriger liegt als die Werte für den in
Deutschland gebräuchlichen Lärmindex Leq.

Die Bewertung der Verkehrslärmsituation wird unter
Verwendung verschiedener Bezugszeiträume vorge-
nommen, die von einem 24 Stunden-Zeitraum über zwei
getrennte Zeitabschnitte für Tag und Nacht bis zu drei
verschiedenen Abschnitten für die Tages-, Ruhe- und
Nachtzeit reichen. Im allgemeinen sind die Schallimmis-
sionswerte für die Tagzeit um 5 dB(A) höher angesetzt
als für die Ruhezeit und um etwa 10 dB(A) höher als für
die Nachtzeit. Die Wahl getrennter Zeiträume führt zu
strengeren Regelungen für die Ruhe- bzw. Nachtzeit. In
Deutschland werden z.B. die Anforderungen für Schall-
schutzmaßnahmen zum Schutz vor Verkehrslärm über-
wiegend durch die nächtliche Lärmsituation bestimmt.

Die Tabelle zeigt weiter, daß es zwischen den betrachte-
ten Staaten beachtliche Unterschiede für die Anforde-
rungen an den Schallschutz an Straßen gibt, und zwar
sowohl bei den Planungswerten für Neuansiedlungen an
Straßen als auch für neue und ausgebaute Straßensy-
steme, wobei die meisten Staaten Grenzwerte über
60 dB(A) festlegen. Dieser Wert liegt aber weit über den
Kriterien und Kennwerten der WHO (Entwurf 1999; vgl.
JANSEN et al., 1999), die schon für Belastungen über
60 dB(A) den Bereich erheblicher Belästigung erreicht
sieht. Die Anwendung schärferer Lärm-Immissionswerte
wird in allen Staaten durch Überlegungen sowohl zur
technischen Realisierbarkeit als auch zur Finanzierbar-
keit sehr stark beeinflußt. Daher ist mit der Zunahme des
Verkehrs die Ausweitung „Grauer Zonen” in nahezu
allen Staaten unvermeidlich.

Für bestehende Straßensysteme werden in einzelnen Staaten
Lärmminderungsmaßnahmen (in der Regel Schallisolie-
rung) dann finanziell unterstützt, wenn die Immissionswerte
65 dB(A) bis 70 dB(A) übersteigen. Lediglich in Frank-
reich, der Schweiz und den Niederlanden besteht eine ge-
setzliche Verpflichtung zur Aufstellung von Langzeitpro-
grammen, um die Bevölkerung vor den Belastungen des
Verkehrslärms angemessen zu schützen.

3.5.8.2 Schienenverkehrslärm

Emissionssituation

480. Die beim Schienenverkehr emittierten Geräusche
müssen unterschiedlichen Quellen zugeordnet werden.
Das Rad-Schiene-Geräusch stellt bezüglich seiner Um-
weltrelevanz den bedeutendsten Anteil dar. Es entsteht
beim Abrollen der Räder auf den Schienen und hängt
stark vom Rad- und Schienenzustand sowie der Ge-

schwindigkeit des Schienenfahrzeugs ab. Es wird wei-
terhin durch die Gleiskonstruktion und die Geräusch-
absorptionseigenschaften des Gleisoberbaus (Schotter
oder feste Fahrbahn) beeinflußt.

Weitere wesentliche Geräuschanteile sind die Geräusch-
emissionen der Fahrzeugantriebe und Nebenaggregate, die
beim Anfahren und Beschleunigen im niedrigen Ge-
schwindigkeitsbereich überwiegen. Bei hohen Geschwin-
digkeiten treten zusätzlich aerodynamische Geräusche an
der Zugoberfläche und an den Stromabnehmern auf. Der
Einfluß auf die Geräuschemissionen für Zuggeschwindig-
keiten oberhalb von 250 km/h wird durch einen Emis-
sionszuschlag von 1 dB(A) berücksichtigt.

Auch beim Schienenverkehr steht die Entwicklung von
technischen Lärmminderungen in erheblichen Zielkon-
flikten mit der anzustrebenden größtmöglichen Sicher-
heit und Zeitstandfestigkeit. Zum Beispiel haben Stahl-
räder auf Stahlschienen einen vergleichsweise hohen
Sicherheitsstandard, gleichzeitig aber auch hohe Ge-
räuschemissionen. Räder (Radreifen) mit Gummiele-
menten, die mechanische Kräfte aufnehmen können,
verursachen ein unerwünschtes Spiel und schnelleren
Verschleiß. Dies kann verhindert werden, wenn Tech-
nologien mit „Gegenschall“, also die Ausnutzung von
Schallinterferenzen, zur Einsatzreife entwickelt werden
könnten, wie sie in dem von der Bundesregierung geför-
derten Projekt „Auf dem Weg zur Minimalemission“
untersucht werden sollen. Insgesamt hofft man, als Er-
gebnis dieses Projekts bei neuen Schienenfahrzeugen
Lärmemissionsminderungen von 10 bis 15 dB(A) – ge-
messen in 25 m Entfernung – erreichen zu können.

Eine deutliche Verringerung des Rad-Schiene-Geräu-
sches kann auch durch das „besonders überwachte Gleis“
erreicht werden (Deutsche Bahn, 1997/98). Dabei wer-
den durch regelmäßiges Schleifen der Schienenoberflä-
che die sogenannten Schienenriffel weitgehend beseitigt.
Dies führt zu einer Verringerung der Geräuschemission
gegenüber einem „guten“ Schienenzustand von 3 dB(A).
Der Nachweis einer dauerhaften Emissionsminderung
durch dieses Verfahren muß allerdings noch erbracht
werden; die Rechtsprechung erkennt den Gleispflegebo-
nus bisher nicht an (BVerwGE 104, 123).

Beim Hochgeschwindigkeitsverkehr setzt die Deutsche
Bahn AG als spezielle Oberbaukonstruktion die soge-
nannte „feste Fahrbahn“ ein. Diese führt im Vergleich zu
dem üblichen Schotteroberbau zu erhöhten Schallemis-
sionen. Eine Reduzierung der Geräuschemission kann
am wirksamsten mit Hilfe einer schallabsorbierenden
Gestaltung der Fahrbahnoberfläche erreicht werden (An-
forderungskatalog zum Bau der Festen Fahrbahn, Deut-
sche Bahn AG 1995). So hat man im Bereich von Stra-
ßen- und Stadtbahnen mit Rasengleisen gute Erfahrun-
gen gemacht; es werden Lärmminderungen von 3 bis
5 dB(A) genannt. Das Langzeitverhalten der Minde-
rungsmaßnahmen ist allerdings noch nachzuweisen.

Eine dauerhafte Minderung der Geräuschemission ist
dagegen durch die in der Erprobung im Nahverkehr be-
findlichen Verbundstoff-Bremssohlen (statt der her-
kömmlichen Grauguß-Klotzbremsen) und durch Radab-
sorber erreichbar, die bereits heute bei Hochgeschwin-
digkeitszügen zum Einsatz kommen (Deutsche Bahn,
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1997/98). Abbildung 3.5-4 zeigt in einer Übersicht
Meßwerte für die Schallemissionen verschiedener Zug-
varianten in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit.
Aufgenommen sind auch Emissionswerte für die Ma-
gnetschnellbahn (Transrapid) und den französischen
Hochgeschwindigkeitszug TGV (TÜV Rheinland, 1990).
Aus den Meßwerten wird deutlich, daß moderne Hoch-
geschwindigkeitszüge mit Hilfe verschiedener techni-
scher Maßnahmen gegenüber anderen Zugsystemen
schalltechnisch bereits erheblich optimiert werden
konnten. Allerdings sind weitere schalltechnische Ver-
besserungen erforderlich.

A b b i l d u n g  3.5-4

Schallemissionen verschiedener Zugsysteme

TGV = Train à Grand Vitesse; TR07 = Transrapid

Q u e l l e :  TÜV Rheinland, 1999 und 1990

Auch im Bereich der Güterzüge, insbesondere der
schnellfahrenden Güterzüge sowie der S-Bahnen sind
lärmtechnische Verbesserungen dringend notwendig. Die
derzeit noch eingesetzten Güterwagendrehgestelle ver-
wenden eine vergleichsweise alte Technik. Durch
schalltechnisch optimierte neue Drehgestelle können
Minderungen von rund 15 dB(A) erzielt werden (bei ei-
nem maximalen Schalldruck von derzeit bis zu
95 dB(A), gemessen in 25 m Abstand). Moderne Stadt-
bahnfahrzeuge erreichen z.B. bei einer Geschwindigkeit
von 80 km/h Lärmemissionswerte von 85 dB(A), gemes-
sen in 7,5 m Abstand, und von 75 dB(A), gemessen in
25 m Abstand. Aber auch die im Regional- und S-
Bahnverkehr eingesetzten Zugsysteme sind in der Regel
mit einem veralteten Wagenpark ausgestattet, der aus
Lärmschutzgründen saniert oder erneuert werden muß.
Die Minderungspotentiale sind vergleichbar mit denen
von alten Güterzugfahrzeugen.

481. Im Rahmen der Neuordnung des Eisenbahnwe-
sens (Eisenbahnneuordnungsgesetz von 1993) wurden
mit Wirkung zum 1. Januar 1996 die Zuständigkeiten
für Planung, Organisation und Finanzierung des spur-
gebundenen öffentlichen Personennahverkehrs auf die
Bundesländer übertragen (Gesetz zur Regionalisierung
des öffentlichen Personennahverkehrs – Regionalisie-
rungsgesetz – von 1993). Die Länder sind nach diesem
Gesetz befugt, Verträge mit Verkehrsunternehmen zur
Durchführung der Verkehrsleistungen abzuschließen.
Wenn die Pläne in Richtung der Erhöhung der Fre-
quenz und der Geschwindigkeit des Regionalverkehrs
verwirklicht werden, kann ohne entgegenwirkende

Lärmminderungsmaßnahmen an den eingesetzten
Bahnfahrzeugen eine Erhöhung der Lärmbelastung
nicht ausbleiben. Eine Verdopplung des Verkehrs be-
dingt bei sonst gleichbleibenden Bedingungen eine Er-
höhung um 3 dB(A).

Die bereits zuvor erwähnten weitreichenden Vergabe-
möglichkeiten unter Wettbewerbsbedingungen zur
Durchführung des schienengebundenen Regionalver-
kehrs an leistungsfähige Unternehmer bieten den Län-
dern durchaus Chancen, stufenweise den Einsatz lärm-
armer Schienenfahrzeuge zu verlangen, um damit den zu
erwartenden Anstieg der Lärmbelastung bei höheren
Zuggeschwindigkeiten und Zugfrequenzen nicht nur zu
kompensieren, sondern auf ein deutlich niedrigeres Ni-
veau zu senken.

Im Bereich des wachsenden grenzüberschreitenden Eisen-
bahnverkehrs besteht erheblicher Handlungsbedarf für län-
derübergreifende Programme zur Reduzierung der Schall-
emissionen von Alt- und Neufahrzeugen. Erste internatio-
nale Maßnahmen in Zusammenarbeit zwischen einzelnen
Bahngesellschaften sind eingeleitet; denn nur durch ein
abgestimmtes Vorgehen der europäischen Bahngesell-
schaften lassen sich längerfristig Erfolge in der Lärmbe-
kämpfung erzielen. Auch im 5. Rahmenprogramm der EU
sind entsprechende Maßnahmen vorgesehen.

Der Schienenverkehr weist nach Befragungen der Bevöl-
kerung in verschiedenen europäischen Staaten gegenüber
dem Straßenverkehrslärm eine geringere Lästigkeit auf.
Dies wird in den Regelwerken für den Schienenverkehr
(mit Ausnahme der Rangier- und Umschlagbahnhöfe)
durch den sogenannten Schienenbonus berücksichtigt. Er
beträgt z.B. in Dänemark, Deutschland, Österreich und in
der Schweiz 5 dB(A), in den Niederlanden 3 dB(A) und
wird entweder bei der Bildung des Beurteilungspegels
oder durch Inanspruchnahme höherer Immissionspegel bei
der Berechnung von Leq berücksichtigt. Die Ursachen für
diesen Effekt sind bisher nur teilweise bekannt.

Immissionssituation

482. Die Beurteilung der Geräuschimmissionen des
Schienenverkehrs entspricht im wesentlichen der Vor-
gehensweise beim Straßenverkehr. Für die Bundesre-
publik Deutschland regelt die 16. BImSchV die Lärm-
vorsorge bei Neubau oder wesentlicher Änderung von
Schienenwegen. Für Neuplanungen im Städtebau wer-
den üblicherweise die Orientierungswerte für schall-
technische Anforderungen der DIN 18005 herangezo-
gen. Tabelle 3.5-16 zeigt in einer Übersicht Regelungen
für den Schienenverkehrslärm in verschiedenen Staa-
ten. Die Bezugszeiträume variieren z.B. zwischen
24 Stunden über zwei ge-trennte Abschnitte für Tag
und Nacht bis hin zu getrennten Abschnitten für die
Tages-, Ruhe- und Nachtzeit.

Der Staatenvergleich zeigt aber auch die Notwendigkeit
einer möglichst schnellen Harmonisierung der Regelun-
gen des Schienenverkehrslärms auf. Dies gilt insbeson-
dere bei der politisch gewollten und daher zu erwarten-
den Zunahme des internationalen Eisenbahnverkehrs in
Europa, bei der Deutschland aufgrund seiner zentralen
Lage eine besondere Bedeutung zukommt.
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3.5.8.3  Flugverkehrslärm

Emissionen

483. Der Luftverkehr ist in diesem Jahrzehnt wesent-
lich stärker gewachsen als der Verkehr der meisten an-
deren Verkehrsträger. Das Passagieraufkommen der
deutschen Flughäfen stieg zwischen 1970 und 1997 von
30,4 Mio. auf 118,4 Mio. beförderte Personen. Das ent-
spricht einem Zuwachs von jährlich 5,2 %. Im gleichen
Zeitraum veränderte sich auch das Frachtaufkommen
um 1,61 Mio. t (jährlich +5,7 %). Diese Entwicklung
wird sich nach den neuesten Verkehrsprognosen fortset-
zen (zu internationalen Prognosen s. Tab. 3.5-17). Auf
diesen Trend weisen auch die Ausbaupläne der Flughä-
fen in aller Welt hin. Ausschlaggebend sind die Globali-
sierung der Wirtschaftsmärkte, die Liberalisierung der
Landerechte und die starke Zunahme des Tourismus, der
nach Angaben der Welt-Tourismus-Organisation jähr-
lich um etwa vier Prozent wächst und sich bisher alle
zwanzig Jahre verdoppelt hat (SRU, 1998, Tz. 998).

Der Zunahme der damit verbundenen Flugbewegungen
und somit auch der Geräuschbelastung versuchte man
durch die Entwicklung leiserer Triebwerke und aero-
dynamische Verbesserungen an den Flugzeugen ent-
gegenzuwirken. Wie aus Abbildung 3.5-5 hervorgeht,
konnten die Geräuschpegel moderner Flugzeuge gegen-
über älteren, nicht zertifizierten Maschinen im Mittel be-
reits um 15 dB(A) abgesenkt werden.

Den Einfluß dieser technischen Lärmminderung auf die
Immissionsituation in der Umgebung von Flugzeug und

T a b e l l e  3.5-17

Wachstumsprognosen im Luftverkehr 1998 bis 2017

Steigerung
pro Jahr [%]

Verdoppelung
in Jahren

Transportleistung, weltweit....... + 5 % (5,3/4,8) 15

 Europa........................................ + 4,1 % 18
 Asien-Pazifik............................. + 5,4 % 14
 China.......................................... + 10,0 % 7,5

Flugbewegungen weltweit .......... + 1,9 % 37

 Europa........................................ + 4,5 % 16

Treibstoffverbrauch.................... + 3,2 % 22

Flugzeugflotte Welt:  12 300 auf 26 200
Flugzeuggröße, Mittel:  180 auf 230 Sitze

Q u e l l e : Lufthansa AG, 1998

Flughafen zeigt beispielhaft der Vergleich der 85 dB(A)-
Lärmkonturen beim Start einer B 727-200 und eines
Airbus A 320 (Abb. 3.5-6a und b).

Die Lärmbelastung der Bevölkerung durch den Flugver-
kehr ist gekennzeichnet durch ihre Konzentration auf
räumlich eng begrenzte Gebiete mit häufig hoher Be-
völkerungsdichte und teilweise noch sehr hohen Ge-
räuschemissionen der eingesetzten Flugzeuge. Mit der
Liberalisierung der Landerechte verbunden ist der ver-
stärkte Einsatz von Fluggeräten aus Staaten, die bisher
aus unterschiedlichen Gründen keine Anpassung der
Flugzeuge an den fortgeschrittenen Stand der Lärm-
schutztechnik vorgenommen haben.

A b b i l d u n g  3.5-5

Fortschritt in der Geräuschminderung der Flugzeugentwicklung

 Q u e l l e : BEDER, 1998
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A b b i l d u n g  3.5-6a

Fluglärm am Flughafen Stuttgart: 85 dB(A)-Lärmkontur beim Start einer B 727-200

Q u e l l e : GREINER, 1995

A b b i l d u n g  3.5-6b

Fluglärm am Flughafen Stuttgart: 85 dB(A)-Lärmkontur beim Start eines Airbus A 320

Q u e l l e : GREINER, 1995
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Die UN-Unterorganisation International Civil Aviation
Organisation (ICAO) hat mit dem ANNEX 16 ein Re-
gelwerk geschaffen, das heute weltweit für die Lärmzer-
tifizierung von zivilen Flugzeugen Anwendung findet.
Es bildet auch die Grundlage für die Betriebszulassung
von Flugzeugen in Deutschland, die in den Regelwerken
„Lärmschutzanforderungen für Luftfahrzeuge“ (LSL)
und „Lärmschutzanforderungen für Ultraleichtflugzeu-
ge“ (LS-UL) geregelt sind. Sie enthalten Lärmgrenz-
werte für Luftfahrzeuge, Bestimmungen und Hinweise
über Verfahren zur Ermittlung der Lärmpegel sowie Be-
stimmungen für die Zulassung und Vergabe von Lärm-
zeugnissen. Die bei der Zulassung ermittelten Lärmwerte
werden beim Luftfahrt-Bundesamt in einer Datenbank
gespeichert und zusätzlich in den Nachrichten für Luft-
fahrer (NfL) veröffentlicht. Somit besteht eine große
Transparenz hinsichtlich der Lärmemissionen der einge-
setzten Flugzeugtypen. Für Militärflugzeuge existiert
bislang kein vergleichbares Prüfverfahren für Lärmemis-
sionen.

Für die Aufstellung von Fluglärm-Immissionsprognosen
nach Fluglärmgesetz (FluglärmG) enthält die „Anleitung
zur Berechnung von Lärmschutzbereichen“ (AzB) Ge-
räuschemissionskennwerte sowohl für zivile als auch für
militärische Flugzeuge, die im Auftrag des Umwelt-
bundesamtes unabhängig von der Betriebszulassung er-
mittelt werden. Dabei sind die einzelnen Flugzeugtypen
entsprechend ihrem Geräusch-Emissionsverhalten bei
Start und Landung zu Gruppen zusammengefaßt. Tech-
nische Weiterentwicklungen werden durch Ergänzungen
bzw. feinere Gruppeneinteilungen berücksichtigt (Ergän-
zung der Anleitung zur Berechnung von Lärmschutzbe-
reichen an zivilen und militärischen Flugplätzen (AZB-
E) sowie Landeplatz-Fluglärmleitlinie (LPFL)).

Immissionssituation

484. Nach dem Fluglärmgesetz sind für Verkehrsflug-
häfen und militärische Flugplätze Lärmschutzbereiche
auszuweisen. Der Lärmschutzbereich umfaßt das Gebiet
außerhalb des eigentlichen Flugplatzgeländes, in dem
der äquivalente Dauerschallpegel für die Geräuschim-
missionen den Wert von 67 dB(A) übersteigt. Dieser Be-
reich wird je nach Lärmbelastung noch in zwei soge-
nannte Schutzzonen unterteilt: Die Schutzzone 1 umfaßt
das Gebiet mit Lärmpegeln über 75 dB(A), die Schutz-
zone 2 das übrige Gebiet. Dabei erfolgt die Ermittlung
des Dauerschallpegels entsprechend den Regelungen der
AzB. Der Geräuschimmissionspegel ist als Mittelungs-
pegel über den gesamten Tag (24 h) für die sechs ver-
kehrsreichsten Monate eines Jahres festgelegt. Er weicht
in seiner Definition (Äquivalenzparameter q = 4) erheb-
lich von dem üblicherweise für andere Verkehrsmittel in
der Lärmbeurteilung angewendeten Mittelungspegel
(Äquivalenzparameter q = 3) ab und ist nur im deutschen
Fluglärmgesetz eingeführt. Für Landeplätze mit nicht-
gewerblichem Flugverkehr sind keine Lärmschutzberei-
che auszuweisen. Nach der Landeplatz-Fluglärmleitlinie
(LPFL) ist als maßgebende Kenngröße der Mittelungs-
pegel mit dem Äquivalenzparameter q = 3 zur Beurtei-
lung heranzuziehen. Im Gegensatz zur AzB werden auch
Tag- und Nachtzeit getrennt behandelt.

Gemäß § 16 Fluglärmgesetz können weitergehende pla-
nungsrechtliche Vorgaben gemacht werden. In einigen
Bundesländern wurde in den Raumordnungsprogram-
men, Landesentwicklungsplänen oder Regionalplänen
davon Gebrauch gemacht. Während das Fluglärmgesetz
im wesentlichen die Grundlagen für Sanierungs- und
Entschädigungspflichten enthält, wird mit den planeri-
schen Instrumenten Lärmvorsorge im Rahmen der Sied-
lungsentwicklung betrieben. So können im Regionalplan
Siedlungsbeschränkungszonen festgelegt werden, in de-
nen eine Wohnbebauung bei einem Dauerschallpegel,
der unter den Werten des Fluglärmgesetzes liegt, unzu-
lässig ist. Die Werte des Fluglärmgesetzes von 1971
wurden von den Ländern überwiegend als nicht ausrei-
chend zum Schutz der Bevölkerung von Fluglärm
gehalten. Aus diesem Grund wurden 1997 vom Länder-
ausschuß für Immissionsschutz (LAI) Leitlinien zur Be-
urteilung von Fluglärm an Flughäfen und Landeplätzen
erarbeitet (LAI, 1997). Die Ministerkonferenz für Raum-
ordnung empfahl im September 1998 in einer Entschlie-
ßung über den „Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm“,
diese Leitlinien als Grundlage raumordnerischer Festle-
gungen zum Schutz der Bevölkerung anzuwenden
(MKRO, 1998). Die Flughäfenlärmleitlinie sieht vor,
daß als maßgebende Kenngröße der Mittelungspegel mit
dem Äquivalenzparameter q = 3, und nicht q = 4 wie
nach dem Fluglärmgesetz, zur Beurteilung heranzuzie-
hen ist. Darüber hinaus erfolgt die Berechnung für die
unterschiedlichen Betriebsregelungen mit voller Flug-
bewegungszahl (sogenannte 100 %-Regelung). Diese
Regelung hat den Effekt, daß im Gegensatz zum Flug-
lärmgesetz die Belastungen von Fluglärm für Bereiche
außerhalb der Hauptstartrichtung stärker berücksichtigt
werden. In der Leitlinie sind ferner weitreichende Nacht-
flugbeschränkungen vorgesehen. Für Flugzeuge ohne
Lärmzulassung oder mit Lärmzulassung nach ICAO-
Anhang 16, Kapitel 2 gilt ein generelles Nachtflug-
verbot. Für die anderen Flugzeuge wurden differen-
zierte Flugbeschränkungen in der Nacht je nach Lärm-
klasse und Nutzungsart der Flugzeuge erlassen. Der na-
tionale Post- und Frachtflugverkehr soll – soweit mög-
lich – nachts auf lärmärmere Verkehrsträger verlagert
werden.

485. In jüngster Zeit werden im Rahmen von Plan-
feststellungsverfahren für Flughäfen neben dem äqui-
valenten Dauerschallpegel nach AzB über die Vorgaben
des Fluglärmgesetzes hinaus auch Maximalpegelkriteri-
en herangezogen, um neuere Erkenntnisse der Lärmwir-
kungsforschung (JANSEN et al., 1995; JANSEN, 1994;
GRIEFAHN, 1990) bei der Beurteilung der Belastung
der Bevölkerung durch Fluglärm zu berücksichtigen.
Dabei wird zwischen Tag- und Nachtzeit unterschieden.
Nach JANSEN et al. (1999) ist dann mit kritischen
Lärmbelastungen zu rechnen, wenn an den Immissions-
orten (Außenpegel an Gebäuden) am Tag mehr als
19 Überflüge mit Maximalpegeln über 99 dB(A) (Lärm-
gefährdungszone) bzw. in der Nacht mehr als 6 Über-
flüge mit Maximalpegeln über 75 dB(A) (Nachtschutz-
zone) stattfinden.

Ein Vergleich der Berechnungsverfahren nach AzB und
Landeplatz-Fluglärmleitlinie ergibt, daß bei jährlichen
Flugbewegungszahlen bis etwa 100 000 die AzB niedri-
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gere Beurteilungspegel liefert und somit die Lärmbe-
lastung unterschätzt. Andererseits überschätzt die AzB
für Großflughäfen mit jährlichen Bewegungszahlen über
200 000 die Lärmbelastung geringfügig.

Umfang und Komplexität von Fluglärmberechnungsver-
fahren können nur mit Hilfe aufwendiger Computerpro-
gramme bewältigt werden. Allerdings gibt es zur Zeit
noch keine ausreichenden Qualitätsstandards bzw. ver-
gleichende Ringversuche, um die zahlreichen auf dem
Markt gehandelten Programmsysteme auf ein einheit-
liches Niveau zu kalibrieren.

Eine Überwachung der Fluglärmimmissionen erfolgt
zur Zeit nur an den Flughäfen. Dabei werden stationäre
oder mobile Fluglärm-Überwachungssysteme nach
DIN 45643 verwendet. Ihre Aufgabe ist es, vorgeschrie-
bene oder empfohlene Flugstrecken und Flugverfahren
in der Umgebung der Flughäfen akustisch zu überprüfen,
Abweichungen festzustellen und damit Möglichkeiten
zur Ahndung der Nichtbefolgung durch einzelne Flug-
zeuge zu ermöglichen.

Ein internationaler Vergleich zwischen den zahlreichen
Regelungen zum Fluglärm ist schwierig, da sich die an-
gewendeten Verfahren und Beurteilungsgrößen be-
trächtlich unterscheiden. So sind zur Zeit in 16 unter-
suchten Staaten 11 verschiedene Lärmkenngrößen in
Anwendung (GOTTLOB, 1995). Die Unterschiede be-
ziehen sich vor allem auf die Bewertung der Ausgangs-
größen für einzelne Lärmereignisse, auf die Berücksich-
tigung der Überflugdauer, auf die Anzahl der Überflüge
und die relative Wichtung von Maximalpegeln sowie auf
die Wichtungsfaktoren für die Zeit des Auftretens von
Lärmereignissen. Daher sind auch unmittelbare mathe-
matische Umrechnungen nicht statthaft.

Allerdings erfolgt in allen untersuchten Staaten die
Beurteilung des Fluglärms mit einem Lärmindex für
einen 24-stündigen Zeitraum. Es ist aber fraglich, ob
ein derartiges Vorgehen geeignet ist, insbesondere
die Auswirkungen der Lärmbelastung während der
Nachtzeit adäquat zu ermitteln, selbst wenn hohe
Wichtungsfaktoren Anwendung finden. Der Umweltrat
weist daher auf diese unbefriedigende Situation hin,
die insbesondere zu erheblichen Problemen bei Neubau
oder wesentlichem Ausbau vorhandener Flughäfen
führt. Tabelle 3.5-18 zeigt in einer Übersicht Regelungen
zum Fluglärm, die in verschiedenen Staaten Anwendung
finden. Zwischen den national verwendeten Lärm-
indizes, den Beurteilungspegeln sowie den gesetzlich
festgelegten Schutzmaßnahmen bestehen ganz erheb-
liche Unterschiede, die auf die bestehenden Defizite
in der gesundheitlichen Beurteilung von Fluglärm hin-
weisen.

3.5.8.4 Industrie- und Gewerbelärm

Emissionssituation

486. Bei genehmigungsbedürftigen Anlagen sind Vor-
sorgemaßnahmen gegen schädliche Umwelteinwirkun-
gen gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG vor allem am
Stand der Technik auszurichten, nicht genehmigungsbe-
dürftige Anlagen sind nach § 22 Abs. 1 Nr. 1 und 2

BImSchG so zu errichten und zu betreiben, daß nach
dem Stand der Technik vermeidbare schädliche Umwelt-
einwirkungen verhindert bzw. nach dem Stand der Tech-
nik unvermeidbare Einwirkungen auf ein Mindestmaß
beschränkt werden. Der Stand der Technik wird dabei in
§ 3 Abs. 6  BImSchG definiert als der Entwicklungs-
stand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder
Betriebsweisen, mit dem die praktische Eignung einer
Maßnahme zur Begrenzung von Emissionen gesichert
erscheint. Auf diese Definition nimmt die TA Lärm Be-
zug und definiert unter Nummer 2.5 den Stand der Tech-
nik zur Lärmminderung. Eine Anpassung an die beson-
dere Situation im Schallschutz erfolgt dadurch, daß der
Stand der Technik auch Maßnahmen auf dem Ausbrei-
tungsweg der Schallemissionen einschließt, soweit diese
in engem betrieblichen und räumlichen Zusammenhang
mit der Schallquelle stehen und seine Anwendung auf
den Zweck der Minderung der Geräuschimmissionen be-
schränkt bleibt.

Seit vielen Jahren werden akustische Daten von An-
lagen, von Anlagenkomponenten oder von Bauteilen zur
Schalldämmung mit Hilfe von Geräuschemissionsmes-
sungen z.B. im Rahmen von Forschungsvorhaben er-
mittelt. Viele dieser Daten werden seit 1994 in einer im
Aufbau befindlichen Lärmdatenbank (LDB) beim Um-
weltbundesamt gesammelt. Damit wird ein Instrument
entwickelt, mit dessen Hilfe Vergleiche zwischen Ma-
schinen oder Anlagen unterschiedlicher Schalleistung
möglich sind und der technologische Fortschritt bei der
Minderung der Schallemission z.B. anhand von Ge-
räuschkennwerten verfolgt werden kann.

Nach der 3. Verordnung zum Gerätesicherheitsgesetz
sind Hersteller und Importeure technischer Arbeits-
mittel verpflichtet, in den Betriebsanleitungen Angaben
über die Geräuschemissionen (arbeitsplatzbezogener
Emissionswert) zu machen. Überschreitet dieser den
Grenzwert von 85 dB(A), so wird im Regelfall zusätz-
lich die Angabe des Schalleistungspegels erforderlich.
Bedauerlicherweise ist die Umsetzung dieser Anfor-
derungen noch unzureichend, so daß auch ein wichti-
ges wettbewerbliches Instrument zur Reduzierung der
Schallemissionen nicht ausreichend genutzt werden
kann.

Für verschiedene Baumaschinentypen sind Anforde-
rungen an den Schallschutz in der EG-Richtlinie
86/662/EWG festgelegt, deren Einhaltung im Rahmen
einer Baumusterprüfung durch eine zugelassene Stelle
nachzuweisen ist. Eine umfassende Novellierung der
Richtlinie für im Freien betriebene Geräte und Maschi-
nen (98/20/EG) wird zur Zeit von einem Ausschuß der
EU-Kommission vorbereitet.

Der Lärm von Baustellen führt häufig zu Störungen und
Belästigungen der Nachbarschaft. Er kann vergleichs-
weise hohe Pegel erreichen und auch in ruhebedürftigen
Gebieten auftreten, ist aber im allgemeinen von zeitlich
begrenzter Dauer und tritt in erster Linie nur tagsüber
auf. Zum Schutz vor Baulärm bestehen zahlreiche spezi-
elle Vorschriften (Allgemeine Verwaltungsvorschrift
zum Schutz gegen Baulärm, Verwaltungsvorschriften für
Radlader, Kompressoren, Betonpumpen, Planierraupen,
Kettenlader und Bagger sowie die Baumaschinenlärm-
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T a b e l l e  3.5-18

Regelungen zum Fluglärm in verschiedenen Staaten, Leq,24 h berechnet nach Näherungsformeln

Land
nationaler
Lärmindex

Leq, 24 h Maßnahmen

Australien < 20
20–25
> 25

< 53
53–58
> 58

keine Beschränkungen
neue Wohnungen mit ausreichendem Schallschutz
keine neuen Wohnungen zugelassen

Kanada < 25
28–30
> 35

< 57
60–62
> 68

keine Beschränkungen
neue Wohngebiete mit ausreichendem Schallschutz
Wohnungen nicht zugelassen

China < 70 < 54 keine Beschränkungen

Dänemark < 55
> 55
< 65

< 51
> 51
> 61

keine Beschränkungen
keine neuen Wohnungen
Zuschuß zu Schallschutzmaßnahmen in der Nähe des Flughafens
Kopenhagen

Deutschland < 62
67–75

> 75

< 62
67–75

< 75

in einigen Bundesländern keine Beschränkungen
neue Wohnugen nur mit erhöhtem Schallschutz: Lärmpegelredu-
zierung (NLR) > 40 dB(A)
keine neuen Wohnungen; Zuschuß zu Schallschutzmaßnahmen
an bestehenden Wohnungen: NLR > 45 dB(A)

Frankreich < 84
84–89

< 62
62–71

keine Beschränkungen (bei einigen Flughäfen: 78 dB(A))
Schallschutzmaßnahmen an bestehenden Wohnungen

Großbritannien < 57
57–66
> 66
> 69
> 72

< 55
55–64
> 64
> 67
> 70

keine Beschränkungen
neue Wohnungen nur mit erhöhtem Schallschutz zugelassen
strenge Auflagen bei neuen Wohnungen
Schallschutz-Programm an den Londoner Flughäfen
keine neuen Wohnungen zugelassen

Japan < 70
> 85

< 54
> 69

keine Beschränkungen
Schallschutzmaßnahmen für einen Rauminnenpegel
WECPNL< 65 dB(A)

Niederlande < 35
> 35
> 40
40–50

50–55

< 50
> 50
> 53
53–60

60–64

keine Beschränkungen
im allgemeinen keine neuen Wohngebiete zugelassen
im allgemeinen keine neuen Wohnungen zugelassen
Zuschuß zum Schallschutz an bestehenden Wohnungen:
NLR = 30 – 35 dB(A)
Zuschuß zum Schallschutz an bestehenden Wohnungen:
NLR = 35 – 40 dB(A)

Neuseeland � 55
55–62
> 65

� 55
52–62
> 62

keine Beschränkungen
neue Wohnungen nur mit erhöhtem Schallschutz
keine neuen Wohngebiete zugelassen

Norwegen < 60
> 60
60–70

< 55
> 55
55–65

keine Beschränkungen
keine neuen Wohnungen zugelassen
Schallschutzmaßnahmen für einen Rauminnenpegel
EFN < 35 dB(A)

Schweden < 55 < 51 keine Beschränkungen

Schweiz > 45
45–55

> 62
62–72

keine neuen Wohngebiete zugelassen
Zuschuß zu Schallschutzmaßnahmen: Wände: > 50 dB(A),
Fenster: > 35 dB(A)

USA < 65
65–70
70–75
> 75

< 62
62–67
67–72
> 72

keine Beschränkungen
Neuplanungen nicht empfohlen: NLR > 25 dB(A)
Neuplanungen stark abgeraten: NLR > 30 dB(A)
keine neuen Erschließungen zugelassen

Q u e l l e : TÜV Rheinland, 1999
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Verordnung – 15. BImSchV). Technische Verbesserun-
gen an den eingesetzten Maschinen und Verfahren haben
bereits zu erheblichen Absenkungen der Lärmpegel ge-
führt.

Insgesamt ist festzustellen, daß die Schallemissionssi-
tuation (Lärmminderungstechnik) von Anlagen und Ma-
schinen im Industrie- und Gewerbebereich in den ver-
gangenen Jahrzehnten erheblich verbessert wurde, so
daß in vielen Fällen bereits auf aufwendige Schall-
schutzmaßnahmen außerhalb der Quelle verzichtet wer-
den konnte. Insofern besitzt der Industrie- und Gewer-
belärm umweltpolitisch in Deutschland heute nicht mehr
den Stellenwert früherer Jahre.

Immissionssituation

487. Den Schutzpflichten des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (§ 5 Abs. 1 Nr. 1, § 22 Abs. 1 Nr. 1 und 2)
liegt eine Immissionsbetrachtung zugrunde, da der
Begriff der schädlichen Umwelteinwirkungen immis-
sionsbezogen ist (§ 3 Abs. 1 und 2 BImSchG), und die-
ser Beitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck relevant
ist. Die novellierte TA Lärm ist am 1. November 1998 in
Kraft getreten. Ihr Anwendungsbereich wurde gegenüber
der TA Lärm 1968 auch auf die nicht genehmigungs-
bedürftigen Anlagen nach Bundes-Immissionsschutz-
gesetz erweitert. Sie ist damit bis auf bestimmte, in der
Verwaltungsvorschrift aufgeführte Ausnahmen auf die
lärmtechnische Behandlung aller Industrie- und Gewer-
beanlagen anzuwenden. Während in der TA Lärm von
1968 bei der Beurteilung auf die Geräuschimmissionen
der einzelnen Anlage abgestellt wurde, folgt die neue
TA Lärm im Grundsatz einer akzeptorbezogenen Be-
trachtungsweise, d.h. für die Beurteilung wird maßge-
bend die Gesamtgeräuschimmission, der ein Akzeptor
ausgesetzt ist, herangezogen. Allerdings bleiben andere
Geräuscharten, für die die TA Lärm nicht gilt, bei der
Ermittlung der Gesamtlärmbelastung unberücksichtigt.
Insofern wurde auch der Akzeptorbezug noch nicht
vollständig realisiert. Ein spezifischer Ansatz, den der
Länderausschuß für Immissionschutz (LAI) in seiner
Musterverwaltungsvorschrift von 1995 zur Kumulation
verschiedener Geräuscharten vorgeschlagen hatte, wird
von der TA Lärm 1998 nicht aufgegriffen. Darüber hin-
aus wird der Akzeptorbezug für genehmigungsbedürftige
und nicht genehmigungsbedürftige Anlagen durch die
Einführung von Relevanz- und Irrelevanzkriterien weit-
gehend relativiert.

Im Anhang der TA Lärm wird ein Verfahren zur Er-
mittlung der Geräuschimmissionen und des kennzeich-
nenden Beurteilungspegels durch Messungen und Be-
rechnung (Prognose) beschrieben. Dabei wird auch auf
internationale Regelwerke Bezug genommen. Der in der
bisherigen Genehmigungspraxis zur Beurteilung heran-
gezogene „Mitwind-Mittelungspegel“ (günstige meteo-
rologische Schallausbreitungsbedingungen) wird durch
den „Langzeit-Mittelungspegel“ (Mittelung über viele
Witterungsbedingungen, die günstig oder ungünstig für
die Schallausbreitung sind) ersetzt. Dies führt insbeson-
dere bei größeren Abständen zwischen Emittenten und
Akzeptor zu einer schalltechnischen Erleichterung von
etwa 2 dB(A).

Schließlich werden mit der novellierten TA Lärm nicht
nur die ortsfesten Anlagen und Fahrgeräusche auf dem
Betriebsgrundstück, sondern auch die der Anlage zuzu-
rechnenden Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Ver-
kehrswegen in die Beurteilung aufgenommen.

Das Beurteilungsverfahren der neuen TA Lärm berück-
sichtigt im allgemeinen die neueren Ergebnisse der
Lärmwirkungsforschung im Bereich des Arbeits- und
Nachbarschaftsschutzes sowie die in der Zwischenzeit
eingetretene technologische Entwicklung (VDI-Richt-
linien, DIN- und ISO-Normen).

488. Untersuchungen von GOTTLOB (1995) über die
Immissionssituation in zahlreichen Staaten zeigen, daß
Industrie- und Gewerbelärm überwiegend nach dem Be-
urteilungspegel Lr entsprechend den Regelungen der ISO
1996 mit der Zeitbewertung „fast“ (s. Tz. 388, Kasten)
behandelt wird. Bei den Zuschlägen für die Ton- und
Impulshaltigkeit der Geräusche sowie bei den Beurtei-
lungszeiträumen bestehen zwischen den einzelnen Staa-
ten allerdings erhebliche Unterschiede. Einige Staaten
unterteilen den 24 Stunden-Tag in zwei Zeiträume, um
eine getrennte Beurteilung der Lärmeinwirkung auf die
Tag- und Nachtzeit zu ermöglichen. Andere wiederum
bevorzugen eine Dreiteilung in Tag-, Ruhe- und Nacht-
zeit. Die Lärmeinwirkung wird auch nicht generell über
den gesamten Beurteilungszeitraum berücksichtigt, son-
dern zum Beispiel nur für den ungünstigsten Zeitab-
schnitt. Dabei variieren die Zeitabschnitte zwischen 1 bis
16 Stunden für die Tag- und zwischen 0,5 bis 12 Stun-
den für die Nachtzeit. In der überwiegenden Zahl der
Staaten erfolgt die Lärmbeurteilung durch Vergleich des
Beurteilungspegels mit Immissionsrichtwerten. Der Un-
terschied zwischen den Immissionsrichtwerten für die
Tag- und Ruhezeit liegt im Mittel bei 5 dB(A), für die
Tag- und Nachtzeit bei 10 dB(A) oder wie in Deutsch-
land sogar bei 15 dB(A).

3.5.8.5 Sport- und Freizeitlärm sowie
andere Lärmbelastungen

489. Die zunehmende Freizeit der Wohlstandsgesell-
schaft verstärkt den Wunsch nach Sport- bzw. Freizeit-
aktivitäten, die oftmals mit Lärm verbunden sind. Das
führt bei einem gleichzeitig ansteigenden Umwelt-
bewußtsein häufig auch zu erheblichen Interessenkon-
flikten. Verschärfend wirkt eine Konzentration der
Lärmbeeinträchtigungen auf ruhebedürftige Zeiten. Die-
ser steht die besondere gesellschafts- und gesundheits-
politische Bedeutung der Sport- und Freizeitausübung
gegenüber.

Emissionssituation

490. Gesicherte Schall-Emissionsdaten liegen für eine
Reihe von Sport- und Freizeitaktivitäten vor, wie z.B. für
Fußball, Hockey, Tennis, Eishockey, American Football,
Scateboarden, Kartfahren, Leichtathletik, Schießen. Für
weitere Sport- und Freizeitanlagen müssen im Einzelfall
Geräuschmessungen im Nahbereich vergleichbarer An-
lagen durchgeführt werden. Besonders schwierig gestal-
tet sich die Emissionsermittlung bei den verstärkt vor-
kommenden Musikveranstaltungen im Freien, da für
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die wesentlichen Einflußgrößen wie Verstärkerleistung
und Aussteuerung, Lautsprechersysteme, Musikart und
Publikumsreaktionen kaum allgemeine Ansätze vorlie-
gen. Um eine ausreichende Prognosesicherheit zu erzie-
len, müssen hier oftmals bereits im Vorfeld technische
Maßnahmen der Emissionsbeschränkung in Form einer
Pegelbegrenzung mit Kontrollmessungen während der
Veranstaltung eingesetzt werden.

Mit erheblichen Schallemissionen sind auch technische
Geräte verbunden, die in der Freizeit, insbesondere bei
der Gartenarbeit eingesetzt werden. Abgesehen von
Rasenmähern bestehen keine Grenzwerte. Laubsauger
können einen Schallaustragspegel bis zu 115 dB(A)
entwickeln.

Immissionssituation

491. Eine einheitliche Beurteilungsgrundlage für Ge-
räuschimmissionsbelastungen von Sport- und Freizeit-
anlagen existiert zur Zeit nicht. Lediglich für den Sport-
lärm ist mit der Sportanlagenlärmschutzverordnung
– 18. BImSchV – eine eindeutige rechtliche Grundlage
geschaffen worden, wenn auch gewisse Auslegungs-
probleme und eine unscharfe Abgrenzung zwischen
Sport- und Freizeitlärm nicht zu übersehen sind. Für
den Bereich Freizeitlärm wurde 1997 auf Länderebene
die Freizeitlärm-Richtlinie des Länderausschusses für
Immissionsschutz (LAI) zur allgemeinen Anwendung
eingeführt. Sie lehnt sich in wesentlichen Teilen an
die 18. BImSchV an, besitzt aber nicht deren Rechts-
charakter. Dies kann sich bei Rechtsstreitigkeiten pro-
blematisch auswirken, da von den Gerichten das Maß
der Zumutbarkeit und die spezifischen Bewertungs-
kriterien keineswegs einheitlich bestimmt werden.

Bei Randfeldern des Sport- und Freizeitlärms wie z.B.
bei Gaststätten, Biergärten oder Motorsportanlagen sind
arbeitslärmspezifische Regelwerke wie die TA Lärm und
die VDI-Richtlinie 2058, Blatt 1, heranzuziehen. Andere
Regelungen wurden z.B. zum Schießlärm, für Modell-
flugplätze und Wassersportfahrzeuge entwickelt.

Anwendungsbereiche und Beurteilungsgrundlagen sind
in der Tabelle 3.5-19 zusammengefaßt.

Mit der Verordnung über das Fahren mit Sportfahrzeu-
gen auf Binnenschiffahrtsstraßen (VSport) von 1995 soll
mit Hilfe von strengen Geschwindigkeitsbegrenzungen,
Nachtfahrverboten oder Fahrverboten außerhalb der
Fahrrinnen auf bestimmten Binnenschiffahrtsstraßen die
Lärmbelastung reduziert werden. Die Wassermotorräder-
Verordnung (VWM) von 1995 schränkt das Befahren
der Binnenschiffahrtsstraßen mit Wassermotorrädern aus
Sicherheits- und Lärmschutzgründen erheblich ein.

492. Geräuscheinwirkungen, die durch menschliche
Aktivitäten, z.B. durch Freizeitbetätigung im Wohnbe-
reich entstehen, sind nach verhaltensbezogenen Lärmbe-
kämpfungsvorschriften der Länder und Gemeinden zu
beurteilen. Weiterhin ist § 117 OWiG heranzuziehen.
Danach handelt ordnungswidrig, wer ohne berechtigten
Anlaß oder in einem unzulässigen oder nach den Um-
ständen vermeidbaren Ausmaß Lärm verursacht, der ge-

T a b e l l e  3.5-19

Beurteilungsgrundlagen des
Sport- und Freizeitlärms

Sport- und Freizeitanlage Beurteilungsgrundlage

Sportanlagen, die nicht
genehmigungsbedürftig
nach BImSchG sind

Sportanlagenlärmschutz-
Verordnung 18. BImSchV

Freizeitanlagen
allgemein

Neue LAI-Freizeitlärm-
Richtlinie (Anhang B
der Musterverwaltungsvor-
schrift von 1995)

Motorsport (genehmi-
gungsbedürftig nach
BImSchG)

Wassersportfahrzeuge

TA Lärm, bereichsweise
örtliche und zeitliche
Nutzungseinschränkungen
durch Verordnungen,
VSport, VWM

Schießanlagen bis
Kaliber 20 mm
(genehmigungsbedürftig
nach BImSchG)

TA Lärm in Verbindung
mit VDI 3745, Blatt 1

Modellflugplätze Richtlinie für die Geneh-
migung der Anlage und
des Betriebs von Flug-
plätzen für Flugmodelle
und die Erlaubnis zum
Aufstieg von Flugmodellen

Gaststätten TA Lärm

Biergärten TA Lärm, LAI- Freizeit-
lärm-Richtlinie

Motorrasenmäher 8. BImSchV, Ortssatzun-
gen, zeitliche Nutzungs-
einschränkungen durch
Verordnungen

Q u e l l e : TÜV Rheinland, 1999, verändert

eignet ist, die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft er-
heblich zu belästigen oder die Gesundheit eines anderen
zu schädigen.

Die heute angewendeten Immissionsrichtwerte für
diese Aktivitäten sind in Tabelle 3.5-20 zusammenge-
stellt.

Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am
Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um
nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. Für seltene Er-
eignisse (nach TA Lärm und Freizeitrichtlinie an nicht
mehr als 10 Tagen oder Nächten eines Kalenderjahres
bzw. nach der 18. BImSchV an höchstens 18 Tagen eines
Jahres) sind deutlich höhere Immissionsrichtwerte zu-
gelassen.
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T a b e l l e  3.5-20

Immissionsrichtwerte für unterschiedliche
Flächennutzungen

TA Lärm
VDI
2058,
Blatt 1

Freizeit-
lärm-

richtlinie

18.
BImSchV

Gebietsart

Tag/
Nacht

Tag/
Nacht

Tag:
außerhalb/
innerhalb
der Ruhe-
zeit/Nacht

Tag:
außerhalb/
innerhalb
der Ruhe-
zeit/Nacht

Industriegebiet 70/70 70/70 70/70/70 –

Gewerbegebiet 65/50 65/50 65/60/50 65/60/50

Dorf-/Kern-/
Mischgebiet 60/45 60/45 60/55/45 60/55/45

allgemeines
Wohngebiet und
Kleinsiedlungs-
gebiet 55/40 55/40 55/50/40 55/50/40

reines Wohn-
gebiet 50/35 50/35 50/45/35 50/45/35

Kurgebiet, für
Krankenhäuser
und Pflege-
anstalten 45/35 45/35 45/45/35 45/45/35

Q u e l l e : TÜV Rheinland, 1999

3.5.9 Handlungsoptionen für eine zukünftige
Lärmschutzpolitik

3.5.9.1 Umweltqualitäts- und Umwelthandlungsziele
für den Schutz gegen Lärm

493. Der Entwurf eines Umweltpolitischen Schwer-
punktprogramms des Bundesumweltministeriums vom
April 1998 enthält ein Programm für den Schutz gegen
Lärm, in dem als Umweltqualitätsziel die Verminderung
der umweltbedingten Lärmbelastungen auf gesundheit-
lich unbedenkliche Werte und als Umwelthandlungsziel
eine Absenkung der Lärmbelastungen dauerhaft auf
Werte von 65 dB(A) oder weniger angegeben sind
(BMU, 1998). Nach Vorschlägen des Umweltbundes-
amtes sollten zur Vermeidung erheblicher Belästigungen
die Pegel in Wohngebieten tags höchstens 59 dB(A) und
nachts höchstens 49 dB(A) betragen (UBA, 1995). Die
Entwicklung der Belastungs- und Belästigungssituation
verdeutlicht, daß diese Ziele angesichts immer noch
wachsender Verkehrsleistungen eine große Herausforde-
rung an die Lärmminderung darstellen.

Der Umweltrat hält die konzeptionelle Vorgehensweise
dieser Programme für umweltpolitisch sinnvoll und for-
dert eine Fortentwicklung der vorhandenen Ansätze zu
einem anspruchsvollen Langzeitprogramm für den
Schutz gegen Lärm. Wie bereits in Abschnitt 3.5.7 dar-
gelegt, kann das im oben genannten Programmentwurf
vorgeschlagene Umwelthandlungsziel von 65 dB(A) bei
Tag nur ein Nahziel für den vorbeugenden Gesundheits-

schutz und den Schutz gegen erhebliche Belästigungen
darstellen. Es muß durch mittelfristige Ziele – 62 dB(A)
als Präventionswert und 55 dB(A) als Vorsorgeziel-
wert – ergänzt werden. Für die Nachtzeit sind kurzfristig
ein Wert von 55 dB(A), mittelfristig ein Wert von
52 dB(A) und langfristig ein Vorsorgezielwert von
45 dB(A) anzustreben. In besonders schutzbedürftigen
Gebieten, wie etwa im Umfeld von Krankenhäusern und
Sanatorien und gegebenenfalls auch in reinen Wohn-
gebieten, sollte ein Vorsorgezielwert 35 bis 40 dB(A)
angestrebt werden. Dieses entspricht im wesentlichen
den Regelungen der DIN 18005 und der TA Lärm.
Zudem ist zu prüfen, ob die daneben anwendbaren
Maximalpegel weiter abgesenkt werden müssen. Dabei
ist die Staffelung des Schutzanspruches nach dem
Nutzungscharakter der Einwirkungsbereiche dahin zu
modifizieren, daß auch in Misch- und Kerngebieten
jedenfalls bei Nacht ein anspruchsvoller Lärmschutz
gewährleistet wird. Über die Bauleitplanung behalten die
Kommunen auch nach den Vorschlägen des Umweltrates
noch erheblichen Einfluß auf die Anforderungen des
Immissionsschutzes.

Diese anspruchsvollen Handlungsziele können nur durch
ein Bündel von Maßnahmen der Verkehrsvermeidung,
Maßnahmen an der Quelle, planerische Maßnahmen
und Maßnahmen der Sanierung erreicht werden (dazu
Tz. 477 f.). Im Hinblick auf die finanziellen Konsequen-
zen ist insbesondere bei der Sanierung eine Vorgehens-
weise nach Prioritäten sinnvoll, die ein planerisches
Vorgehen bedingt. Der Umweltrat schlägt daher vor, die
vorhandenen Ansätze der planmäßigen Lärmsanierung
auf eine breitere Grundlage zu stellen (Tz. 478).

3.5.9.2 Vorbeugender Schutz gegen
Gesundheitsgefährdungen, Schutz
gegen erhebliche Belästigungen
und Risikovorsorge

494. Nach dem System des Immissionsschutzrechts
schließt die nach dem Gesetz gebotene Gefahrenabwehr
– u.a. Abwehr von Gefahren für die menschliche Ge-
sundheit – auch den Schutz gegen erhebliche Belästi-
gungen ein (§§ 1, 3 Abs. 1, 5 Abs. 1 Nr. 1, 22 Abs. 1
Nr. 1, 2 BImSchG). Auch das Luftverkehrsgesetz dient
neben der Gefahrenabwehr der Vermeidung erheblicher
Belästigungen („Nachteile“ i.S. von § 9 Abs. 2 LuftVG).
Eine trennscharfe Abgrenzung von Gesundheitsgefahr
und erheblicher Belästigung ist nicht möglich; insbeson-
dere können dauerhafte erhebliche Belästigungen durch-
aus bereits im Bereich der Gesundheitsgefährdung liegen
(vgl. oben Tz. 405). Gleichwohl ist aus rechtlicher Sicht
eine Abgrenzung erforderlich, weil sich beide Schutz-
kategorien in der Intensität des staatlichen Schutzes
unterscheiden. Gesundheitsgefahren lösen die staat-
liche Pflicht zur vorbeugenden Gefahrenabwehr aus
(BVerwGE 71, 150, 155; 101, 1, 10); Verhältnismäßig-
keitserwägungen spielen nur bei der Frage eine Rolle,
wie der erforderliche Schutz gewährleistet wird. Insbe-
sondere kann der Schutz gegen Gesundheitsgefahren
nicht durch Duldungsgrenzen relativiert werden, die aus
der Vorbelastung und der Gebietsqualität hergeleitet
werden. Dies gilt entgegen einer gegenteiligen Tendenz
in der Rechtsprechung, die Gefahren und Nachteile als
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nachteilige Wirkungen zusammenfaßt (vgl. BVerwGE 56,
110, 137; BVerwG, NVwZ-RR 1991, 129, 132), auch für
den Fluglärm (HERMANN, 1994, S. 181 ff., 302 ff.). Da-
gegen sind nach dem von der Rechtsprechung entwickel-
ten Begriffsverständnis – Maßstab eines verständigen
Durchschnittsbürgers – die Zumutbarkeitsgrenzen für
Belästigungen je nach der Gebietsqualität, Vorbelastung
und anderen räumlichen Faktoren, wie Bedeutung der
Anlage für die Allgemeinheit, unterschiedlich (BVerwGE
51, 15, 29 ff.; 71, 150, 154; 74, 234, 235 ff.; 79, 254, 261;
84, 31, 39 f.; 87, 332, 356 f.; 107, 350, 356 f.); es erfolgt
keine generelle Rücksichtnahme auf die Lärmempfind-
lichkeit besonderer Gruppen; vielmehr vermittelt das gel-
tende Recht einen Schutz vulnerabler Gruppen wie Kin-
dern und Kranken durch den Schutz besonders empfind-
licher gebietstypischer Nutzungen.

Demgegenüber bleibt der Stellenwert der Vorsorge ge-
gen Lärm bisher undeutlich. Nach der im Lärmschutz
gängigen Terminologie unterscheidet man zwischen
Lärmvorsorge und Lärmsanierung. Lärmvorsorge ist
vorbeugender Schutz gegen Gefahren und erhebliche
Belästigungen mit den Mitteln der Planung (STRICK,
1998, S. 13). Die Begriffsbestimmung knüpft damit an
die Mittel staatlicher Politik, nicht an das angestrebte
Schutzniveau an. Der Umweltrat versteht Lärmvorsorge
dagegen entsprechend dem allgemeinen Sprachgebrauch
im Umweltrecht als Reduzierung von Risiken unterhalb
der Schwelle der Gesundheitsgefahr und erheblichen
Belästigung (so auch BVerwGE 87, 332, 375; 107, 313,
325; BVerwG, NVwZ-RR 1991, 129, 132).

Es gibt bisher kein geschlossenes legislatives Konzept,
wonach im Vorfeld von Gesundheitsgefährdung und er-
heblicher Belästigung die Belastungen im Wege der
Lärmvorsorge zu mindern sind.

Die für sämtliche Industrie- und Infrastrukturanlagen
geltende Regelung des § 50 BImSchG dient vor allem
der Vorsorge durch Standortfestlegung. Die Regelung
wird von der Rechtsprechung zwar als Optimierungsge-
bot verstanden (vgl. BVerwGE 71, 163, 165; BVerwG,
NVwZ 1989, 152), zugleich bedeutet dies aber, daß der
Lärmschutz in der Abwägung relativ leicht überspielt
werden kann. Beim Lärm von Industrieanlagen ist nach
dem Gesetz Lärmvorsorge geboten (§ 5 Abs. 1 Nr. 2
BImSchG); nach Maßgabe einer Verordnung gilt dies
auch bei nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen (§§ 22
Abs. 1, 23 Abs. 1 BImSchG) sowie bei Produktregelun-
gen (§§ 34, 35, 38 BImSchG). In der Praxis spielt die
anlagenbezogene Vorsorge mangels Emissionswerten
nur eine eher untergeordnete Rolle. Die Anforderungen
des Lärmschutzes bei der Planung neuer Straßen und
Schienenwege und der wesentlichen Änderung solcher
Verkehrsanlagen (§§ 41, 43 BImSchG) durch bauliche
Maßnahmen der Lärmminderung (aktiver Schallschutz)
und Maßnahmen an Gebäuden (passiver Schallschutz)
beschränken sich auf den Schutz gegen Gesundheitsge-
fährdungen und erhebliche Belästigungen. Entsprechen-
des gilt grundsätzlich auch für den Betrieb von Luftver-
kehrsanlagen, wenngleich im Rahmen des Abwägungs-
gebots gegebenenfalls auf eine weitergehende Lärmmin-
derung hinzuwirken ist (BVerwGE 56, 110, 122; 75,
214, 232 f.; 87, 332, 342; 107, 319, 330, 332 f.;

BVerwG, NVwZ-RR 1991, 118, 125). Dagegen besitzt
die Lärmvorsorge einen besonderen Stellenwert im
Recht der allgemeinen räumlichen Planung, insbesonde-
re der Bauleitplanung (§ 1 Abs. 5 Nr. 1, Abs. 6, § 1a
Abs. 2 Nr. 1 BauGB); dies kommt in den Planungswer-
ten der DIN 18005 zum Ausdruck.

495. Der Umweltrat weist darauf hin, daß ein an-
spruchsvoller Schutz gegen erhebliche Belästigungen
zugleich der Vorsorge gegen Gesundheitsrisiken durch
Lärm dient. Insoweit überschneiden sich beide Konzep-
te. Gleichwohl erscheint eine Verstärkung des Vorsorge-
elements der Politik gegen Lärm geboten, weil der
Schutz gegen erhebliche Belästigungen nach Maßgabe
der Vorbelastung, der Gebietsqualität und der Bedeutung
der Anlage relativiert ist; die Erkenntnisse der modernen
Lärmwirkungsforschung belegen, daß insbesondere lang
andauernde Lärmbelästigungen zu Streßreaktionen füh-
ren, die langfristig gesundheitliche Beeinträchtigungen
zur Folge haben können. Deshalb ist eine immissionsbe-
zogene Vorsorge zur Erreichung eines niedrigen Bela-
stungsniveaus erforderlich. Eine strenge Lärmschutzpo-
litik entspricht den individuellen Präferenzen der Bürger;
diese kommen sowohl in Meinungsumfragen als auch in
der monetären Bewertung des Lärms auf dem Markt zum
Ausdruck, wie sie sich in den Grundstückspreisen wider-
spiegelt.

Es ist denkbar, den Schutz gegen Lärm durch eine ge-
setzliche Regelung zu verstärken, wonach bei der Er-
richtung neuer Straßen und Schienenwege und der we-
sentlichen Änderung solcher Verkehrsanlagen eine über
den Schutz gegen unzumutbaren Lärm hinausgehende
Lärmvorsorge zwingend geboten ist. Entsprechend könn-
ten die gesetzlichen Regelungen über die Planung von
Luftverkehrsanlagen geändert werden. Allerdings würde
zwingende Lärmvorsorge die planerische Gestaltungs-
freiheit erheblich einengen und die staatliche Verpflich-
tung zur Finanzierung von Schallschutzmaßnahmen oder
zur Entschädigung stark ausweiten. Zu bedenken ist fer-
ner, daß Lärmvorsorge gegen Gesundheitsrisiken teil-
weise bereits durch die Abwehr erheblicher Belästigun-
gen erfolgt. Aus diesem Grunde bedarf eine Vermeidung
von Lärm im Vorfeld des Schutzes gegen unzumutbaren
Lärm einer Abwägung. Der Umweltrat gibt daher einer
Lösung den Vorzug, die zum einen das Optimierungsge-
bot des § 50 BImSchG durch vorsorgebezogene Immis-
sionswerte konkretisiert, deren Erreichen bei den maß-
geblichen Standortentscheidungen möglichst anzustre-
ben ist; zum anderen sind auch für planerische Entschei-
dungen über neue oder wesentlich geänderte Verkehrs-
wege und Flughäfen bei gegebenem Standort, insbeson-
dere für den aktiven Schallschutz, neben zwingenden
Schutzwerten Vorsorgewerte als Leitwerte festzulegen,
deren Erreichung durch bauliche und verkehrs- oder be-
triebsregelnde Maßnahmen möglichst angestrebt werden
soll. Hierzu sind Gesetzeskorrekturen erforderlich. Die
Ermächtigung zur Aufstellung von Vorsorgewerten
sollte dabei als zeitlich befristeter Regelungsauftrag aus-
gestaltet werden.

Bei genehmigungs- und nicht genehmigungsbedürftigen
Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz ist
darüber hinaus eine Weiterentwicklung der TA Lärm
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(Ziff. 3.3) dahingehend zu empfehlen, daß für lärm-
intensive Anlagenkategorien Emissionswerte zur anlage-
bezogenen Vorsorge aufgestellt werden.

3.5.9.3 Bewertung von Lärm

496. Der äquivalente Dauerschallpegel ist als Leitgrö-
ße der Geräuschbeurteilung auf einen bestimmten Beur-
teilungszeitraum zu beziehen. Das Schutzbedürfnis der
Bevölkerung ist im allgemeinen zu den verschiedenen
Tageszeiten stark unterschiedlich. Daher scheint ein
24 Stunden-Beurteilungspegel zwar praktikabel, aber,
selbst wenn Teilzeiträume nach dem jeweiligen Schutz-
bedürfnis mit Korrekturen versehen werden, für eine Ge-
räuschbeurteilung kaum geeignet zu sein (BECKEN-
BAUER und SCHREIBER, 1998). Andererseits ist eine
zu feine Unterteilung der Beurteilungszeiträume (z.B.
eine Stunde oder weniger) für die Praxis zu aufwendig.

Einen Ansatz zwischen diesen Extremen verwendet die
neue TA Lärm, die als Beurteilungszeiträume die Zeit
am Tage, Zeiten erhöhter Empfindlichkeit, die Nachtzeit
sowie die ungünstigste Stunde innerhalb der Nachtzeit
festlegt. Bei diesem Verfahren wird für Tageszeiten mit
erhöhter Empfindlichkeit, den sogenannten Ruhezeiten,
anstatt diesen einen eigenen Richtwert zuzuordnen zwar
ein Zuschlag von 6 dB(A) eingerechnet, dieser aber in
die Tageszeitbeurteilung integriert, so daß dem Schutz-
bedürfnis in den Ruhezeiten damit nur unzureichend
Rechnung getragen wird.

Es erscheint daher nur konsequent, für die Gesamtbe-
trachtung ein geeigneteres bzw. ausgewogeneres Beurtei-
lungssystem zu entwickeln. So macht zum Beispiel der
TÜV Rheinland (1999) den Vorschlag, die Zeiten erhöhter
Empfindlichkeit in die Nachtzeit auszudehnen und eine
verkürzte Kernnachtzeit mit höheren Anforderungen fest-
zulegen. Denkbar wäre folgendes Zeitschema: Tageszeit
7 Uhr bis 20 Uhr, Ruhezeiten 5 Uhr bis 7 Uhr und 20 Uhr
bis 24 Uhr, Kernnachtzeit 0 Uhr bis 5 Uhr. Derartige
Kernzeiten werden bereits bei der Fluglärmbeurteilung
diskutiert und auch angewendet. Eine Dreiteilung nach
diesem Vorschlag ist an den üblichen Lebensrhythmus des
Menschen mit Arbeit, Freizeit und Schlaf angepaßt. Zahl-
reiche Probleme durch Anwendung des Kriteriums der
sogenannten ungünstigsten Stunde gerade in der ersten
und letzten Nachtstunde (s. auch BVerwG, NVwZ 1999,
651 zur Bayrischen Biergartenverordnung) könnten mit
Hilfe einer derartigen Neuregelung angemessen gelöst
werden. Ein derartiges Zeitschema entspricht auch besser
dem Tagesgang des Verkehrslärms als dominierender Ge-
räuschquelle und damit angenähert auch dem Zeitverhal-
ten des Gesamtgeräusches.

Eine solche Regelung könnte als eine Aufweichung des
geltenden nächtlichen – aber realistischerweise in abseh-
barer Zeit nicht durchsetzbaren – Lärmschutzes außer-
halb der vorgeschlagenen Kernzeiten erscheinen. Der
Umweltrat sieht jedoch in einer derartigen Regelung die
Möglichkeit eines tatsächlich vollziehbaren Schutzes der
Nachtruhe.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß
bei Übertragung des TA Lärm-Beurteilungsverfahrens
für die Nachtzeit (ungünstigste Stunde) auf andere

Geräuscharten, zum Beispiel auf den Bereich des Ver-
kehrslärms, bei der derzeitigen Schallemissionssituation
des Verkehrs kaum lösbare Probleme entstehen würden.
Aus diesem Grund müßte bei der Anwendung eines auf
die Kernnachtzeit verkürzten Nachtzeitraumes für alle
Geräuscharten auf das Beurteilungskriterium „ungün-
stigste Stunde“ verzichtet werden.

497. Dreißig Jahre sektoral orientierter nationaler und
internationaler Lärmschutzpolitik sind geprägt durch ein
großes Spektrum unterschiedlicher Meß- und Beurtei-
lungsverfahren für den Außenlärm. Eine Vergleichbar-
keit ist kaum gegeben. Ein erster Schritt zur Herstellung
der Vergleichbarkeit und damit notwendige Bedingung
für eine Gesamtbewertung ist die Entwicklung eines ge-
meinsamen Verfahrens für die Geräuschbeurteilung, des-
sen Anwendung möglichst einfach und praktikabel ist.
Als zweiter Schritt sind einheitliche Kennwerte für alle
Geräuscharten zu entwickeln, wobei unterschiedliche
Störgrößen durch geeignete Zuschläge Berücksichtigung
finden können. Die Ermittlung der Zuschläge sollte aber
für alle Geräuscharten möglichst nach einheitlichen Ver-
fahren vorgenommen werden. Der Umweltrat schlägt
daher vor, als Leitgröße einheitlich für alle Geräusch-
arten den (energie-)äquivalenten Dauerschallpegel Leq

mit dem Äquivalentparameter q = 3, der Frequenzbe-
wertung A sowie der Zeitbewertung „fast“ zu verwenden
(s. Kasten in Tz. 388). Andere Zeit- und Frequenzbe-
wertungen können allenfalls noch zur Ermittlung wir-
kungsbezogener Korrekturgrößen Verwendung finden.
Schließlich müssen für die Beurteilungszeiträume Spit-
zenpegelkriterien und gegebenenfalls eine Begrenzung
der Häufigkeit des Auftretens von Maximalpegeln fest-
gelegt werden. Allerdings sind vor Übertragung der
Vorgehensweise auf den Straßen- und Schienenver-
kehrslärm noch grundlegende wissenschaftliche Unter-
suchungen erforderlich.

Zur Ermittlung und Bewertung von Fluglärm ist nach
Auffassung des Umweltrates zumindest ein EU-einheit-
liches Berechnungs- und Bewertungsverfahren unter Er-
satz des nur im deutschen Fluglärmgesetz enthaltenen
Äquivalenzparameters q = 4 anzustreben. Als Grundlage
der – zumindest EU-einheitlichen – Ermittlung und Be-
wertung von Fluglärm kann das Dokument 29 der Euro-
pean Civil Aviation Conference (ECAC 29) dienen. Da-
bei sollte als Kenngröße entsprechend den Festlegungen
bei anderen Geräuscharten einheitlich der energieäqui-
valente Mittelungspegel (Äquivalenzparameter q = 3)
eingeführt werden. Die Bewertung ist getrennt für die
Beurteilungszeiträume vorzunehmen. Neben dem Mit-
telungspegel sind auch die Häufigkeit und die Stärke von
Fluglärmereignissen (Maximalpegel) zu berücksichtigen.
Als zusätzliches Beurteilungskriterium sind die täglich
jeweils zehn höchsten Maximalpegel einzubeziehen
(BT-Drs. 13/6346). Die zu entwickelnden Bewertungs-
kriterien sind in Stufen an die neueren Erkenntnisse der
Lärmwirkungsforschung anzupassen.

Auch Regionalflughäfen, Landeplätze, militärische Tief-
flug- sowie andere Übungsgebiete sind in das einheitli-
che Ermittlungs- und Bewertungsverfahren zu integrie-
ren, um zu einer einheitlichen Bewertung des Fluglärms
zu kommen.
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3.5.9.4 Technische Maßnahmen zum Schutz
gegen Lärm

498. Die Analyse der gegenwärtigen Situation der
Lärmbelastung macht deutlich, daß trotz offensichtlich
großer Erfolge im Lärmschutz weiterhin Schwerpunkt-
bereiche bestehen, die in der Zukunft weiterer techni-
scher Verbesserungen bedürfen, um die gesundheitlichen
Auswirkungen für die betroffene Bevölkerung zu redu-
zieren. Die Gründe dafür liegen sowohl in der ständigen
Zunahme der Verkehrsaktivitäten als auch in den neue-
ren Erkenntnissen der Lärmwirkungsforschung. Im Um-
weltpolitischen Schwerpunktprogramm wird ein Katalog
von Maßnahmen zur Verminderung der Geräuschbela-
stung durch den Straßenverkehr, den Schienenverkehr,
den Flugverkehr sowie Industrie, Baustellen und Geräte
aufgestellt (BMU, 1998).

Der Umweltrat geht bei seinen Vorschlägen von der
Prämisse aus, daß der Entwicklung von primären Lärm-
minderungsmaßnahmen, d. h. der Schallminderung an
der Quelle, höchste Priorität zukommt, da diese überall
wirken, während andere Lärmschutzmaßnahmen, d. h.
Maßnahmen auf dem Wege von der Quelle zum Wir-
kungsort, nur lokal wirksam sind.

Straßenverkehrslärm

499. Die Umweltministerkonferenz (UMK) hat in ih-
rem Grünbuch 1998 bereits einen umfangreichen Kata-
log von u.a. technischen Maßnahmen vorgelegt, die ge-
eignet sind, die Belastung der Bevölkerung durch den
Straßenverkehrslärm zu reduzieren. Dazu gehören z.B.
strengere Emissionsvorschriften mit Geräuschgrenzwer-
ten für einzelne Schallquellen, Betriebsvorschriften für
den Kraftfahrzeugverkehr mit zeitlichen und örtlichen
Betriebsbeschränkungen, Infrastrukturmaßnahmen zur
Lärmbekämpfung an den Quellen und auf dem Ausbrei-
tungsweg, Verstärkung und Bündelung von Forschungs-
und Entwicklungsvorhaben für lärmarme Produkte,
Technologien und Verfahren sowie die Durchführung
von Informations- und Schulungsmaßnahmen zur Förde-
rung der Akzeptanz und Einhaltung von Lärmschutzvor-
schriften bzw. für Verhaltensänderungen der Verkehrs-
teilnehmer.

Aus dem Bündel dieser technischen Maßnahmen greift
der Umweltrat diejenigen heraus, die nach seiner Auffas-
sung vorrangig entwickelt und umgesetzt werden sollten,
um die wirkungsseitig formulierten Forderungen nach
einer weiteren Absenkung der Lärmbelastung durch den
Straßenverkehr (s. Abschn. 3.5.8.1) in einem angemes-
senen Zeitraum realisieren zu können. Angesichts des
wachsenden Verkehrs reichen die bisher erreichten
Erfolge nicht aus. Vielmehr bedarf es weiterhin großer
Anstrengungen, die spezifischen Lärmemissionen weiter
zu senken. Dabei ist freilich zu beachten, daß für Maß-
nahmen am Fahrzeug das EU-Recht regelmäßig Vorrang
besitzt.

Nach Ansicht vieler Fachleute entspricht das zur Zeit
angewendete Meßverfahren zur Ermittlung des von be-
schleunigten Straßenfahrzeugen abgestrahlten Geräu-
sches (DIN ISO 362) nicht mehr den heutigen Anforde-
rungen hinsichtlich Repräsentativität der Meßbedingun-

gen für den praktischen Betrieb, der Reproduzierbarkeit
der Ergebnisse und einer den neueren Erkenntnissen an-
gepaßten Meßdurchführung. Aus diesem Grunde wird
zur Zeit im Rahmen von Forschungsvorhaben untersucht
und diskutiert, wie das Meßverfahren diesen Anforde-
rungen entsprechend zu verändern ist. Der Umweltrat
unterstützt diese Bemühungen und fordert einen mög-
lichst zügigen Abschluß der Arbeiten, um die notwendi-
gen und sehr zeitaufwendigen internationalen Diskus-
sions- und Abstimmungsverfahren zur Veränderung des
Meßverfahrens in einem überschaubaren Zeitraum zum
Abschluß zu bringen.

Auf der Grundlage eines modifizierten Meßverfahrens
sind die Grenzwerte für das Fahrgeräusch (zusammenge-
setzt aus Antriebsgeräusch, Auspuffgeräusch, Rollge-
räusch) von Kraftfahrzeugen stufenweise weiter zu ver-
schärfen. Insgesamt scheint je nach Zeithorizont eine
Absenkung der Lärmemission von Kraftfahrzeugen
(Pkw und Lkw) in Höhe von 5 bis 10 dB(A) realistisch.
Diese Verschärfung ist im Rahmen der EU durchzuset-
zen. Die Forderung ist für alle Kraftfahrzeuge (Pkw,
Lkw, Busse und Krafträder) zu stellen und sollte auf der
Grundlage der Ergebnisse von Forschungsvorhaben zur
Ermittlung des Lärmminderungspotentials erfolgen
(UBA, 1997). Für den Lkw-Bereich sind dabei höhere
Absenkungspotentiale zu realisieren als im Pkw-Bereich.
Die Grenzwertabsenkung ist auch deshalb erforderlich,
weil das Antriebsgeräusch der Fahrzeuge die dominie-
rende Schallquelle im niedrigen Geschwindigkeitsbe-
reich bildet und auf Innerortsstraßen insbesondere beim
Anfahren zu erheblichen Lärmbelastungen der Straßen-
anwohner führt.

Bei weiter reduzierten Antriebsgeräuschen wird im Ge-
schwindigkeitsbereich ab 50 km/h aufwärts das Abroll-
geräusch der Reifen zur dominierenden Geräuschquelle
der Kraftfahrzeuge. Während bei der Reifenentwicklung
bislang sicherheitstechnische und fahrverhaltensbestim-
mende Aspekte im Vordergrund standen, muß daher in
Zukunft auch der Reifenlärmverminderung eine beson-
dere Bedeutung zukommen. Dabei gilt es, ein Optimum
zwischen den unterschiedlichen Anforderungen zu errei-
chen. Der Umweltrat hält die Zielsetzung der Jury Um-
weltzeichen zur Absenkung des Abrollgeräusches um
5 dB(A) durch technische Verbesserungen der Reifen für
realistisch, hält aber gleichzeitig auch eine Intensivie-
rung der Forschung auf diesem Sektor für notwendig,
um weitere Absenkungspotentiale für den Reifenlärm zu
erschließen.

Mit der Einführung einer Lärmkennzeichnungspflicht für
Reifen kann das Kaufverhalten der Autofahrer positiv
beeinflußt und somit das Marktverhalten im Sinne des
Umweltschutzes unter wettbewerblichen Bedingungen
verbessert werden. Der Kauf sowohl lärmarmer Fahr-
zeuge als auch lärmreduzierter Reifen kann durch
steuerliche Vergünstigungen zumindest in einer be-
fristeten Einführungsphase unterstützt werden, wie dies
zur Zeit für die Ausstattung von Kraftfahrzeugen mit
fortgeschrittener Abgas-Katalysatortechnik üblich ist.

Parallel zur Entwicklung lärmarmer Reifen ist es nach
Auffassung des Umweltrates erforderlich, die Erkennt-
nisse über den Bau lärmmindernder Fahrbahnen stärker
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als bisher in den Ausbau des Bundesfernstraßennetzes
einzubringen. Mit Vorrang sollte so das Schnellstraßen-
netz in den Ballungsgebieten bei Ausbau bzw. Sanierung
mit lärmmindernden Fahrbahnen ausgestattet werden.

Zur Sicherung der Langzeitstabilität von Schallminde-
rungsmaßnahmen an den Kraftfahrzeugen können die in
der Richtlinie 96/96/EG den Mitgliedstaaten einge-
räumten Möglichkeiten für die Aufnahme einer Lärm-
prüfpflicht in die regelmäßige Überwachung von Kraft-
fahrzeugen genutzt werden.

Schienenverkehrslärm

500. Wegen der zunehmenden europäischen Ver-
flechtung des Schienenverkehrs kann eine nachhaltige
Verbesserung der Geräuschsituation nur im Rahmen
eines gesamteuropäischen Verkehrskonzeptes erreicht
werden. Nur durch ein abgestimmtes Vorgehen der
europäischen Bahngesellschaften lassen sich länger-
fristig merkliche Erfolge erzielen. Daher sind alle Maß-
nahmen zu unterstützen, die eine internationale Zusam-
menarbeit fördern, um durch eine Bündelung der Akti-
vitäten im Bereich Forschung und industrieller Anwen-
dung eine gezielte Innovation und gemeinsame Nutzung
neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse sicherzustellen.

Dazu sind die im Rahmen des internationalen „Low-
Noise-Train“-Projektes der Deutschen Bahn AG mit der
Italienischen Staatsbahn, der Österreichischen Bundes-
bahn und den Schweizerischen Bundesbahnen beschlos-
senen Entwicklungskonzepte für den Neubau von leisen
Güterzügen bis zur Serienreife von besonderer Bedeu-
tung. Auch die Gemeinschaft der Europäischen Bahnen
(GEB) hat ein Entwicklungs- und Umrüstungsprogramm
zur Emissionsminderung beschlossen. Bei diesem Mehr-
stufenprogramm sollen sukzessive leisere Bremsen,
lärmtechnisch optimierte Radsatzkonstruktionen sowie
Fahrwerksverkleidungen zum Einsatz kommen. Schließ-
lich entwickelt die Deutsche Bahn AG in Kooperation
mit der französischen und der italienischen Staatsbahn
speziell für den Hochgeschwindigkeitsverkehr akustisch
optimierte Drehgestellverkleidungen und Hochleistungs-
stromabnehmer zur Absenkung des Umströmungsge-
räusches.

Durch eine Verstärkung der gemeinsamen europäischen
Forschung auf dem Bahnsektor müssen die Kenntnisse
über die Mechanismen der Geräuschentstehung und die
technischen Möglichkeiten zu ihrer Reduzierung ausge-
weitet und vertieft werden. In die Untersuchungen sind
sowohl der Fahrweg als auch das rollende Material ein-
zubeziehen. Dabei muß der Entstehung und Vermeidung
der Riffelbildung auf den Schienen als einer Haupt-
geräuschquelle besondere Beachtung gewidmet werden.
Die im Hochgeschwindigkeitsverkehr verwendete „feste
Fahrbahn“ ist akustisch und schwingungstechnisch wei-
ter zu entwickeln (Absorptionsbeläge, Lagerung der
Gleise); die Verbesserungsmaßnahmen sind durch Lang-
zeittests abzusichern. Ebenso sind die aerodynamischen
Eigenschaften der Hochgeschwindigkeitszüge zu opti-
mieren.

Insgesamt scheint eine Absenkung der Lärmemission des
Schienenverkehrs in Höhe von 10 dB(A) realistisch.

Bei der Bewertung des Schienenlärms ist ebenfalls zu
überprüfen, ob die – von der Rechtsprechung bisher
grundsätzlich gebilligte (BVerwGE 104, 123, 131;
BVerwG, NVwZ 1998, 1071, 1072) – Anwendung des
sogenannten Schienenbonus von 5 dB(A) auch für den
Hochgeschwindigkeitsverkehr über 200 km/h sowie den
schnellen Güterverkehr bei erheblichen Verkehrsbewe-
gungen berechtigt ist. Mit Hilfe vergleichender Feldstu-
dien ist zu überprüfen, ob die Ergebnisse früherer Befra-
gungen der betroffenen Bevölkerung unter den geänder-
ten Randbedingungen des Schienenverkehrs noch rele-
vant sind. Nach Empfehlungen von HAIDER et al.
(1992) sollte der derzeit bestehende Schienenbonus von
5 dB(A) schrittweise reduziert werden, wenn bestimmte
Voraussetzungen nicht erfüllt sind (z.B. Immissions-
pegel tags und nachts von Leq über 70 dB(A), durch-
schnittliche Zugfrequenz von 80 Ereignissen nachts bzw.
160 Ereignissen tagsüber.

Besonders wichtig ist nach Auffassung des Umweltrates
die Festlegung von Geräuschemissionszielen für den
Schienenverkehr mit Vorgabe konkreter Maßnahmen
und Zeithorizonten zu ihrer Realisierung. Dabei ist der
Stand der Technik zur Lärmminderung ebenso zu be-
rücksichtigen wie die Möglichkeit zur europaweiten
Umsetzung.

Luftverkehrslärm

501. Technische Maßnahmen zur Nachrüstung noch
im Einsatz befindlicher älterer Triebwerke (z.B. der Ein-
satz von Schalldämpfern – sogenannten Hush-Kits), die
Entwicklung verbesserter Triebwerke und aerodynami-
sche Maßnahmen an Komponenten der Flugzeuge führ-
ten in den vergangenen Jahren zu einer deutlichen Min-
derung der Lärmemissionen von zivilen Flugzeugen.
Moderne Flugzeuge unterschreiten die strengsten Lärm-
zulassungsgrenzwerte erheblich. Dieser Trend wurde
durch die Einführung emissionsabhängiger Landegebüh-
ren und Flugbeschränkungen noch verstärkt. Allerdings
ergab sich wegen der starken Zunahme des Luftverkehrs
keine adäquate Reduzierung der Immissionsbelastung.

Entwicklung und Produktion moderner Flugzeuge erfol-
gen heute in der Regel in einer international operieren-
den Luftfahrtindustrie unter scharfen Wettbewerbsbe-
dingungen. Die Internationalisierung des Luftverkehrs
verlangt gleichzeitig aber nach einer Harmonisierung des
Fluglärmschutzes, um Wettbewerbsverzerrungen aus
Umweltschutzgründen zu vermeiden. Dies bedeutet wie-
derum, daß zumindest alle Festlegungen für weitere
Grenzwertreduzierungen der Schallemissionen nicht
national, sondern international getroffen werden müssen.

In der ICAO sind nahezu alle am internationalen Luft-
verkehr teilnehmenden Staaten vertreten. Deren Richt-
linien bzw. Empfehlungen haben den Vorteil, daß sie
international gelten. Die Lärmwerte von Strahlflugzeu-
gen müssen den Anforderungen der ICAO (ANNEX 16)
entsprechen. Die derzeit geltenden Grenzwerte werden
allerdings für überholt gehalten. Eine Arbeitsgruppe bei
der ICAO (ICAO-CAPE) hat die Aufgabe, neue Lärm-
grenzwerte zu erarbeiten, die 2000/2001 verabschiedet
werden sollen. Der Vorschlag der USA, relativ strenge
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Grenzwerte für neue Luftfahrzeuge einzuführen, stößt
auf Widerstand seitens der am Airbus beteiligten euro-
päischen Staaten, vor allem Frankreichs, da das ICAO-
Meßverfahren Luftfahrzeuge vom Typ Airbus metho-
disch bedingt benachteiligen soll. Umgekehrt sperren
sich die USA gegen eine strengere Regelung für alte
Luftfahrzeuge. Auch viele Schwellen- und Entwick-
lungsländer stehen den vorgeschlagenen Grenzwerten
ablehnend gegenüber. Die EU strebt Berichten zufolge
eine allgemeine Senkung der ICAO-Lärmgrenzwerte
(Lärmemission bei Start und Landung) um 4 dB(A) an.

502. Der Umweltrat fordert daher die Einleitung einer
international abgestimmten Initiative unter dem Dach der
ICAO zur Entwicklung einer Strategie für eine weitere
stufenweise angelegte Grenzwertabsenkung der Ge-
räuschemissionen von zivilen Flugzeugen mit Vorgabe
von Zeithorizonten. Die Bundesregierung sollte die
Novellierung der Grenzwerte bei der ICAO aktiv unter-
stützen und dabei die Bündelung der Interessen der EU-
Mitgliedstaaten – die EU ist als Beobachter bei der
ICAO vertreten – für die Verhandlungen bei der ICAO
vorantreiben. Sie sollte dabei auch auf Regelungen für
alte Luftfahrzeuge dringen. Zumindest müssen Über-
gangsregelungen für alte Flugzeuge geschaffen werden.
Die zu vereinbarenden Meßverfahren sind so auszuge-
stalten, daß kein Hersteller aufgrund von Eigenschaften
des Fluggerätes benachteiligt wird, die für das Ziel des
Lärmschutzes unerheblich sind.

Fluggerätebezogene Beschränkungen und Gebühren-
regelungen sollten sich an den beim Normalflugbetrieb
am jeweiligen Flughafen tatsächlich auftretenden Lärm-
pegeln orientieren; die Werte der Zulassungspegel nach
der ICAO-Lärmklassifikation der Flugzeuge erscheinen
als Mittelungspegel zu optimistisch. Weiterhin sind
feinere Staffelungen für Start- und Landegebühren und
eine Differenzierung der Erlaubnis von Starts und
Landungen innerhalb und außerhalb einer Kernruhezeit
erforderlich.

Darüber hinaus sind die bereits in Anwendung be-
findlichen Flugverfahren für Start und Landung zur Sen-
kung der Geräusch-Immissionsbelastung entsprechend
dem technischen Entwicklungsstand mit Hilfe computer-
optimierter Flugrouten und Radarverfolgung zu ver-
bessern.

Industrie-, Gewerbe-, Sport- und Freizeitlärm

503. Im Jahre 1998 hat das Bundesumweltministerium
wichtige Ziele und Maßnahmen zur Verminderung der
Geräuschbelastung durch Gewerbe, Industrie, Baustellen
und Geräte veröffentlicht (BMU, 1998). Dazu zählen
insbesondere der Erlaß einer EU-Richtlinie über die Ge-
räuschemissionen von im Freien betriebenen Geräten mit
anspruchsvollen Lärmgrenzwerten, die Einführung einer
Geräuschkennzeichnung für zahlreiche lärmrelevante
Maschinen und Geräte sowie der Erlaß einer besonderen
EU-Richtlinie mit Geräuschgrenzwerten nach dem Stand
der Technik für Sportboote.

Der Umweltrat hält besonders die Schwerpunktsetzung
zur Reduzierung der Geräuschemissionen von Maschi-
nen und Geräten für angemessen; Regelungen für im

Freien betriebene Geräte wie Laubsauger, Häcksler und
andere Gartengeräte sind im Hinblick auf deren immer
stärkere Verbreitung und ihre zum Teil ganz erheblichen
Schallemissionen für die Reduzierung des Nachbar-
schaftslärms von besonderer Bedeutung. Der Umweltrat
fordert die Bundesregierung auf, die dazu notwendige
europäische Umsetzung in Form einer EU-Richtlinie
aktiv zu betreiben.

Im Bereich Sport- und Freizeitlärm ist neben einer
rechtlichen Angleichung der zahlreichen Regelwerke
insbesondere eine Anpassung der Meßvorschriften und
der Beurteilungsverfahren auf ein einheitliches Quali-
tätsniveau erforderlich.

3.5.9.5 Geräusche aus verschiedenen Quellen

504. Belastungen durch Geräusche aus verschiedenen
Quellenarten werfen schwierige Bewertungs- und Zu-
rechnungsprobleme auf. Zum Bundes-Immissionsschutz-
gesetz hat sich heute die Meinung durchgesetzt, daß nur
eine akzeptorbezogene Betrachtung, die die Auswirkun-
gen aller Kategorien von Lärmquellen auf den Empfän-
ger (Akzeptor) berücksichtigt, dem Schutzanspruch des
Gesetzes entspricht (KOCH, 1999, S. 218 ff. und 1990,
S. 54 ff.; JARASS, 1999, S. 242 f.; FELDHAUS, 1998,
S. 181 ff.). Allerdings ergeben sich bereits aus dem Bun-
des-Immissionsschutzgesetz auch Argumente für eine
Separierung der Geräuscharten; so, wenn Fluglärm aus
dem Anwendungsbereich dieses Gesetzes ausgeschlos-
sen wird (§ 2 Abs. 3) oder wenn es für die Festsetzung
von Lärmgrenzwerten für Straßen und Schienenwege
eine separate Ermächtigung gibt (§ 43).

Die neue TA Lärm hat den Aktzeptorbezug nur nähe-
rungsweise verwirklicht, indem eine Gesamtbewertung
aller dem Bundes-Immissionsschutzgesetz unterliegen-
den Anlagen sowie des diesen unmittelbar zurechen-
baren Verkehrslärms erfolgt, Geräusche aus anderen
Quellen (Fremdgeräusche) dagegen ausgeblendet wer-
den. Auch soweit danach die Gesamtlärmbelastung zu
berücksichtigen ist, erfolgt durch Irrelevanzklauseln im
Rahmen der Regelprüfung – Unterschreitung des Immis-
sionsrichtwertes durch die Zusatzbelastung um 6 dB(A),
Überschreitung um 1 dB(A), zeitlichen Aufschub der
Einhaltung der Immissionswerte aufgrund der Sanie-
rungsklausel und Überdeckung durch ständig vorherr-
schende Fremdgeräusche – eine Abschwächung des
Akzeptorbezugs. Dies kann sich insbesondere bei Hin-
zutreten weiterer Anlagen sowie im Fall der Über-
deckung, wenn keine tatsächliche, sondern nur eine
rechnerische Überdeckung stattfindet, als Abschwä-
chung des Lärmschutzes auswirken (KOCH, 1999,
S. 227 ff.; HANSMANN, 1997, S. 58). Ansätze in der
Musterverwaltungsvorschrift der Länder von 1995 zu
einer weitergehenden Berücksichtigung von Fremdge-
räuschen sind nicht aufgegriffen worden.

Die Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV)
geht ebenfalls von einem begrenzten akzeptorbezogenen
Ansatz aus, indem sie Lärmimmissionen aus allen Sport-
anlagen mit einem Summengrenzwert belegt (§ 2
Abs. 1). Auch die DIN 18005 verwirklicht den Akzep-
torbezug nicht konsequent, weil sie Verkehrslärm und
Gewerbelärm nicht zusammen bewertet.
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505. Dagegen setzt die Verkehrslärmschutzverordnung
(16. BImSchV) beim Bau neuer Verkehrswege Lärm-
grenzwerte allein für den einem neuen Verkehrsweg zu-
rechenbaren Lärm ohne Berücksichtigung der Belastung
durch andere, gleichzeitig gebaute Verkehrswege oder
der Vorbelastung aus bestehenden Verkehrswegen fest.
Dies gilt auch, wenn die Immissionswerte durch die
summierten Geräusche überschritten werden. Bei we-
sentlichen Änderungen geht die Vorbelastung jedoch in
die Erhöhungsformel nach § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 und S. 2
der 16. BImSchV ein; es kommt darauf an, ob sich auf-
grund des Anstiegs des Lärms durch eine bauliche Ände-
rung dieser mit der Vorbelastung zu einer unzumutbaren
Belästigung summiert (VALLENDAR, 1999, S. 258).
Auch wenn bei Neuanlagen umgekehrt auch die schutz-
mindernde Wirkung der Vorbelastung auf der planeri-
schen Stufe des Lärmschutzes entfällt und allenfalls bei
der Prüfung der Verhältnismäßigkeit nach § 41 Abs. 2
BImSchG zu berücksichtigen ist, bleibt diese segmentie-
rende Betrachtungsweise noch hinter dem bisherigen
Richterrecht – das auch heute noch für die Bewertung
des Lärms von Flugplätzen gilt – zurück; danach sind
zwar nur die der betreffenden Quelle zurechenbaren Ge-
räusche zu berücksichtigen, für die Bewertung der Ge-
räusche findet jedoch insofern eine generelle Gesamtbe-
trachtung statt, als stets zu prüfen ist, ob in der Zusatz-
belastung durch die hinzutretende oder geänderte Quelle
– bei Berücksichtigung der schutzmindernden Vorbela-
stung – eine unzumutbare Belastung liegt (BVerwGE 52,
226, 236; 59, 253, 268; 87, 332, 358).

Die segmentierende Betrachtungsweise der Verkehrs-
lärmschutzverordnung ist insbesondere bei der aus
Gründen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
erwünschten Bündelung von Verkehrswegen, z.B. Straße
und Schiene, umweltpolitisch problematisch. Im Schrift-
tum hält man wegen der Diskrepanz zwischen dem An-
satz der Verkehrslärmschutzverordnung und dem Man-
dat der §§ 41, 43 BImSchG zum Teil eine gesetzeskon-
forme Auslegung für geboten, wonach die Gesamtbela-
stung durch eine ergänzende Einzelfallbewertung zu be-
rücksichtigen sei (JARASS, 1999, S. 242 f.; FELD-
HAUS, 1998, S. 185 f.; SILAGI, 1997, S. 278). Jeden-
falls soll im Vorfeld der Gesundheitsgefährdung bei
ganz erheblicher Erhöhung der Gesamtbelastung eine
Korrektur erfolgen können (JARASS, 1999, ebd.). Das
Bundesverwaltungsgericht (BVerwGE 101, 1, 4 ff.; krit.
KOCH, 1999, S. 225 ff.) ist jedoch der Ansicht, daß die
Festsetzung von Lärmgrenzwerten allein für den einem
neuen Verkehrsweg zurechenbaren Lärm ohne Berück-
sichtigung der Vorbelastung aus bestehenden Verkehrs-
wegen mit der gesetzlichen Ermächtigung nach § 43
BImSchG vereinbar sei; das Gericht hält allerdings bei
gesundheitsgefährdendem Lärm eine Korrektur über die
verfassungsrechtliche Schutzpflicht aus Artikel 2 Abs. 2
S. 1 GG für möglich und notwendig.

Beim Umgang mit Geräuschen aus verschiedenen Quel-
len sind Fragen der Bewertung und der Zurechnung zu
trennen.

Bei gleichartigen Geräuschen erscheint dem Umweltrat
über die bestehenden Ansätze der TA Lärm, der Sport-
anlagenlärmschutzverordnung und der DIN 18005 hin-

aus eine summative Betrachtungsweise geboten. Sie ist
auch bei ungleichartigen Geräuschen nicht völlig ausge-
schlossen. Wie unter 3.5.9.3 dargelegt (Tz. 496 ff.), ist
für die Bewertung von Lärm die Entwicklung einheit-
licher Bewertungsverfahren und davon abgeleiteter
Kennwerte anzustreben. Mit Hilfe derartig ermittelter
Kennwerte ist durch energetische Addition die Gesamt-
bewertung auch von gemeinsam einwirkenden ungleich-
artigen Geräuschen möglich. Die so gewonnenen Be-
urteilungspegel für die Gesamtlärmbelastung in den je-
weiligen Beurteilungszeiträumen sind in erster Linie für
die Beurteilung der Gesundheitsgefährdung maßgeblich,
da es hierfür vor allem auf die Lautstärke ankommt.
Möglicherweise führt die energetische Addition zu einer
Überschätzung der Gesundheitsgefährdung. Dies ist aber
aus Gründen der Vorsorge hinzunehmen. Unterhalb der
Werte zur Kennzeichnung der Gesundheitsgefährdung
sollten dagegen zunächst weiterhin geräuschartspezifi-
sche Immissionsrichtwerte festgesetzt werden. Ergän-
zend ist freilich nach dem Vorgehen der Musterverwal-
tungsvorschrift von 1995 und Vorschlägen im Schrifttum
eine Einzelfallprüfung zu erwägen, bei der auf Schutz-
würdigkeit, Grad der Lästigkeit und Verursachungsanteil
abzustellen ist. Maßgeblich sollten nach der Musterver-
waltungsvorschrift insbesondere die Nutzung des Grund-
stücks, die Prägung der Geräuschquellen, die Nutzungs-
geschichte, die jeweiligen Lärmanteile, die Dauer und
Lästigkeit des Lärms, die Akzeptanzbereitschaft der Be-
troffenen und die Möglichkeiten passiven Lärmschutzes
sein. Bei Altanlagen sollten weitere Einschränkungen
unter dem Gesichtspunkt des Bestandsschutzes erfolgen.
Ein früherer Entwurf der TA Lärm wollte dagegen eine
abstrakt-generelle Summenbetrachtung auch bei Fremd-
geräuschen einführen. Mangels ausreichender Bewer-
tungsansätze erscheint dem Umweltrat eine Einzelfall-
prüfung auf jeden Fall vorzugswürdig.

506. Die andere zu entscheidende, aber bislang noch
nicht gelöste Frage ist die nach der Zurechnung – und als
deren Konsequenz – der Kostenbelastung für entspre-
chende Maßnahmen der Lärmminderung. Hier hatte die
Musterverwaltungsvorschrift von 1995 eine Zurechnung
nach Verursachungsanteilen im Wege der Zuteilung von
Lärmkontingenten vorgeschlagen. Unter Effizienzge-
sichtspunkten sowie im Hinblick auf das Verursacher-
prinzip erscheint dies zunächst als eine angemessene
Lösung; unter ökonomischen Gesichtspunkten gilt dies
allerdings nur, wenn im Einzelfall die Quelle, die der be-
ste Kostenvermeider ist, auch zu weitergehenden Emis-
sionsminderungen veranlaßt werden kann als ihrem An-
teil entspricht. Jedoch ist eine vorausschauende Kontin-
gentierung bei der Genehmigung von Neuanlagen nicht
mit dem im Bundes-Immissionsschutzgesetz angelegten
Prioritätsgrundsatz vereinbar, wonach – vorbehaltlich
von Vorsorgemaßnahmen nach dem Stand der Technik –
der „Belastungsraum“ ausgeschöpft werden kann; eine
vorausschauende Kontingentierung, die einen Freiraum
für neu hinzutretende Anlagen schafft, läßt sich nur aus-
nahmsweise als Ableitung aus einer Gefahrenprognose
rechtfertigen (OVG Münster, DVBl. 1984, 473, 475;
PETERSEN, 1993, S. 56 f., 180 ff.). Beim Zusammen-
treffen von Neu- und Altanlagen ergeben sich Grenzen
für eine Kontingentierung insbesondere aus dem Be-
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standsschutz der Altanlagen. Zwar ist es an sich zulässig,
für Neuanlagen einen „Belastungsraum“ zu schaffen, in-
dem Altanlagen Emissionsminderungen nach dem Stand
der Technik auferlegt werden. Jedoch findet dies seine
Grenze an der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Da
es nicht ohne weiteres um eine Verbesserung der Lärm-
situation, sondern um Neuansiedlung von Anlagen bei
gegebenenfalls gleichbleibendem Lärmniveau geht, be-
sitzen die Bestandsschutzinteressen der Altanlagen ein
erhebliches Gewicht. Die TA Lärm enthält zu dieser
Fallkonstellation keinerlei Vorschriften; die in Nr. 5.1
genannten Kriterien passen nicht.

Noch schwieriger gestalten sich indessen die Zurech-
nungsprobleme beim Verkehrslärm und beim Zusam-
mentreffen von industriellem und Gewerbelärm mit Ver-
kehrslärm. In ersterem Fall hat die Rechtsprechung eine
„Verantwortungsgemeinschaft“ aller mitursächlichen
Emittenten bisher grundsätzlich abgelehnt (BVerwGE
52, 226, 236; 59, 253, 268; 87, 332, 358). Eine Anla-
stung der Reduzierungspflicht bei summiertem Lärm
allein an die Neuanlage (so STRICK, 1998, S. 39) ist
nach Auffassung des Umweltrates aus den oben ge-
nannten Gründen nicht sinnvoll; sie könnte dazu führen,
daß aus anderen Gründen erwünschte neue Verkehrsan-
lagen verhindert würden. Das Zurechnungsproblem wäre
daher nur durch Einführung von Sanierungspflichten für
bestehende Straßen, Schienenwege und Luftverkehrsan-
lagen im Wege der Gesetzesänderung zu begründen, wie
sie der Umweltrat vorschlägt (Tz. 495). Bei dieser Gele-
genheit sollte die Geräuschbelastung durch mehrere
Verkehrsanlagen aufgegriffen werden. Beim Zusam-
mentreffen verschiedener Geräuschquellenarten erwei-
sen sich die unterschiedlichen Zuständigkeiten als ein
schwer überwindbares Problem, das indessen durch Ko-
operationspflichten der beteiligten Behörden – oder nach
den Vorschlägen der Musterverwaltungsvorschrift von
1995 – durch Zuteilung fiktiver Lärmkontingente und
auf diese begrenzte Sanierungspflichten gelöst werden
könnte.

Insgesamt ist der Umweltrat der Auffassung, daß beim
Problem der Lärmsummation noch erhebliche Unsicher-
heiten hinsichtlich Bewertung und Zurechnung (Kosten-
anlastung) bestehen und daher diesem Problem künftig
mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muß (vgl.
schon SRU, 1996, Tz. 504). Die dazu bereits vorhande-
nen Regelungen der TA Lärm, der 18. BImSchV und des
Fluglärmgesetzes bedürfen der Fortentwicklung. Dabei
sollten Gesundheitsgefährdungen zunächst im Vorder-
grund stehen. Für diese gebietet die aus Art. 2 Abs. 2
S. 1 GG abgeleitete Schutzpflicht des Staates eine
akzeptorbezogene Betrachtungsweise, und bei dieser
Konstellation erscheinen die auf Bestandsschutz und all-
gemein auf eine angemessene Lastenverteilung bezoge-
nen Interessen der jeweiligen Mitverursacher weniger
schutzwürdig als im Fall bloßer erheblicher Belästigun-
gen.

507. Der Umweltrat ist sich dessen bewußt, daß zur
Umsetzung eines weitergehenden Regelungskonzeptes
für alle Geräuscharten zunächst eine Klärung der aufge-
worfenen offenen Bewertungsfragen aus technischer,
wirkungsseitiger und rechtlicher Sicht zu erfolgen hat. Er

schlägt zu diesem Zweck die Einrichtung eines For-
schungsschwerpunkte setzenden Programms vor. Im
Rahmen dieses Programms sollten durch einen integra-
len Ansatz der fachlichen Themenschwerpunkte und in-
terdisziplinär ausgerichtete Zusammenarbeit die wissen-
schaftlichen Grundlagen für eine mittelfristige Neu-
orientierung der Lärmschutzpolitik erarbeitet werden, die
auf der Grundlage einer Gesamtbetrachtung langfristig
zu einer nachhaltigen Verbesserung der Belastungssitua-
tion durch summierte Lärmeinwirkungen führt. Dieser
Forschungsschwerpunkt sollte eine besondere Ausrich-
tung auf die Verkehrslärmbeurteilung und -minderung
erhalten. Die Lärmwirkungsforschung ist dabei in be-
sonderem Maße gefordert, als Grundlage für eine zu-
kunftsorientierte Lärmstrategie wissenschaftlich abge-
sicherte Kriterien für die Lärmbeurteilung der unter-
schiedlichen Geräuscharten zu entwickeln.

3.5.9.6 Planung zur Vermeidung und Verminderung
von Lärm

508. Im Bereich des planerischen Lärmschutzes kom-
men zunächst auf Verkehrsvermeidung und Umlenkung
des Verkehrs auf umweltfreundlichere Verkehrsträger
abzielende generelle Maßnahmen in Betracht. Der Um-
weltrat hat hierzu für den Straßenverkehr in seinen
vorangegangenen Gutachten (SRU, 1996 und 1994)
Vorschläge gemacht, die vor allem auf den Einsatz
marktbezogener Anreize setzen. Auf regionaler und ört-
licher Ebene vermag auch Verkehrsentwicklungsplanung
eine Verkehrsverlagerung auf Verkehrsträger zu fördern,
die mit geringeren Lärmbelastungen verbunden sind; mit
dem Gesetz zur regionalen Verkehrsentwicklung von
1993 sind Möglichkeiten gegeben, auch bei einer unter
Wettbewerbsgesichtspunkten erfolgenden Privatisierung
des Öffentlichen Personennahverkehrs ein Mindestange-
bot sicherzustellen. Für den Flugverkehr sollte eine
Verlegung des Kurzstreckenverkehrs auf den Schienen-
verkehr angestrebt werden; auch insoweit ist marktnahen
Lösungen der Vorzug zu geben.

Darüber hinaus kommt der Verkehrswege- und Flugha-
fenplanung eine besondere Bedeutung zu. Konzeptionell
bieten die maßgeblichen gesetzlichen Regelungen mit
der Rangfolge von planerischer „Lärmvorsorge“ durch
Entscheidungen über den Standort und die Dimensionie-
rung der Anlage, über aktiven Lärmschutz durch bau-
liche Maßnahmen, passiven Lärmschutz und Entschädi-
gung an sich gute Voraussetzungen für einen effektiven
Lärmschutz. Allerdings gilt dies nur mit erheblichen
Einschränkungen für die Flughafenplanung, bei der ein
„Normierungsdefizit“ hinsichtlich zwingender Anforde-
rungen zum Schutz gegen Gesundheitsgefahren und er-
hebliche Belästigungen besteht (CZYBULKA, 1999,
S. 127; HERMANN, 1994, S. 281 f.).

Trotz eines erheblichen dogmatischen Aufwandes von
Rechtsprechung und Rechtswissenschaft – Entwicklung
eines gestuften Konzepts von Planungsregeln mit bin-
denden Planungsleitsätzen, Optimierungsgeboten und
einfachem Abwägungsgebot sowie der rechtsstaatlichen
Durchdringung des Abwägungsgebots (STEINBERG,
1993, S. 169 ff.) – ist das Potential des Fachplanungs-
rechts, umweltbeeinträchtigende Verkehrsplanungen zu
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verhindern, begrenzt geblieben. Wenngleich im Fall von
Umgehungsstraßen hiervon bisweilen auch der Lärm-
schutz profitiert hat, so ist doch durch den starken Zubau
an neuen Verkehrswegen und Ausbau von Flughäfen
sowie die Erhöhung der Verkehrsleistungen die Zahl der
lärmbelasteten Bürger in der Gesamtbevölkerung eher
gewachsen (Tz. 388). Die Finanznot der öffentlichen
Hand hat sich als ein weitaus wirksameres Mittel gegen
die ungezügelte Ausweitung der Verkehrsinfrastruktur
erwiesen als Rechtsregeln zum Schutz der Umwelt.

Im Hinblick auf die Defizite der Verkehrswege- und
Flughafenplanung unterstützt der Umweltrat die Vor-
schläge des Kommissionsentwurfs zu einem Umweltge-
setzbuch (§§ 530-536), die auf die Schaffung restriktiver
Voraussetzungen für die Ausübung des Planungsermes-
sens im Bereich der Verkehrsanlagenplanung, des Raum-
ordnungsverfahrens und des Verfahrens der planerischen
Vorhabengenehmigung (Planfeststellung) hinauslaufen
(vgl. zur Begründung UGB-KomE, 1998, S. 1331 ff.).
Darüber hinaus fordert der Umweltrat, wie bereits dar-
gelegt, neben zwingenden Schutzwerten die Aufstellung
von Vorsorgewerten als Richtwerte für die Standort-
planung und den aktiven Schallschutz. Derartige Rege-
lungen sind nicht nur auf der Ebene von Verkehrsanla-
gen in der Baulast des Bundes und der Deutschen Bahn
AG, sondern auch von solchen auf der Ebene der Län-
der, Kreise und Gemeinden erforderlich. Schließlich
muß das Normierungsdefizit der Flughafenplanung be-
seitigt werden; die herausragende Verkehrsbedeutung
von Flughäfen vermag eine kategorische Sonderstellung
auf Kosten des Lärmschutzes nicht zu rechtfertigen. Es
sind Grenz- und Richtwerte für die Planung, den Bau
und die wesentliche Änderung von Flughäfen festzu-
setzen. Einer Korrektur bedürfen auch die restriktiven
Tendenzen in der Rechtsprechung (BVerwGE 87, 332,
343 f.) hinsichtlich der Auferlegung betriebsregelnder
Maßnahmen wie Lärmkontingente an den Flughafen-
betreiber, die die Belastungskapazität in der Umgebung
von Flughäfen konkretisieren (HERMANN, 1994,
S. 322; STEINBERG und BIDINGER, 1993, S. 282 ff.).

Für die Umgebung von Flughäfen und Flugplätzen ist
der Lärmvorsorge in Zukunft über das heutige Maß
hinaus im Rahmen der Raumordnung und Flächennut-
zungsplanung Rechnung zu tragen. Dazu müssen ver-
mehrt Lärmschutzbereiche z.B. im Rahmen von Raum-
ordnungsprogrammen, Landesentwicklungsplänen und
Regionalplänen, die über die Schutzzonen nach dem
Fluglärmgesetz hinausreichen, ausgewiesen werden (vgl.
Fluglärmleitlinie des LAI, 1997; MKRO, 1998).

Der Umweltrat regt an, die Flughafenlärm-Leitlinie zur
Grundlage einer Novellierung des fast 30 Jahre alten
Fluglärmgesetzes zu machen. Ein entsprechender Ent-
wurf liegt bislang nicht vor. Allerdings wurde für August
1999 ein Referentenentwurf aus dem BMU angekündigt.
Als Schwerpunkte werden weiter eine Verbesserung des
allgemeinen Schutzniveaus im Sinne der Weitergabe des
durch Emissionsminderung an Verkehrsflugzeugen er-
reichten technischen Fortschritts an die Bevölkerung
die Einführung einer gesonderten Nachtschutzzone bei
Flughäfen und eine Harmonisierung der zur Bewertung
des Fluglärms verwendeten Ermittlungs- und Beurtei-

lungsmethoden mit den in anderen Bereichen der Lärm-
bekämpfung üblichen Verfahren genannt (TRITTIN,
1999, pers. Mitt.). Die Details dieses Entwurf sind noch
nicht bekannt. Die Vorschläge der Flughäfenlärm-
Leitlinie bietet im Hinblick auf die Nachtflugbeschrän-
kungen vernünftige Ansätze für eine Novellierung.
Grundsätzlich wird auch die Anpassung des Äquivalenz-
parameters q = 3 begrüßt, um insbesondere eine bessere
Vergleichbarkeit mit anderen Lärmquellen zu erreichen.
Allerdings sind Entschädigungsregeln, soweit die Ver-
änderung des Äqiuvalenzparameters grundsätzlich über-
haupt neue Entschädigungspflichten auslösen würde, dif-
ferenziert auszugestalten. So erscheint es vernünftig,
Entschädigungen nach Änderung des Äqiuvalenzpara-
meters nur für Neubebauung und für Bauverbote im
Sinne von § 8 Abs. 1 Fluglärmgesetz, die nach der Ände-
rung erlassen werden, zu gewähren. Die Einführung der
sogenannten 100 %-Regelung ist im einzelnen noch um-
stritten; es ist jedoch zu erwägen, die Berechnung nach
dem Fluglärmgesetz dahingehend anzupassen, daß auch
Gebiete, die nur zeitweise – die etwa außerhalb der
Hauptstartrichtung liegen – von Fluglärm betroffen sind,
im Wege der Mittelung berücksichtigt werden. Die Ent-
schädigungsregeln wären im Hinblick auf die sogenannte
100 %-Regelung gegebenenfalls differenziert auszuge-
stalten. Der Umfang der Entschädigung könnte sich zum
Beispiel an dem zeitlichen Umfang der mit dem Flug-
lärm einhergehenden Beeinträchtigungen orientieren.
Einer völligen Gleichstellung von Militärflughäfen mit
zivilen Flughäfen steht der Umweltrat ablehnend gegen-
über. Er hält es vielmehr angesichts der unterschied-
lichen Belastungen, die von den verschiedenen Flug-
hafenarten ausgehen, für angemessen, einen eigenen Ab-
schnitt für Militärflughäfen mit gesonderten Entschädi-
gungsregeln aufzunehmen.

509. Da bei den meisten Sport- und Freizeitaktivitäten
das Emissionsminderungspotential gering ist, kommt
hier den städtebaulichen Maßnahmen in Form von aus-
reichenden Schutzabständen besondere Bedeutung zu.
Die Entwicklung einer Abstandsliste für den Bereich
Sport- und Freizeitlärm kann dabei als wichtige Grund-
lage planerische Entscheidungen unterstützen.

3.5.9.7  Sanierung bestehender Anlagen

510. Im Gegensatz zu Anlagen, die dem Bundes-Im-
missionsschutzgesetz unterliegen (§§ 17, 25 BImSchG),
sehen die gesetzlichen Regelungen eine Sanierung be-
stehender Verkehrsanlagen nicht vor. Allerdings lösen
wesentliche bauliche Änderungen von Straßen- und
Schienenwegen eine dem Umfang nach begrenzte Sanie-
rungspflicht aus. In der 8. Legislaturperiode war der
Entwurf des Verkehrslärmschutzgesetzes, das auf der
Grundlage von Zumutbarkeitswerten die Sanierungs-
pflichten dem Träger der Straßenbaulast für bestehende
Straßen vorschreiben wollte, im Hinblick auf die weit-
reichenden finanziellen Folgen dieser Pflichten am
Widerstand des Bundesrats gescheitert. Für Straßen in
der Baulast des Bundes und eines Teils der Länder (zu
den Kommunen s. Abschnitt 3.5.8.1) gibt es „freiwil-
lige“ haushaltsrechtliche Regelungen, die – nach Maß-
gabe der Verfügbarkeit von Mitteln – Sanierungslasten



Drucksache 14/2300 – 208 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

des Staates begründen. Die Verkehrslärmschutzricht-
linien 1997 des Bundes sehen je nach Gebietscharakter
– Wohngebiet, Mischgebiet und Gewerbegebiet – Sanie-
rungswerte für den Tag und die Nacht von 70/60 dB(A),
72/62 dB(A) und 75/65 dB(A) vor; im Gegensatz zu
§ 41 BImSchG gilt aktiver und passiver Schallschutz als
gleichrangig. Im Bereich des Fluglärms ist unabhängig
davon, ob eine Verkehrserhöhung durch eine bauliche
Maßnahme oder den Anstieg der Verkehrsbewegungen
verursacht wird, eine Neufestsetzung der Lärmschutz-
bereiche vorzunehmen, wenn die Lärmbelastung um
4 dB(A) gestiegen ist (§ 4 Abs. 2 FluglärmG). Aufgrund
der hohen Grenzwerte für die Festsetzung von Lärm-
schutzbereichen hat dieses „Sanierungskonzept“ aber nur
eine begrenzte Bedeutung. Die Rechtsprechung hält eine
Sanierung von bestehenden Verkehrsanlagen nur für ge-
boten, wenn der von ihnen ausgehende Lärm zu Ge-
sundheitsgefährdungen oder schweren und unerträg-
lichen Lärmbelastungen führt. Unzumutbarer Lärm un-
terhalb dieser Schwelle begründet danach keine Sanie-
rungspflicht (BVerwGE 59, 253, 267; 71, 150, 155; 104,
123, 143; 107, 350, 356 f.; BVerwG, NVwZ-RR 1991,
129, 133).

Dieser Rechtszustand, der den Lärmschutz fast völlig
von fiskalischen Erwägungen abhängig macht, ist auch
unter dem Vorzeichen knapper gewordener Haushalts-
mittel auf Dauer nicht akzeptabel. Die Verweigerungs-
haltung der Fiskalpolitik entfernt sich nicht nur von den
individuellen Präferenzen einer Vielzahl der Bürger.
Vielmehr gebietet auch die Schutzpflicht aus Art. 2
Abs. 2 S. 1 GG ein angemessenes Vorgehen gegen
Lärmbelastungen durch Altanlagen, jedenfalls soweit sie
im Grenzbereich zur Gesundheitsgefährdung liegen, was
bei langandauernden erheblichen Belästigungen im me-
dizinischen Sinne zu erwarten ist (SCHULZE-FIELITZ,
1993, S. 519; SILAGI, 1997, S. 277; BVerfGE 56, 54,
77 f.; vgl. aber BVerwGE 74, 234, 235; 104, 123, 143).
Da insbesondere sozial Schwächere von unzumutbarem
Lärm betroffen sind, ist ein Abbau der Lärmbelastung
auch ein Gebot des Sozialstaates.

Im Konflikt zwischen dem umweltpolitisch Erforder-
lichen und dem wirtschaftlich Vertretbaren stellt der
Umweltrat eine Ausdehnung des in § 47a BImSchG an-
gelegten Planungsansatzes zur Diskussion. In der jüng-
sten Vergangenheit sind wiederholt Forderungen nach
einer Lärmsanierung nach Maßgabe von Prioritäten er-
hoben worden (DAL, 1996; UMK, 1996). Ein entspre-
chender Antrag des Landes Nordrhein-Westfalen im
Bundesrat im Jahre 1996 ist nur mit knapper Mehrheit
abgelehnt worden. Nach den Vorstellungen des Umwelt-
rates könnten durch gesetzliche Regelungen des Bundes
und der Länder grundsätzliche Sanierungspflichten des
Bundes, der Länder, der Deutschen Bahn AG, der
Betreiber von Flughäfen, der Kreise und Gemeinden
nach Maßgabe von Lärmminderungsplänen begründet
werden. In den Plänen, die auf der Ebene des Bundes

und der Länder aufzustellen sind, sollte die Grundlage
für ein planmäßiges, koordiniertes Vorgehen zur schritt-
weisen Sanierung stark belasteter Verkehrsanlagen ein-
schließlich Flughäfen gelegt werden. Es wären nach
Maßgabe von Sanierungszielwerten – zunächst 65/55
bzw. 62/55 dB(A) für Wohngebiete – Prioritäten festzu-
legen und entsprechende Zeitpläne aufzustellen; ein ge-
setzlicher Endtermin für die Sanierung könnte einem
dilatorischen Verhalten entgegenwirken. Ob eine weitere
Absenkung auf Werte von 54/45 dB(A) in Betracht
kommt, bedarf näherer Prüfung, insbesondere im Hin-
blick auf die technischen Möglichkeiten und gesamtwirt-
schaftlichen Folgen. Eine Schutzminderung durch Vor-
belastung sollte grundsätzlich nur auf der Zeitachse
durch zeitliche Streckung der Sanierungslast hingenom-
men werden. Die Einhaltung der Nachtwerte sollte auch
für Mischgebiete angestrebt werden. Ein bestimmter
Anteil des Budgets der Träger der Straßenbaulast für den
Straßenbau sollte als Sanierungsmasse gewidmet wer-
den; entsprechende Regelungen sollten für andere Ver-
kehrsanlagen gelten. Übergeordnete Pläne müßten vor-
liegende Planungen auf kommunaler Ebene nach
§ 47a BImSchG berücksichtigen. Für die kommunalen
Lärmminderungspläne sollte eine grundsätzliche Anpas-
sungspflicht bestehen; diese Pläne müssen weiterhin ihre
Bedeutung zur Durchsetzung örtlicher Schwerpunkte der
Lärmsanierung behalten und können insbesondere wei-
tergehende Maßnahmen vorsehen. Abgesehen von Anla-
gen in der Baulast des Bundes, des Landes, der Deut-
schen Bahn AG oder der Träger von Flughäfen könnten
die Maßnahmen zur Durchführung der Pläne den Krei-
sen und Gemeinden überlassen werden. Bei Verkehrs-
wegen sollten neben baulichem aktivem Schallschutz
(etwa durch Lärmschutzwände) auch verkehrsregelnde
und widmungsbeschränkende Maßnahmen wie etwa Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen, Entmischung des Ver-
kehrs durch Lkw-Verbote oder Verkehrsberuhigung vor-
gesehen werden. Bei Flughäfen kommen insbesondere
Lärmkontingente und Nachtflugbeschränkungen in Be-
tracht. Entgegen der Verkehrslärmschutzrichtlinie 1997
sollte am Vorrang des aktiven vor dem passiven Schall-
schutz festgehalten werden. Zur Durchführung der Pläne
wären „Öffnungsklauseln“ in den entsprechenden ge-
setzlichen Regelungen zu schaffen.

Dieser Vorschlag unterscheidet sich von dem geschei-
terten Verkehrslärmschutzgesetz der 8. Legislaturperiode
darin, daß den Betroffenen kein unbedingter Anspruch
auf Lärmsanierung gewährt wird, sondern eine schritt-
weise Sanierung nach Maßgabe planerisch festgelegter
Praktiken erfolgt, auf die die Betroffenen keinen indi-
viduellen Anspruch haben. Obwohl die Sanierungsziel-
werte anspruchsvoller ausgestaltet sind, ist nach Auf-
fassung des Umweltrates zu erwarten, daß mit diesem
flexiblen Vorgehen die in erster Linie fiskalisch moti-
vierten Blockaden einer entschiedenen Lärmsanierung
überwunden und der Leidensdruck der betroffenen Be-
völkerung abgebaut werden kann.
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